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2011

38. Verordnung zur Änderung der 
Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung

Vom 18. Dezember 2018

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 1 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) 
verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Der Allgemeine Gebührentarif der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. 
S. 262), die zuletzt durch Verordnung vom 27. November 
2018 (GV. NRW. S.  614) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Tarifstelle 2.1.1 wird wie folgt gefasst:

 „2.1.1
  Anlagen im Sinne der Tarifstelle 2 sind bauliche 

Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen 
im Sinne des §  1 Absatz  1 Satz  2 der Landesbau-
ordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) 
in der jeweils geltenden Fassung. Im Übrigen gelten 
für den Bereich der Tarifstelle 2 die Begriffsbestim-
mungen der Landesbauordnung 2018 und der auf 
Grund der Landesbauordnung 2018 erlassenen Vor-
schriften.“

2.  Tarifstelle 2.1.2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „DIN 277 
– 1 Ausgabe Februar 2005“ durch die An-gabe 
„DIN 277-1:2016-01“ ersetzt.

 b)   In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 82 Abs. 1 
BauO NRW“ durch die Wörter „§  84 Absatz  1 
der Landesbauordnung 2018“ ersetzt.

3.   In Tarifstelle 2.1.3 Absatz  1 Satz  2 wird das Wort 
„Abbrucharbeiten“ durch das Wort „Beseitigungs-
arbeiten“ ersetzt.

4.   In Tarifstelle 2.1.4 Satz 2 werden die Wörter „v. H. 
des Monatsgrundgehalts“ durch die Wörter „Pro-
zent des Monatsgrundgehalts einer Landesbeamtin 
oder“ ersetzt.

5.   In Tarifstelle 2.1.5.3 wird die Angabe „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“ ersetzt.

6.   In Tarifstelle 2.1.5.4 Buchstabe a werden die Wörter 
„und Abbrüche“ gestrichen.

7.   In Tarifstelle 2.2.1 Satz  1 wird die Angabe „§  61 
Abs.  3 BauO NRW“ durch die Wörter „§  58 Ab-
satz 5 der Landesbauordnung 2018“ ersetzt.

8.  Tarifstelle 2.2.2 wird wie folgt gefasst:

 „2.2.2
  Die festgesetzten Vergütungen für die Tätigkeiten 

der Prüfämter, Prüfi ngenieurinnen und Prüfi ngeni-
eure für Baustatik, die hierfür von der unteren 
Bauaufsichtsbehörde einen Prüfauftrag gemäß § 27 
der Verordnung über bautechnische Prüfungen vom 
6. Dezember 1995 (GV. NRW. S.  1241), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. Dezember 
2016 (GV. NRW. 2017 S. 2) geändert worden ist, er-
halten haben, sind neben den Gebühren für die 
Entscheidungen über die Genehmigungen, die Bau-
überwachung und die Bauzustandsbesichtigungen 
als Auslagen zu erheben.“

9.   In Tarifstelle 2.3.1 wird nach dem Wort „Prüfäm-
ter“ das Wort „, Prüfi ngenieurinnen“ eingefügt.

10.   In Tarifstelle 2.3.2 Satz  1 wird jeweils die Angabe 
„v.H.“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt und am 
Ende ein Punkt eingefügt.

11.   In Tarifstelle 2.3.3 wird die Angabe „§  78 BauO 
NRW“ durch die Wörter „§  66 der Landesbauord-
nung 2018“ ersetzt.

12.   Tarifstelle 2.3.4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  1 wird die Angabe „2.4.2, 2.4.3 oder 
2.4.4“ durch die Angabe „2.4.2 oder 2.4.3“ er-
setzt.

 b)   In Satz  2 werden die Angabe „2.4.2, 2.4.3 oder 
2.4.4“ durch die Angabe „2.4.2 oder 2.4.3“ und 
die Angabe „1/10“ durch die Angabe „10 Pro-
zent“ ersetzt.

13.   In Tarifstelle 2.4.1.1 werden die Angabe „§  68 
Abs. 1 Satz 1 BauO NRW“ durch die Wörter „§ 64 
der Landesbauordnung 2018“ und die Angabe „v. 
T.“ durch das Wort „Tausendstel“ ersetzt.

14.   In Tarifstelle 2.4.1.2 wird die Angabe „§ 68 Abs. 1 
Satz  1 BauO NRW“ durch die Wörter „§  64 der 
Landesbauordnung 2018“, die Angabe „§  54 BauO 
NRW“ durch die Wörter „§  50 der Landesbauord-
nung 2018“ und die Angabe „v. T.“ durch das Wort 
„Tausendstel“ ersetzt.

15.   In Tarifstelle 2.4.1.3 werden die Angabe „§  68 
Abs. 1 Satz 3 BauO NRW“ durch die Wörter „§ 65 
der Landesbauordnung 2018“ und die Angabe „v. 
T.“ durch das Wort „Tausendstel“ ersetzt.

16.  Tarifstelle 2.4.1.4 wird wie folgt gefasst:

 „2.4.1.4
  von baulichen Anlagen, die nicht Gebäude sind, 

nicht §  62 Absatz  1 der Landesbauordnung 2018 
unterliegen und im Übrigen nicht im zeitlichen und 
konstruktiven Zusammenhang mit der Errichtung 
oder Erweiterung von den in den Tarifstellen 2.4.1.1 
bis 2.4.1.3 genannten Gebäuden stehen, und zwar

 a)   solcher im Sinne von §  64 der Landesbauord-
nung 2018

  Gebühr: 6 Tausendstel der Herstellungssumme

 b)   solcher im Sinne von §  64 der Landesbauord-
nung 2018, die Sonderbauten (§ 50 der Landes-
bauordnung 2018) sind, und Windenergieanla-
gen, unabhängig von ihrer Höhe

  Gebühr: 10 Tausendstel der Herstellungssumme

 c)   solcher im Sinne von §  65 der Landesbauord-
nung 2018

  Gebühr: 13 Tausendstel der Herstellungssumme

  jedoch jeweils mindestens Euro 50“.

17.  Tarifstelle 2.4.1.5 wird wie folgt gefasst:

 „2.4.1.5
  von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen im 

Sinne der Tarifstellen 2.4.1.1, 2.4.1.2 und 2.4.1.4 
Buchstabe a und b, bei denen auf Antrag (§ 68 Ab-
satz  1 Satz  5 und 6 der Landesbauordnung 2018) 
Nachweise nach §  68 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 
und 2 der Landesbauordnung 2018 sowie die An-
forderungen an den baulichen Brandschutz geprüft 
werden, und zwar für die Prüfung

 a)   der Nachweise über die Standsicherheit ein-
schließlich des Brandverhaltens der Baustoffe 
und der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragen-
den Bauteile sowie des Nachweises über den 
Schallschutz

  Gebühr: nach der Tarifstelle 2.4.8

 b)  des Nachweises über den Wärmeschutz
   Gebühr: 10 Prozent der Gebühr nach den Tarif-

stellen 2.4.1.1 oder 2.4.1.2

 c)   der Anforderungen an den baulichen Brand-
schutz

   Gebühr: 15 Prozent der Gebühr nach der Tarif-
stelle 2.4.1.1“.

18.   In Tarifstelle 2.4.1.6 wird die Angabe „§ 82 Abs. 5 
Satz  2 BauO NRW“ durch die Wörter „§  84 Ab-
satz 5 Satz 2 der Landesbauordnung 2018“ und die 
Angabe „v. H.“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

19.   In der ergänzenden Regelung zu den Tarifstellen 
2.4.1.1 bis 2.4.1.5 werden die Wörter „§ 68 Absatz 1 
Satz 1 oder 3 BauO NRW“ durch die Wörter „§ 50 
der Landesbauordnung 2018“ ersetzt.
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20.   In den Tarifstellen 2.4.2.1 bis 2.4.2.4 wird jeweils 
die Angabe „v. T.“ durch das Wort „Tausendstel“ er-
setzt.

21.  Tarifstelle 2.4.2.5 wird wie folgt gefasst:

 „2.4.2.5
  von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen im 

Sinne der Tarifstellen 2.4.2.1, 2.4.2.2 und 2.4.2.4 
Buchstabe a und b, bei denen auf Antrag (§ 68 Ab-
satz  1 Satz  5 und 6 der Landesbauordnung 2018) 
Nachweise nach § 68 Absatz 1 Nummer 1 und 2 der 
Landesbauordnung 2018 und die Anforderungen an 
den baulichen Brandschutz geprüft werden, und 
zwar für die Prüfungen

 a)   der Nachweise über die Standsicherheit ein-
schließlich des Brandverhaltens der Baustoffe 
und der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragen-
den Bauteile sowie des Nachweises über den 
Schallschutz

  Gebühr: nach der Tarifstelle 2.4.8

 b)  des Nachweises über den Wärmeschutz
   Gebühr: 10 Prozent der Gebühr nach den Tarif-

stellen 2.4.2.1 oder 2.4.2.2

 c)   der Anforderungen an den baulichen Brand-
schutz

   Gebühr: 15 Prozent der Gebühr nach der Tarif-
stelle 2.4.2.1“.

22.   In Tarifstelle 2.4.2.6 werden die Angabe „§  82 
Abs. 5 Satz 2 BauO NRW“ durch die Wörter „§ 84 
Absatz 5 Satz 2 der Landesbauordnung 2018“ und 
die Angabe „v. H.“ durch das Wort „Prozent“ er-
setzt.

23.   In Tarifstelle 2.4.3 Buchstabe b wird die Angabe 
„2.4.1, 2.4.2 oder 2.4.4“ durch die Angabe „2.4.1 
oder 2.4.2“ ersetzt.

  24.  Tarifstelle 2.4.3.1 wird aufgehoben.

25.  Tarifstelle 2.4.4 wird aufgehoben.

26.   In der Tarifstelle 2.4.5 wird nach die Angabe „BauO 
NRW“ durch die Wörter „der Landesbauordnung 
2018“ ersetzt.

27.  Tarifstelle 2.4.6 wird wie folgt gefasst

 „2.4.6
  Entscheidung über die Erteilung eines Vorbeschei-

des nach § 77 der Landesbauordnung 2018
  Gebühr: 50 bis 100 Prozent der Gebühr nach den 

Tarifstellen 2.4.1, 2.4.2 oder 2.4.3

 Anmerkung:
  100 Prozent der Gebühr nach den Tarifstellen 2.4.1 

bis 2.4.3 ist für einen Vorbescheid nach Prüfung 
sämtlicher Bauvorlagen mit Ausnahme der bau-
technischen Nachweise (Tarifstelle 2.1.5) zu erhe-
ben.“

28.   In Tarifstelle 2.4.7.1 werden die Wörter „§ 77 BauO 
NRW auch in Verbindung mit §  71 Abs.  2 BauO 
NRW“ durch die Wörter „§  75 der Landesbauord-
nung 2018 auch in Verbindung mit §  77 Absatz  1 
Satz 4 der Landesbauordnung 2018“ und die Anga-
be „1/5“ durch die Angabe „20 Prozent“ ersetzt.

29.   In Tarifstelle 2.4.7.2 wird die Angabe „1/3“ durch 
die Angabe „33,3 Prozent“ ersetzt und die Angabe 
„2.4.4,“ gestrichen.

  30.   In Tarifstelle 2.4.8.1 wird die Angabe „1/1“ 
durch die Angabe „100 Prozent“ ersetzt.

31.   In den Tarifstellen 2.4.8.2 und 2.4 8.3 wird jeweils 
die Angabe „1/20“ durch die Angabe „5 Prozent“ 
ersetzt.

32.   In Tarifstelle 2.4.8.4 wird die Angabe „1/2“ durch 
die Angabe „50 Prozent“ ersetzt.

33.   In Tarifstelle 2.4.8.7 wird die Angabe „1/4“ durch 
die Angabe „25 Prozent“ ersetzt.

34.   Tarifstelle 2.4.9 wird wie folgt gefasst:

 „2.4.9
  Genehmigungsfreie Wohngebäude, sonstige Gebäu-

de, Nebengebäude und Nebenanlagen nach §  63 
Absatz 1 und 5 der Landesbauordnung 2018“.

35.   In Tarifstelle 2.4.9.1 werden die Wörter „§ 67 Abs. 2 
Satz 3 BauO NRW, dass kein Genehmigungsverfah-
ren durchgeführt werden soll“ durch die Wörter 
„§ 63 Absatz 3 Satz 5 der Landesbauordnung 2018“ 
ersetzt.

36.   In Tarifstelle 2.4.9.2 wird die Angabe „§ 67 Abs. 1 
Satz  1 Nr.  3 BauO NRW“ durch die Wörter „§  63 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 der Landesbauordnung 
2018“ ersetzt.

37.   In Tarifstelle 2.4.10 werden die Angabe „§ 81 BauO 
NRW“ durch die Wörter „§  83 der Landesbauord-
nung 2018“ und die Angabe „§  82 BauO NRW“ 
durch die Wörter „§  84 der Landesbauordnung 
2018“ ersetzt.

38.  Tarifstelle 2.4.10.1 wird wie folgt geändert:

 a)   In dem Satzteil vor Buchstabe a wird die Anga-
be „§  68 Abs.  1 Satz  1 BauO NRW“ durch die 
Wörter „§  64 der Landesbauordnung 2018“ er-
setzt.

 b)   In Buchstabe a wird die Angabe „v. H.“ durch 
das Wort „Prozent“ ersetzt.

 c)   In Buchstabe b werden die Wörter „Gebühr je“ 
durch die Wörter „Gebühr je“ und jeweils die 
Angabe „v. H.“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

39.   In Tarifstelle 2.4.10.2 werden die Angabe „§  68 
Abs. 1 Satz 3 BauO NRW“ durch die Wörter „§ 65 
der Landesbauordnung 2018“, die Angabe „v. H.“ 
durch das Wort „Prozent“ und die Angabe „1/1“ 
durch die Angabe „100 Prozent“ ersetzt.

40.  Tarifstelle 2.4.10.3 wird wie folgt gefasst:

 „2.4.10.3
  Bauzustandsbesichtigung nach Fertigstellung des 

Rohbaus oder nach abschließender Fertig-stellung 
einschließlich Bescheinigung nach §  84 Absatz  5 
Satz 2 der Landesbauordnung 2018 auch der nach 
anderen Rechtsvorschriften genehmigten baulichen 
Anlagen, wenn diese Genehmigung die Baugeneh-
migung einschließt

 a)   von Vorhaben nach § 64 der Landesbauordnung 
2018 je Bauzustandsbesichtigung

   Gebühr: bis zu 15 Prozent der Gebühr nach den 
Tarifstellen 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.4 Buchstabe a 
oder b, 2.4.2.1, 2.4.2.2 oder 2.4.2.4 Buchstabe a 
oder b

 b)   in den Fällen der Tarifstellen 2.4.1.5 Buchstabe c 
oder 2.4.2.5 Buchstabe c

    Gebühr: zusätzlich zur Gebühr nach Buchstabe 
a je Bauzustandsbesichtigung bis zu 50 Prozent 
der Gebühr nach den Tarifstellen 2.4.1.5 Buch-
stabe c oder 2.4.2.5 Buchstabe c

 c)   von Vorhaben nach § 65 der Landesbauordnung 
2018 je Bauzustandsbesichtigung

   Gebühr: bis zu 20 Prozent der Gebühr nach den 
Tarifstellen 2.4.1.3, 2.4.1.4 Buchstabe c, 2.4.2.3 
oder 2.4.2.4 Buchstabe c

  jedoch mindestens je Bauzustandsbesichtigung Eu-
ro 50“.

41.   In Tarifstelle 2.4.10.4 werden die Angabe „§  82 
Abs. 8 Satz 2 BauO NRW“ durch die Wörter „§ 84 
Absatz 8 Satz 3 der Landesbauordnung 2018“ und 
die Angabe „v. H.“ durch das Wort „Prozent“ er-
setzt.

42.   In Tarifstelle 2.4.10.5 werden die Angabe „§  82 
Abs.  2 BauO NRW“ durch die Wörter „§  84 Ab-
satz 2 der Landesbauordnung 2018“ und die Anga-
be „v. H.“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

43.   Die Ergänzende Regelung zu den Tarifstellen 
2.4.10.1 bis 2.4.10.5 wird wie folgt geändert:
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 a)   In Absatz  2 wird die Angabe „Abs.  1 GebG 
NRW“ durch die Wörter „Absatz  1 des Gebüh-
rengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
August 1999 (GV. NRW. S.  524), das zuletzt 
durch Gesetz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 836) geändert worden ist,“ ersetzt.

  b)   In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „und Ab-
brüchen“ und die Angabe „und 2.4.4“ gestri-
chen.

44.  Tarifstelle 2.4.10.7 wird wie folgt gefasst:

 „2.4.10.7
  Neben den Gebühren nach den Tarifstellen 2.4.10.1 

bis 2.4.10.3 werden für die Prüfung bei Bauüberwa-
chungen (§  83 der Landesbauordnung 2018) oder 
Bauzustandsbesichtigungen (§  84 der Landesbau-
ordnung 2018) von Anlagen, ob

 a)   entsprechend den genehmigten bautechnischen 
Nachweisen (im Sinne von §  8 der Verordnung 
über bautechnische Prüfungen) gebaut wurde 
oder

 b)   die Nachweise der Verwendbarkeit der Baupro-
dukte vorliegen sowie die für ihre Verwendung 
oder Anwendung getroffenen Nebenbestimmun-
gen eingehalten wurden,

  zusätzliche Gebühren nach dem Zeitaufwand nach 
der Tarifstelle 2.1.4 erhoben

  jedoch mindestens die Mindestgebühr nach der Ta-
rifstelle 2.1.5.4

  höchstens aber 50 Prozent der Gebühr nach der Ta-
rifstelle 2.1.5.

  Voraussetzung für die Erhebung der Gebühr ist, 
dass die Bauaufsichtsbehörde verlangt hat, ihr oder 
einem Beauftragten Beginn und Ende bestimmter 
Bauarbeiten anzuzeigen (§  84 Absatz  2 Satz  3 der 
Landesbauordnung 2018). Maßgeblich für die Be-
rechnung der Höchstgebühr ist die Rohbausumme 
oder Herstellungssumme, die der Berechnung der 
Gebühren für die Prüfung der Nachweise zugrunde 
lag.“

45.  Tarifstelle 2.4.11 wird wie folgt gefasst:

 „2.4.11
  Nachweise, Bescheinigungen, Mitteilungen, Ein-

gangsbestätigungen und Aufforderungen zur Ver-
vollständigung oder zur Mängelbehebung“.

46.   In Tarifstelle 2.4.11.1 wird die Angabe „Abs.  2 
Satz 1, 3 BauO NRW“ durch die Wörter „Absatz 1 
Satz 1 und 3 und Absatz 2 Satz 2 der Landesbau-
ordnung 2018“ ersetzt.

47.   In Tarifstelle 2.4.11.2 wird die Angabe „§ 82 Abs. 4 
Satz  1 BauO NRW“ durch die Wörter „§  84 Ab-
satz 4 Satz 1 der Landesbauordnung 2018“ ersetzt.

48.   Der Tarifstelle 2.4.11 werden folgende Tarifstellen 
2.4.11.3 und 2.4.11.4 angefügt:

 „2.4.11.3
  Für die Eingangsbestätigung oder die schriftliche 

Aufforderung zur Vervollständigung oder zur Män-
gelbehebung nach § 62 Absatz 3 Satz 4 der Landes-
bauordnung 2018

 Gebühr: Euro 50

 2.4.11.4
  Für die schriftliche Mitteilung nach §  62 Absatz  3 

Satz 5 der Landesbauordnung 2018
 Gebühr: Euro 50“.

49.   In Tarifstelle 2.5.1.1 wird die Angabe „§  8 BauO 
NRW“ durch die Wörter „§  7 der Landesbauord-
nung 2018“ ersetzt.

50.   In Tarifstelle 2.5.1.2 wird die Angabe „§  8 Abs.  3 
Satz 2 BauO NRW“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 3 
Satz 2 der Landesbauordnung 2018“ ersetzt.

51.   Tarifstelle 2.5.2.1 wird wie folgt gefasst:

 „2.5.2.1
  Vorprüfung des Bauantrags auf Vollständigkeit 

oder Mängelfreiheit mit schriftlicher Aufforderung 
zur Vervollständigung oder zur Mängelbehebung 
nach §  71 Absatz  1 Satz  2 der Landesbauordnung 
2018

  Gebühr: bis zu 25 Prozent der Gebühr, die für die 
Entscheidung über den Antrag zu erheben wäre

 jedoch mindestens Euro 50

 Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 2.5.2.1:

  Wird für den Bauantrag nach Vervollständigung 
oder Mängelbehebung eine Genehmigung erteilt, 
wird die Gebühr insgesamt auf die Gebühr, die für 
die Entscheidung über den Antrag erhoben wird, 
angerechnet.“

 52.   In Tarifstelle 2.5.2.2 werden die Angabe „1/5“ 
durch die Angabe „20 Prozent“, die Angabe „1/1“ 
durch die Angabe „100 Prozent“ und die Angabe 
„2.4.1, 2.4.2 oder 2.4.4“ durch die Angabe „2.4.1 
oder 2.4.2“ ersetzt.

53.  Tarifstelle 2.5.2.3 wird wie folgt geändert:

 a)   In Buchstabe a wird die Angabe „2.4.2, 2.4.3 
oder 2.4.4“ durch die Angabe „2.4.2 oder 2.4.3“ 
ersetzt.

 b)   In Buchstabe b wird das Wort „läßt“ durch das 
Wort „lässt“ ersetzt.

54.  Tarifstelle 2.5.3.1 wird wie folgt gefasst:

 „2.5.3.1
   Entscheidung über die Erteilung von Befreiungen 

nach § 31 Absatz 2 oder § 34 Absatz 2 des Bauge-
setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl.  I S.  3634), Abwei-
chungen sowie Ausnahmen und Befreiungen nach 
§ 69 der Landesbauordnung 2018 je Befreiungstat-
bestand, Abweichungstatbestand oder Ausnahme-
tatbestand

  Gebühr: Euro 50 bis 500“.

55.  Tarifstelle 2.5.3.2 wird wie folgt gefasst:

 „2.5.3.2
  Für die bei Abweichungen durchgeführte Beteili-

gung von Angrenzern nach § 72 der Landesbauord-
nung 2018 sowie für die bei Ausnahmen und Be-
freiungen nach §  28 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244) 
geändert worden ist, durchgeführte Anhörung Be-
teiligter je Beteiligtem oder je Angrenzer

  Gebühr: Euro 150, insgesamt höchstens Euro 1 500.

  Die Gebühren werden zusätzlich zu der Gebühr 
nach der Tarifstelle 2.5.3.1 erhoben.“

56.   In Tarifstelle 2.5.4.2 werden die Angabe „§  85 
Abs.  1 Nr.  6 BauO NRW“ durch die Wörter „§  87 
Absatz 1 Nummer 7 der Landesbauordnung 2018“ 
und die Angabe „§  54 Abs.  2 Nr.  22 BauO NRW“ 
durch die Wörter „§  50 Absatz  1 Nummer  23 der 
Landesbauordnung 2018“ ersetzt.

57.   In Tarifstelle 2.5.4.3 wird die Angabe „Abs. 1 i. V. m. 
Abs. 3 Satz 1 SBauVO“ durch die Wörter „Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 der Sonderbau-
verordnung vom 2. Dezember 2016 (GV. NRW. 
2017 S. 2, ber. S. 120)“ ersetzt.

58.   In Tarifstelle 2.5.4.4 wird die Angabe „Abs. 3 Satz 2 
SBauVO“ durch die Wörter „Absatz  3 Satz  2 der 
Sonderbauverordnung“ ersetzt.

59.   In Tarifstelle 2.5.5.5 wird die Angabe „150“ durch 
die Angabe „300“ ersetzt.

 60.   In Tarifstelle 2.5.6.2 wird nach der Angabe „50“ die 
Angabe „bis 250“ eingefügt.
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61.   Die Tarifstelle 2.6.1 wird wie folgt gefasst:

 „2.6.1
  Entscheidung über die Erteilung einer Ausnahme 

nach §  24 Absatz  1 der Energieeinsparverordnung 
vom 24. Juli 2007 (BGBl.  I S.  1519), die zuletzt 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 24. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1789) geändert worden ist, in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung zur 
Umsetzung der Energieeinsparverordnung vom 31. 
Mai 2002 (GV. NRW. S. 210, ber. S. 367), die zuletzt 
durch Verordnung vom 10. Mai 2016 (GV. NRW. 
S. 246) geändert worden ist

 Gebührenfrei“.

62.   In den Tarifstellen 2.6.2 und 2.6.3 werden jeweils 
die Angabe „EnEV in“ durch die Wörter „der Ener-
gieeinsparverordnung in“ und jeweils die Angabe 
„EnEV – UVO“ durch die Wörter „der Verordnung 
zur Umsetzung der Energieeinsparverordnung“ er-
setzt.

63.   In Tarifstelle 2.6.4 wird die Angabe „EnEV“ durch 
die Wörter „der Energieeinsparverordnung“ ersetzt.

64.   In Tarifstelle 2.6.5 wird die Angabe „EnEV–UVO“ 
durch die Wörter „der Verordnung zur Umsetzung 
der Energieeinsparverordnung“ ersetzt.

65.   Tarifstelle 2.7 wird wie folgt gefasst

 „2.7
  Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes in der 

im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
403-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Dezember 
2014 (BGBl. I S. 1962) geändert worden ist.“

66.   In Tarifstelle 2.7.1 wird die Angabe „Abs.  4 Nr.  1 
oder §  32 Abs.  2 Nr.  1 WoEigG“ durch die Wörter 
„Absatz 4 Nummer 1 oder § 32 Absatz 2 Nummer 1 
des Wohnungseigentumsgesetzes“ ersetzt.

67.   In Tarifstelle 2.7.2 wird die Angabe „Abs.  4 Nr.  2 
oder §  32 Abs.  2 Nr.  2 WoEigG“ durch die Wörter 
„Absatz 4 Nummer 2 oder § 32 Absatz 2 Nummer 2 
des Wohnungseigentumsgesetzes“ ersetzt.

68.  Tarifstelle 2.8.1.1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Buchstabe a werden die Angabe „§ 67 Abs. 2 
BauO NRW“ durch die Wörter „§  63 Absatz  3 
der Landesbauordnung 2018“, die Angabe „3-fa-
che“ durch das Wort „dreifache“ und die Anga-
be „1/1“ durch die Angabe „100 Prozent“ er-
setzt.

 b)   In Buchstabe b wird die Angabe „§  67 Abs.  2 
BauO NRW“ durch die Wörter „§  63 Absatz  3 
der Landesbauordnung 2018“ ersetzt.

69.   In Tarifstelle 2.8.2.1 wird die Angabe „1000“ durch 
die Angabe „1 000“ ersetzt.

70.   In Tarifstelle 2.8.2.3 wird die Angabe „§ 61 Abs. 5 
BauO NRW“ durch die Wörter „§ 81 Absatz 1 Num-
mer 3 und 4 der Landesbauordnung 2018“ ersetzt.

71.   In Tarifstelle 2.8.2.4 werden die Angabe „§  25 
Abs.  4 BauO NRW“ durch die Wörter „§  24 Ab-
satz 4 der Landesbauordnung 2018“ und die Anga-
be „§ 61 Abs. 4 BauO NRW“ durch die Wörter „§ 80 
der Landesbauordnung 2018“ ersetzt.

72.   In Tarifstelle 2.8.2.5 wird die Angabe „§  65 BauO 
NRW“ durch die Wörter „§  62 der Landesbauord-
nung 2018“ ersetzt.

73.   Tarifstelle 2.8.2.6 wird wie folgt gefasst:

 „2.8.2.6
  Untersagung der Inbetriebnahme oder des Betriebs 

von Anlagen nach § 62 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 
Buchstabe a und c und Nummer 6 der Landesbau-
ordnung 2018

 Gebühr: Euro 100 je Anlage“.

74.   In Tarifstelle 2.8.2.7 wird die Angabe „§ 61 Abs. 2 
BauO NRW“ durch die Wörter „§  58 Absatz  6 der 
Landesbauordnung 2018“ ersetzt.

75.  Tarifstelle 2.9.1 wird wie folgt gefasst:

 „ 2.9.1
 Prüfi ngenieurinnen und Prüfi ngenieure“.

76.   In den Tarifstellen 2.9.1.1, 2.9.1.2 und 2.9.1.3 wer-
den jeweils nach den Wörtern „Anerkennung als“ 
die Wörter „Prüfi ngenieurin oder“ eingefügt.

77.   In Tarifstelle 2.9.2.1 werden die Wörter „haustech-
nischer Anlagen in baulichen Anlagen nach §  54 
BauO NRW“ durch die Wörter „Anlagen der techni-
schen Gebäudeausrüstung in baulichen Anlagen 
nach § 50 der Landesbauordnung 2018“ ersetzt.

78.   In Tarifstelle 2.9.2.2 wird die Angabe „1/4“ durch 
die Angabe „25 Prozent“ ersetzt.

79.   In Tarifstelle 2.9.3.1 werden die Angabe „§ 78 BauO 
NRW“ durch die Wörter „§  66 Absatz  1 bis 4 der 
Landesbauordnung 2018“ und jeweils die Angabe 
„v. H.“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

80.   In Tarifstelle 2.9.3.2 wird jeweils die Angabe „v. H.“ 
durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

81.   In Tarifstelle 2.9.4.1 wird die Angabe „§ 72 Abs. 5 
BauO NRW“ durch die Wörter „§  68 Absatz  4 der 
Landesbauordnung 2018“, jeweils das Wort „läßt“ 
durch das Wort „lässt“ und das Wort „Mißverhält-
nis“ durch das Wort „Missverhältnis“ ersetzt.

82.   In Tarifstelle 2.9.4.4 wird die Angabe „v. H.“ durch 
das Wort „Prozent“ ersetzt.

83.   In Tarifstelle 2.9.5.1 wird jeweils die Angabe „BauO 
NRW 2016“ durch die Wörter „der Landesbauord-
nung 2018“ ersetzt.

84.   In den Tarifstellen 2.9.5.2 bis 2.9.5.7 wird jeweils 
die Angabe „BauO NRW“ durch die Wörter „der 
Landesbauordnung 2018“ ersetzt.

85.   Tarifstelle 2.9.5.8 wird wie folgt gefasst:

 „2.9.5.8
 Maßnahmen zur Durchführung

  - des Kapitels III der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditie-
rung und Marktüberwachung im Zusammenhang 
mit der Vermarktung von Produkten und zur Auf-
hebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates 
(ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30),

  - des Abschnitts 6 des Produktsicherheitsgesetzes 
vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 2179; 2012 
I S. 131), das durch Artikel 435 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden 
ist, soweit es nach dem Bauproduktengesetz vom 5. 
Dezember 2012 (BGBl.  I S.  2449, 2450), das durch 
Artikel 119 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, Anwendung 
fi ndet und

  - des Kapitels VIII der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmoni-
sierter Bedingungen für die Vermarktung von Bau-
produkten und zur Aufhebung der Richtlinie 
89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 vom 4.4.2011, 
S. 5, L 103 vom 12.4.2013, S. 10, L 92 vom 8.4.2015, 
S.  118), die zuletzt durch Delegierte Verordnung 
(EU) Nr. 574/2014 (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 41) 
geändert worden ist.

 a)   Prüfung einer CE-Kennzeichnung und Feststel-
lung eines formellen Mangels der CE-Kenn-
zeichnung und Hinwirken auf Beseitigung des 
Mangels durch den Hersteller

   Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarifstelle 
2.1.4; jedoch mindestens Euro 50

 b)   Feststellung eines formellen Mangels der Leis-
tungserklärung und Hinwirken auf Beseitigung 
des Mangels durch den Hersteller

   Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarifstelle 
2.1.4; jedoch mindestens Euro 50



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 32 vom 28. Dezember 2018734

 c)   Feststellung eines materiellen Mangels des Bau-
produkts und Hinwirken auf Beseitigung des 
Mangels durch den Hersteller

    (ohne Auslagen für Stichprobenziehung und La-
boruntersuchungen)

   Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarifstelle 
2.1.4; jedoch mindestens Euro 100

 d)  beschränkende Maßnahmen
   Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarifstelle 

2.1.4; jedoch mindestens Euro 100

 e)   Feststellung, dass ein Händler beziehungsweise 
Importeur ein harmonisiertes Bauprodukt auf 
dem Markt bereitstellt beziehungsweise in Ver-
kehr gebracht hat ohne sich vergewissert bezie-
hungsweise sichergestellt zu haben, dass ihm die 
CE-Kennzeichnung beziehungsweise die erfor-
derlichen Unterlagen beigefügt sind und Hin-
wirken auf Beseitigung dieses Mangels.

   Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarifstelle 
2.1.4; jedoch mindestens Euro 50

 f)   Feststellung, dass ein Händler beziehungsweise 
Importeur ein harmonisiertes Bauprodukt auf 
dem Markt bereitstellt beziehungsweise in Ver-
kehr gebracht hat ohne sich vergewissert bezie-
hungsweise sichergestellt zu haben, dass der 
Hersteller und der Importeur die Anforde-run-
gen von Artikel 11 Absatz  4 und 5 der Verord-
nung (EU) Nr.  305/2011 beziehungsweise der 
Importeur die Anforderungen von Artikel 13 
Absatz  3 der Verordnung (EU) Nr.  305/2011 er-
füllt haben und Hinwirken auf Beseitigung die-
ses Mangels.

   Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach Tarifstelle 
2.1.4; jedoch mindestens Euro 50“.

86.   In Tarifstelle 2.9.6.1 wird die Angabe „Landesbau-
ordnung (BauO NRW)“ durch die Wörter „der Lan-
desbauordnung 2018“ ersetzt.

87.   In den Tarifstellen 2.9.6.2, 2.9.6.3 und 2.9.6.4 wird 
jeweils die Angabe „½“ durch die Angabe „50 Pro-
zent“ ersetzt.

88.   In Tarifstelle 2.9.6.5 wird die Angabe „¼“ durch die 
Angabe „25 Prozent“ ersetzt.

89.   In Tarifstelle 11.8 werden die Wörter „der Strahlen-
schutzverordnung“ durch die Wörter „des Strahlen-
schutzgesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl.  I S. 1966) 
in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

90.   Tarifstelle 11.8.1 wird wie folgt gefasst:

 „11.8.1
  Entscheidung über die Genehmigung zum Umgang 

mit sonstigen radioaktiven Stoffen oder die wesent-
liche Änderung des Umgangs gemäß § 12 Absatz 1 
Nummer 3 und § 12 Absatz 2

   Gebühr: Euro 65 bis 35 000“.

91.   In Tarifstelle 11.8.2 wird die Angabe „§ 11 Abs. 1“ 
durch die Angabe „§ 10“ ersetzt.

92.  Tarifstelle 11.8.3 wird wie folgt gefasst:

 „11.8.3
  Entscheidung über die Genehmigung zum Betrieb

 a)   einer Anlage zur Erzeugung ionisierender 
Strahlen oder die wesentliche Änderung nach 
§ 12 Absatz 1 Nummer 1 und § 12 Absatz 2

   Gebühr: Euro 325 bis 10 000

 b)   einer Röntgeneinrichtung oder die wesentliche 
Änderung nach §  12 Absatz  1 Nummer  4 und 
§ 12 Absatz 2

  aa)   Gebühr: Euro 150 bis 1 000 sofern nachfol-
gend nichts anderes bestimmt ist,

  bb)   sofern es sich um die Teleradiologie wäh-
rend des Nacht-, Wochenend- und Feiertags-
dienstes handelt

    Gebühr: Euro 150 bis 1 500

  cc)   sofern es sich um die Teleradiologie über 
den Nacht-, Wochenend- und Feiertags-
dienst hinaus handelt

    Gebühr: Euro 4 000

  dd)   sofern es sich um eine wesentliche Ände-
rung einer Röntgeneinrichtung handelt, die 
für die Teleradiologie nach Buchstabe bb 
oder cc genutzt wird

    Gebühr: Euro 250 bis 750

  ee)   sofern es sich um den Betrieb einer Rönt-
geneinrichtung handelt, die für freiwillige 
Röntgenreihenuntersuchungen genutzt wird

    Gebühr: Euro 500 bis 1 500

  ff)   sofern es sich um eine wesentliche Ände-
rung einer Röntgeneinrichtung handelt, die 
für freiwillige Röntgenreihenuntersuchun-
gen genutzt wird

    Gebühr: Euro 150 bis 500

   Sofern die Amtshandlung zu Buchstabe a auf 
Grund einer Online-Antragstellung veranlasst 
wird, kann die Gebühr wegen geringeren Ver-
waltungsaufwands um bis zu 30 Prozent verrin-
gert werden. Die Mindestgebühr kann dabei un-
terschritten werden.

   Sofern die Amtshandlung zu Buchstabe a auf 
Grund einer Genehmigung für den technischen 
Betrieb im Rahmen von Vorführ- und Leihge-
nehmigungen veranlasst wird, kann die Gebühr 
wegen geringeren Verwaltungsaufwands zusätz-
lich zu den Regelungen zur Online-Antragstel-
lung um bis zu 50 Prozent verringert werden. 
Die Mindestgebühr kann dabei unterschritten 
werden.

 c)   eines Störstrahlers oder die wesentliche Ände-
rung nach §  12 Absatz  1 Nummer  5 und §  12 
Absatz 2

  Gebühr: Euro 200 bis 1 500“.

93.   In Tarifstelle 11.8.4 wird die Angabe „§ 12“ durch 
die Angabe „§§ 17 bis 22“ ersetzt.

94.   In Tarifstelle 11.8.5 wird die Angabe „§ 15“ durch 
die Wörter „§  25 und über die anzeigebedürftige 
Beschäftigung im Zusammenhang mit dem Betrieb 
fremder Röntgeneinrichtungen und Störstrahler 
nach § 26“ ersetzt.

95.   In Tarifstelle 11.8.6 wird die Angabe „gem. §  16“ 
durch die Angabe „gemäß § 27“ ersetzt.

96.   In Tarifstelle 11.8.7 werden die Angabe „§ 17 Abs. 1 
a“ durch die Wörter „§  28 Absatz  1 Nummer  3 
Buchstabe a“ und die Angabe „§ 7“ durch die An-
gabe „§ 12“ ersetzt.

97.   Die Tarifstellen 11.8.8 bis 11.8.11 werden aufgeho-
ben.

98.   Tarifstelle 11.8.12 wird Tarifstelle 11.8.8 und die 
Angabe „§  30“ wird durch die Angabe „§  74“ er-
setzt.

99.   Tarifstelle 11.8.13 wird Tarifstelle 11.8.9 und die 
Angabe „§ 30 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 74“ er-
setzt.

100.   Tarifstelle 11.8.14 wird Tarifstelle 11.8.10 und die 
Angabe „§  30 Abs.  2 Satz  2“ durch die Angabe 
„§ 74“ ersetzt.

101.   Tarifstelle 11.8.15 wird Tarifstelle 11.8.11 und wie 
folgt gefasst:

 „11.8.11
  Prüfung der Mitteilungsunterlagen über die Wahr-

nehmung der Aufgaben des Strahlenschutzverant-
wortlichen nach § 69 Absatz 2

 Gebühr: Euro 75

  Sofern die Amtshandlung auf Grund einer On-
line-Antragstellung veranlasst wird, kann die Ge-
bühr wegen geringeren Verwaltungsaufwandes um 
bis zu 30 Prozent verringert werden.“
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102.   Tarifstelle 11.8.16 wird Tarifstelle 11.8.12 und wie 
folgt gefasst:

 „11.8.12
  Prüfung der Mitteilungsunterlagen zur Bestellung 

von Strahlenschutzbeauftragten nach § 70 Absatz 4 
und Feststellung nach § 70 Absatz 5

 a)   Gebühr: Euro 150 bei neuen Strahlenschutzbe-
auftragten

 b)   Gebühr: Euro 75 bei Änderungen

  + 1/3 des jeweiligen Betrags pro weiterer Person bei 
mehr als zwei Personen in einem Vorgang

  Sofern die Amtshandlung auf Grund einer On-
line-Antragstellung veranlasst wird, kann die Ge-
bühr wegen geringeren Verwaltungsaufwands um 
bis zu 30 Prozent verringert werden.“

103.   Die Tarifstellen 11.8.17a bis 11.8.19 werden aufge-
hoben.

104.   Tarifstelle 11.8.20 wird Tarifstelle 11.8.13 und die 
Angabe „§  41 Abs.  1“ wird durch die Angabe 
„§  169“ und das Wort „Satz“ wird jeweils durch 
das Wort „Absatz“ ersetzt.

105.   Tarifstelle 11.8.21 wird Tarifstelle 11.8.14 und die 
Angabe „§ 55 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 78“ er-
setzt.

106.   Tarifstelle 11.8.22 wird Tarifstelle 11.8.15 und die 
Angabe „§ 55 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 78 Ab-
satz 3“ ersetzt.

107.   Tarifstelle 11.8.23 wird Tarifstelle 11.8.16 und die 
Angabe „§ 56 und § 95 Abs. 5“ wird durch die An-
gabe „§ 77“ ersetzt.

108.   Die Tarifstellen 11.8.24 bis 11.8.27 werden aufgeho-
ben.

109.   Tarifstelle 11.8.28 wird die Tarifstelle 11.8.17 und 
wie folgt gefasst:

 „11.8.17
  Entscheidung über die Bestimmung eines Sachver-

ständigen und deren Änderung nach § 172
 Gebühr: Euro 1 000 bis 10 000“.

110.   Die Tarifstellen 11.8.29 und 11.8.30 werden aufge-
hoben.

111.   Tarifstelle 11.8.31 wird Tarifstelle 11.8.18 und wie 
folgt gefasst:

 „11.8.18
  Festlegung von Messmethoden und Messverfahren 

nach § 130
 Gebühr: Euro 65 bis 500“.

112.   Tarifstelle 11.8.32 wird Tarifstelle 11.8.19 und die 
Angabe „§ 97 Abs. 3“ wird durch die Angabe „§ 61 
Absatz 5“ ersetzt.

113.   Tarifstelle 11.8.33 wird Tarifstelle 11.8.20 und die 
Angabe „§ 98 Abs. 1“ wird durch die Angabe „§ 62 
Absatz 2“ ersetzt.

114.   Tarifstelle 11.8.34 wird Tarifstelle 11.8.21 und die 
Angabe „§  101 Abs.  3“ wird durch die Angabe 
„§ 64 Absatz 3“ ersetzt.

115.   Tarifstelle 11.8.35 wird Tarifstelle 11.8.22 und die 
Angabe „§ 106“ wird durch die Angabe „§ 40“ er-
setzt.

116.  Tarifstelle 11.8.36 wird aufgehoben.

117.   Nach Tarifstelle 11.8.22 werden die folgenden Tarif-
stellen 11.8.23 bis 11.8.28 eingefügt:

 „11.8.23
 Prüfung der Anzeigeunterlagen nach § 57
 Gebühr: Euro 150 bis 1 000

 11.8.24
 Prüfung der Anzeigeunterlagen nach § 59 Absatz 3
 Gebühr: Euro 150 bis 1 000

 11.8.25
  Entscheidung über die Entlassung von Rückstän-

den aus der Überwachung gemäß § 62 Absatz 5
 Gebühr: Euro 200 bis 4 000

 11.8.26
  Entscheidung über die Befreiung der Pfl icht von 

Absatz 1 gemäß § 64 Absatz 3
 Gebühr: Euro 500 bis 6 000

 11.8.27
  Entscheidung über die Befreiung der Pfl icht von 

Absatz 1 Satz 1 gemäß § 123 Absatz 3
 Gebühr: Euro 400 bis 2 000

 11.8.28
  Feststellung über den Werteausgleich nach §  147 

Absatz 1
 Gebühr: Euro 500 bis 5 000“.

118.  Die Tarifstellen 11.9 bis 11.9.29 werden aufgehoben.

119.   Die Tarifstellen 12.8 bis 12.8.3 werden durch die 
folgenden Tarifstellen 12.8. bis 12.8.9 ersetzt:

 „12.8
 Bewachungsgewerbe

 12.8.1
  Bearbeitung des Antrags auf Erlaubnis zur Aus-

übung des Bewachungsgewerbes und Wiederho-
lungsprüfung (§ 34a Absatz 1 Satz 1 und 10 GewO)

 Gebühr: Euro 250 bis 5 000

 12.8.2
  Prüfung der Zuverlässigkeit beim Wechsel des ge-

setzlichen Vertreters bei juristischen Personen 
(§  34a Absatz  1 GewO in Verbindung mit §  13a 
Satz  2 der Bewachungsverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Juli 2003 (BGBl.  I 
S.1378), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 1. Dezember 2016 (BGBl.  I S.  2692) geändert 
worden ist)

 Gebühr: Euro 250 bis 3 000

 12.8.3
  Zuverlässigkeitsprüfung der Betriebsleitung oder 

einer mit der Leitung des Betriebes oder einer 
Zweitniederlassung beauftragten Person und Wie-
derholungsprüfung (§  34a Absatz  1 GewO in Ver-
bindung mit §  13a Satz  1 der Bewachungsverord-
nung)

 Gebühr: Euro 250 bis 3 000

 12.8.4

  Betriebskontrolle pro eingesetztem Mitarbeiter ein-
schließlich Fahrzeiten (abgerechnet wird je ange-
fangene 15 Minuten)

  a)  für die ersten 60 Minuten
  Gebühr: Euro 60 bis 80

 b)  zuzüglich pro angefangene 15 Minuten
  Gebühr: Euro 15 bis 20

 12.8.5
  Erteilung nachträglicher Aufl agen, Änderung oder 

Ergänzung bestehender Aufl agen zur Erlaubnis zur 
Ausübung des Bewachungsgewerbes (§  34a Ab-
satz 1 Satz 2 GewO)

 Gebühr: Euro 100 bis 1 000

 12.8.6
  Prüfung der Zulassung von Wachpersonal und Wie-

derholungsprüfung (§ 34a Absatz 1a GewO)
  Gebühr: Euro 60 bis 500

 12.8.7
  Rücknahme oder Widerruf der Erlaubnis zum Be-

trieb eines Bewachungsgewerbes, sofern die oder 
der Gewerbetreibende dazu Anlass gegeben hat 
(§§  48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom12. November 1999VwVfG 
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NRW (GV. NRW. S.  602) in der jeweils geltenden 
Fassung)

 Gebühr: Euro 150 bis 2 000

 12.8.8
  Untersagung der Beschäftigung einer Person mit 

Bewachungsaufgaben (§ 34a Absatz 4 GewO)
 Gebühr: Euro 150 bis 2 000“.

120.   In Tarifstelle 12.20.1 wird die Angabe „2 500“ 
durch die Angabe „3 500“ ersetzt.

121.   In Tarifstelle 12.20.2 werden die Wörter „(§ 12 Ab-
satz 1 bis 4 ProstSchG in Verbindung mit § 14 Ab-
satz  1 Nummer  1 und 2 und §  15 Absatz  3 
ProstSchG)“ durch die Wörter „pro Person (§  12 
Absatz  1 bis 4 ProstSchG in Verbindung mit §  14 
Absatz 1 Nummer 1 und 2, § 15 Absatz 3 und § 25 
Absatz 2 ProstSchG)“ ersetzt.

122.   In den Tarifstellen 12.20.4 und 12.20.6 wird jeweils 
die Angabe „1 000“ durch die Angabe „1 500“ er-
setzt.

  123.   In Tarifstelle 12.20.14 wird die Angabe „1 
500“ durch die Angabe „2 000“ ersetzt.

124.   Die Tarifstellen 12.20.16 bis 12.20.18 werden wie 
folgt gefasst:

 „12.20.16
  Vor- und Nachbereitung einer unangekündigten 

Betriebskontrolle sowie einer unangekündigten 
Nachkontrolle zur Überwachung der Einhaltung 
der Erlaubnis sowie der Betreiberpfl ichten in der 
Zeit zwischen Erlaubniserteilung und erneuter Zu-
verlässigkeitsprüfung (§  29 ProstSchG in Verbin-
dung mit §§ 12, 14, 24 bis 28 ProstSchG)

 Gebühr: Euro 20 bis 70

 12.20.17
  Unangekündigte Kontrolle pro Mitarbeiter im Zeit-

umfang bis zu 60 Minuten einschließlich Fahrzeiten 
(§ 29 ProstSchG in Verbindung mit §§ 12, 14, 24 bis 
28 ProstSchG)

 Gebühr: Euro 60 bis 80

 12.20.18
  Unangekündigte Kontrolle pro Mitarbeiter im Zeit-

umfang bis zu 60 Minuten einschließlich Fahrzeiten 
(abgerechnet wird je angefangene 15 Minuten)

   (§ 29 ProstSchG in Verbindung mit §§ 12, 14, 24 bis 
28 ProstSchG)

 a)  Für die ersten 60 Minuten
  Gebühr: Euro 60 bis 80

  b)  Zuzüglich pro angefangener Viertelstunde
  Gebühr: Euro 15 bis 20“.

125.   Die Anlage 2 zum Gebührentarif (zu Tarifstelle 2) 
wird wie folgt gefasst:

„Anlage 2
zum Gebührentarif

(zu Tarifstelle 2)

Auszug aus der DIN 277-1:2016-01
zur Bestimmung des Brutto-Rauminhalts

3
 Begriffe

 Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgen-
den Begriffe.

3.1
 Grundfl ächen des Bauwerks

 3.1.1
 Brutto-Grundfl äche

 BGF
 Gesamtfl äche aller Grundrissebenen des Bauwerks.

 3.1.2
 Konstruktions-Grundfl äche

 KGF
 Teilfl äche der Brutto-Grundfl äche (BGF), die sämtliche 
Grundfl ächen der aufgehenden Baukonstruktionen des 
Bauwerks umfasst.

 3.1.3
 Netto-Raumfl äche

 NRF
 Teilfl äche der Brutto-Grundfl äche (BGF), die sämtliche 
Grundfl ächen der nutzbaren Räume aller Grundrissebe-
nen des Bauwerks umfasst.

3.1.4
 Nutzungsfl äche

 NUF
 Teilfl äche der Netto-Raumfl äche (NRF), die der wesentli-
chen Zweckbestimmung des Bauwerks dient.

 3.1.5
 Technikfl äche

 TF
 Teilfl äche der Netto-Raumfl äche (NRF) für die techni-
schen Anlagen zur Versorgung und Entsorgung des Bau-
werks.

3.1.6
 Verkehrsfl äche

 VF
 Teilfl äche der Netto-Raumfl äche (NRF) für die horizon-
tale und vertikale Verkehrserschließung des Bauwerks.

 3.2
 Rauminhalte des Bauwerks

 3.2.1
 Brutto-Rauminhalt

 BRI
 Gesamtvolumen des Bauwerks

 3.2.2
 Konstruktions-Rauminhalt

 KRI Z
Teilvolumen des Brutto-Rauminhalts (BRI), das von den 
Baukonstruktionen des Bauwerks eingenommen wird.

3.2.3
 Netto-Rauminhalt

 NRI
 Teilvolumen des Brutto-Rauminhalts (BRI), das sämtli-
che nutzbaren Räume aller Grundrissebenen des Bau-
werks umfasst.

 5
 Ermittlung von Grundfl ächen und Rauminhalten allge-
mein

5.1
 Genauigkeit der Ermittlung

 Die Genauigkeit der Ermittlung von Grundfl ächen und 
Rauminhalten richtet sich nach dem Stand der Planung 
(z. B. Bedarfsplanung, Vorplanung, Entwurfsplanung, 
Ausführungsplanung, Dokumentation) und den jeweili-
gen Planungsunterlagen. Die der Ermittlung zugrun-
de-liegenden Planungsunterlagen sind anzugeben.

5.2
 Ermittlung bei mehreren Bauwerken oder Bauabschnit-
ten

 Besteht ein Bauprojekt aus mehreren Bauwerken oder 
Bauabschnitten (funktional, zeitlich, räumlich oder wirt-
schaftlich), sind die Grundfl ächen und Rauminhalte für 
jedes Bauwerk und jeden Bauabschnitt getrennt zu er-
mitteln.

5.3
 Getrennte Ermittlung nach Grundrissebenen und Ge-
schosshöhen

Grundfl ächen und Rauminhalte sind getrennt nach den 
Grundrissebenen (z. B. Geschossen) des Bauwerks und 
getrennt nach unterschiedlichen Höhen der Geschosse zu 
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ermitteln. Dies gilt auch für Grundfl ächen unter oder 
über schräg verlaufenden Flächen.

5.6
Getrennte Ermittlung entsprechend der Raumumschlie-
ßung

 Getrennte Ermittlung entsprechend der Raumumschlie-
ßung

Grundfl ächen und Rauminhalte sind entsprechend ihrer 
unterschiedlichen Raumumschließung nach den folgen-
den Bereichen getrennt zu ermitteln.

5.6.1
Regelfall der Raumumschließung (R)

Den Regelfall der Raumumschließung (R) stellen Räume 
und Grundfl ächen dar, die Nutzungen der Netto-Raum-
fl äche (NRF) entsprechend Tabelle 1 aufweisen und die 
bei allen Begrenzungsfl ächen des Raums (Boden, Decke, 
Wand) vollständig umschlossen sind. Dazu gehören nicht 
nur Innenräume, die von der Witterung geschützt sind, 
sondern auch solche allseitig umschlossenen Räume, die 
über Öffnungen mit dem Außenklima verbunden sind 
(z. B. über Rollgitter in Garagen).

5.6.2
Sonderfall der Raumumschließung (S)

Den Sonderfall der Raumumschließung (S) stellen Räu-
me und Grundfl ächen dar, die Nutzungen der Net-
to-Raumfl äche (NRF) entsprechend Tabelle 1 aufweisen 
und mit dem Bauwerk konstruktiv (durch Baukonstruk-
tionen) verbunden sind, jedoch nicht bei allen Begren-
zungs-fl ächen des Raums (Boden, Decke, Wand) vollstän-
dig umschlossen sind (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen 
auf Flachdächern, unterbaute Innenhöfe, Eingangsberei-
che, Außentreppen).

6
Ermittlung von Grundfl ächen des Bauwerks

6.1
Brutto-Grundfl äche (BGF)

 6.1.1
Inhalt und Abgrenzung

Zur Brutto-Grundfl äche (BGF) gehören die nutzbaren 
Netto-Raumfl ächen (NRF) und die Konstrukti-
ons-Grundfl ächen (KGF) aller Grundrissebenen eines 
Bauwerks.

Nicht zur Brutto-Grundfl äche (BGF) gehören:

– Flächen innerhalb einer Grundrissebene, die nicht vor-
handen sind (z. B. Flächen von Lufträumen über Atrien 
und in Galeriegeschossen, Deckenöffnungen);

 – Flächen z. B. im Dachraum, die keinen Zugang haben, 
nicht begehbar sind oder aus anderen Gründen nicht 
nutzbar sind;

 – Flächen, die ausschließlich der Wartung, Inspektion 
und Instandsetzung von Baukonstruktionen und techni-
schen Anlagen dienen (z. B. nicht nutzbare Dachfl ächen, 
fest installierte Dachleitern und Dachstege, Wartungsste-
ge in abgehängten Decken, Kriechkeller);

– Flächen der außerhalb des Bauwerks befi ndlichen und 
nicht mit dem Bauwerk konstruktiv verbundenen Bau-
konstruktionen (z. B. Außentreppen, Außenrampen, Per-
golen, Freisitze, Terrassen).

6.1.2
Ermittlungsregeln

Für die Ermittlung der Brutto-Grundfl äche (BGF) sind 
die äußeren Maße der Baukonstruktionen einschließlich 
Bekleidung (z. B. Außenseite von Putzschichten oder Au-
ßenschalen mehrschaliger Wandkonstruktionen) in Höhe 
der Oberseite der Boden- bzw. Deckenbeläge anzusetzen.

Die Brutto-Grundfl ächen (BGF) des Bereichs S (Sonder-
fall der Raumumschließung nach 5.6.2) werden an den 
Stellen, an denen sie nicht umschlossen sind, bis zur Be-
grenzung der vertikalen Projektion ihrer Überdeckung 
gemessen.

Die Konstruktions-Grundfl ächen (KGF), die zwischen 
den nach 5.6 defi nierten Bereichen R und S liegen, sind 
dem Bereich R zuzuordnen.

7
Ermittlung von Rauminhalten des Bauwerks

7.1
Brutto-Rauminhalt (BRI)

 7.1.1
Inhalt und Abgrenzung

Zum Brutto-Rauminhalt (BRI) gehören die Rauminhalte 
aller Räume und Baukonstruktionen, die sich über den 
Brutto-Grundfl ächen (BGF) des Bauwerks befi nden.

Der Brutto-Rauminhalt (BRI) wird von den äußeren Be-
grenzungsfl ächen umschlossen, die von den konstrukti-
ven Bauwerkssohlen, den Außenwänden und den Dä-
chern einschließlich Dachgauben oder Dachoberlichtern 
gebildet werden.

Nicht zum Brutto-Rauminhalt (BRI) gehören die Raum-
inhalte von folgenden Elementen:

 – Tief- und Flachgründungen;

 – Lichtschächte;

 – nicht mit dem Bauwerk durch Baukonstruktionen ver-
bundene Außentreppen und Außen-rampen;

 – Eingangsüberdachungen;

 – Dachüberstände, soweit sie nicht Überdeckungen für 
Rauminhalte des Bereichs (S) nach 5.6.2 darstellen;

 – auskragende Sonnenschutzanlagen;

 – Schornsteinköpfe, Lüftungsrohre oder Lüftungs-
schächte, die über den Dachbelag hinaus reichen;

 – Lichtkuppeln ≤ 1,0 m3;

 – Pergolen und befestigte Freisitze oder Terrassen.

7.1.2
 Ermittlungsregeln

 Der Brutto-Rauminhalt (BRI) ist aus den ermittelten 
Brutto-Grundfl ächen (BGF) und den dazugehörigen Hö-
hen zu ermitteln. Als Höhen für die Ermittlung des Brut-
to-Rauminhalts (BRI) gelten die vertikalen Abstände 
zwischen den Oberfl ächen der Deckenbeläge in den je-
weiligen Grundrissebenen bzw. bei Dächern die Oberfl ä-
chen der Dachbeläge.

 Beim untersten Geschoss des Bauwerks gilt als Höhe der 
Abstand von der Unterseite der Unterböden und Boden-
platten, die nicht der Fundamentierung dienen, bis zur 
Oberseite des Deckenbelags der darüber liegenden 
Grundrissebene.

 Bei Bauwerken oder Bauwerksteilen, die von nicht verti-
kalen oder nicht waagerechten Flächen begrenzt werden, 
ist der Rauminhalt nach entsprechenden geometrischen 
Formeln zu ermitteln.

Für die Höhen von Rauminhalten des Bereichs S (Son-
derfall der Raumumschließung nach 5.6.2) sind die 
Oberkanten der begrenzenden Baukonstruktionen (z. B. 
Brüstungen, Attiken, Geländer) maßgebend.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2018 S. 730
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Gesetz
zur Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung 

des Kreistags und zur Änderung 
kommunalrechtlicher, haushaltsrechtlicher 

und steuerrechtlicher Vorschriften
Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz  
zur Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags 

und zur Änderung kommunalrechtlicher, 
haushaltsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften

Artikel 1
Änderung der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu §  27 wie 
folgt gefasst:

    „§ 27  Politische Teilhabe von Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte“

2. § 4 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 Satz 2 werden das Wort „drei“ durch das 
Wort „fünf“ ersetzt und nach dem Wort „Stichtagen“ 
die Wörter „ab dem 31. Dezember 2017“ eingefügt.

  In Absatz 3 Satz 2 werden das Wort „drei“ durch das 
Wort „fünf“ ersetzt und nach dem Wort „Stichtagen“ 
die Wörter „ab dem 31. Dezember 2017“ eingefügt.“

3. Dem § 25 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

 „§ 4 Absatz 7 gilt entsprechend.“

  4. § 26 wird wie folgt geändert:

 a) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:

   „Wenn die Kostenschätzung nach Satz 5 vorliegt, 
können die Vertretungsberechtigten nach Satz  2 
beantragen zu entscheiden, ob das Bürgerbegeh-
ren mit Ausnahme der Voraussetzungen des Ab-
satzes 4 zulässig ist. Der Antrag ist in der gemäß 
§ 25 Absatz 4 vorgeschriebenen Form einschließ-
lich der zur Entscheidung zu bringenden Frage, 
der Begründung sowie der anzugebenden Kosten-
schätzung vorzulegen und von den Vertretungsbe-
rechtigten sowie mindestens 25 Bürgern zu unter-
zeichnen. Über den Antrag hat der Rat innerhalb 
von acht Wochen zu entscheiden. Der Rat kann in 
der Hauptsatzung die Entscheidung über den An-
trag nach Satz  7 auf den Hauptausschuss über-
tragen, der ebenfalls innerhalb von acht Wochen 
zu entscheiden hat. Absatz  6 Satz  3 und 6 gilt 
entsprechend.“

 b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

   „Nach einem Antrag nach Absatz 2 Satz 7 ist der 
Ablauf der Fristen aus Satz 1 und Satz 2 bis zur 
Entscheidung nach Absatz 2 Satz 9 gehemmt.“

 c)  Nach Absatz 4 Satz 1 werden folgende Sätze ein-
gefügt:

   „Maßgeblich ist die bei der letzten allgemeinen 
Kommunalwahl festgestellte Zahl der Wahlbe-
rechtigten. Für die Zahl der Einwohner gilt §  4 
Absatz 7 entsprechend. Nach Absatz 2 Satz 8 er-
folgte Unterzeichnungen sind anzurechnen.“

 d) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

  aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

     „Liegt bereits eine Entscheidung nach Ab-
satz 2 Satz 9 oder Satz 10 vor, so entscheidet 
der Rat lediglich darüber, ob die Vorausset-
zungen des Absatzes 4 vorliegen.“

  bb)  In dem neuen Satz 4 werden nach den Wör-
tern „von drei Monaten“ die Wörter „nach 
der Entscheidung nach Satz  1 oder Satz  2“ 
eingefügt.

  cc)  In dem neuen Satz 7 werden nach den Wör-
tern „des Bürgerbegehrens“ die Wörter „nach 
Satz 1 oder Satz 2 abschließend“ eingefügt.

 e)  Nach Absatz 7 Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt:

  „§ 4 Absatz 7 gilt entsprechend.“

5. § 27 wird wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 27
 Politische Teilhabe von Menschen mit 
 Einwanderungsgeschichte“

 b) Absatz 2 Satz 6 wird aufgehoben.

 c)   Absatz  3 Satz  3 wird durch folgende Sätze er-
setzt:

   „Die Gemeinde erstellt ein Wählerverzeichnis, 
legt dieses zur Einsichtnahme öffentlich aus und 
benachrichtigt die Wahlberechtigten.  Wahlbe-
rechtigte, die nicht in dem Wählerverzeichnis ein-
getragen sind, können sich bis zum zwölften Tag 
vor der Wahl in das Wählerverzeichnis eintragen 
lassen. Sie haben den Nachweis über ihre Wahl-
berechtigung zu führen.“

 d)  In Absatz 4 Nummer 1 werden die Wörter „Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 17. Juni 2013 (BGBl.  I 
S. 1555)“ durch die Wörter „Artikel 1 des Geset-
zes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147)“ ersetzt.

 e) Folgender Absatz 12 wird angefügt:

   „(12) Anstelle eines Integrationsrates kann durch 
Beschluss des Rates ein beratender Ausschuss (In-
tegrationsausschuss) gebildet werden. Für den In-
tegrationsausschuss gelten die Regelungen für 
den Integrationsrat entsprechend. Ergänzend sind 
auf den Integrationsausschuss §  57 Absatz  4 
Satz 1 und § 58 anzuwenden. Die Zahl der nach 
Absatz  2 Satz  1 gewählten Mitglieder muss die 
Zahl der vom Rat nach Absatz 2 Satz 4 bestellten 
Ratsmitglieder und der vom Rat nach §  58 Ab-
satz  3 bestellten sachkundigen Bürger übertref-
fen. Der Integrationsausschuss ist wie ein Rats-
ausschuss in die Beratungsfolge des Rates einzu-
binden.“

6. § 45 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden nach der Angabe „Satz  1“ die 
Wörter „beziehungsweise Absatz 2 Satz 2“ einge-
fügt.

 b) Satz 2 wird aufgehoben.

 c) Folgender Satz wird angefügt:

   „Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend.“

7. § 46 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1 und Satz 2 wird auf-
gehoben.

 b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Die Aufwandsentschädigung gemäß Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 wird als monatliche Pauschale 
gezahlt. Der Rat kann in der Hauptsatzung be-
schließen, dass

  1.  weitere oder sämtliche Ausschüsse von der 
 Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ausge-
nommen werden,

 2.  die Aufwandsentschädigung abweichend von 
Satz 1 für einzelne oder sämtliche Ausschüsse als 
Sitzungsgeld gezahlt wird.

  Ausnahmen nach Satz 2 kann der Rat nur mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder be-
schließen, dies gilt nicht, soweit der Rat beschlossene 
Ausnahmen wieder aufhebt.“
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8.  In § 48 Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „teil-
nehmen“ die Wörter “,soweit deren Aufgabenbereich 
durch den Beratungsgegenstand berührt wird“ ein-
gefügt.

9.  In § 66 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Antrags“ folgende Wörter eingefügt: „; §  26 
Absatz 4 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend“

10. § 71 Absatz 3 Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

  „In kreisfreien Städten und Großen kreisangehöri-
gen Städten muss mindestens einer der Beigeordne-
ten die Befähigung zum Richteramt oder zur Lauf-
bahn des allgemeinen Verwaltungsdienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen in der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt, besitzen. In den übrigen Ge-
meinden muss mindestens einer der Beigeordneten 
mindestens die Befähigung für die Laufbahn des all-
gemeinen Verwaltungsdienstes im Land Nord-
rhein-Westfalen in der Laufbahngruppe  2, erstes 
Einstiegsamt, besitzen.“

Artikel 2
Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags

Das Gesetz zur Stärkung des Kreistags vom 15. Dezem-
ber 2016 (GV. NRW. S. 1150) wird aufgehoben.

Artikel 3
Änderung der Kreisordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen

Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Be kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S.  646), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 22 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Ein Einwohnerantrag muss von mindestens 4 
Prozent der Einwohner unterzeichnet sein, höchstens 
jedoch von 8 000 Einwohnern. §  4 Absatz  7 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S.  666) in der jeweils geltenden Fassung 
gilt entsprechend.“

2. § 23 wird wie folgt geändert:

 a) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:

   „Wenn die Kostenschätzung nach Satz  5 vorliegt, 
können die Vertretungsberechtigten nach Satz  2 
beantragen zu entscheiden, ob das Bürgerbegehren 
mit Ausnahme der Voraussetzungen des Absatzes 4 
zulässig ist. Der Antrag ist in der gemäß § 22 Ab-
satz  4 vorgeschriebenen Form einschließlich der 
zur Entscheidung zu bringenden Frage, der Be-
gründung sowie der anzugebenden Kostenschät-
zung vorzulegen und von den Vertretungsberech-
tigten sowie mindestens 25 Bürgern zu unterzeich-
nen. Über den Antrag hat der Kreistag innerhalb 
von acht Wochen zu entscheiden. Der Kreistag 
kann in der Hauptsatzung die Entscheidung über 
den Antrag nach Satz  7 auf den Kreisausschuss 
übertragen, der ebenfalls innerhalb von acht Wo-
chen zu entscheiden hat. Absatz 6 Satz 3 und 6 gilt 
entsprechend.“

 b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

   „Nach einem Antrag nach Absatz 2 Satz 7 ist der 
Ablauf der Fristen aus Satz  1 und Satz  2 bis zur 
Entscheidung nach Absatz 2 Satz 9 gehemmt.“

 c)  In Absatz  4 werden nach Satz  1 folgende Sätze 
eingefügt:

   „Maßgeblich ist die bei der letzten allgemeinen 
Kommunalwahl festgestellte Zahl der Wahlberech-
tigten. Für die Zahl der Einwohner gilt §  4 Ab-
satz  7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend. Nach Absatz  2 Satz  8 erfolgte Un-
terzeichnungen sind anzurechnen.“

 d) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

  aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

     „Liegt bereits eine Entscheidung nach Ab-
satz 2 Satz 9 oder Satz 10 vor, so entscheidet 
der Kreistag lediglich darüber, ob die Voraus-
setzungen des Absatzes 4 vorliegen.“

  bb)  In dem neuen Satz 4 werden nach den Wörtern 
„von drei Monaten“ die Wörter „nach der Ent-
scheidung nach Satz 1 oder Satz 2“ eingefügt.

  cc)  In dem neuen Satz 7 werden nach den Wörtern 
„des Bürgerbegehrens“ die Wörter „nach 
Satz 1 oder Satz 2 abschließend“ eingefügt.

 e)  Nach Absatz  7 Satz  2 wird folgender Satz einge-
fügt:

   „§ 4 Absatz 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend.“

3. § 30 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden nach der Angabe „Satz  1“ die 
Wörter „beziehungsweise Absatz  2 Satz  2“ einge-
fügt.

 b) Satz 2 wird aufgehoben.

 c) Folgender Satz wird angefügt:

    „Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend.“

4. § 31 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1 und Satz 2 wird aufge-
hoben.

 b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Die Aufwandsentschädigung gemäß Absatz  1 
Satz  1 Nummer  2 wird als monatliche Pauschale 
gezahlt. Der Kreistag kann in der Hauptsatzung 
beschließen, dass

  1.  weitere oder sämtliche Ausschüsse von der Re-
gelung in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ausgenom-
men werden,

  2.  die Aufwandsentschädigung abweichend von 
Satz  1 für einzelne oder sämtliche Ausschüsse 
als Sitzungsgeld gezahlt wird.

  Ausnahmen nach Satz  2 kann der Kreistag nur mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder be-
schließen, dies gilt nicht, soweit der Kreistag be-
schlossene Ausnahmen wieder aufhebt.“

5.   In § 33 Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „teil-
nehmen“ die Wörter “,soweit deren Aufgabenbereich 
durch den Beratungsgegenstand berührt wird“ einge-
fügt.

6.  In § 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Antrags“ folgende Wörter eingefügt: „; § 23 Ab-
satz 4 Satz 2 gilt entsprechend“

7. § 47 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „Der gewählte allgemeine Vertreter des Landrats 
führt die Amtsbezeichnung Kreisdirektor und muss 
über die Befähigung zum Richteramt oder zur Lauf-
bahn des allgemeinen Verwaltungsdienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen in der Laufbahngruppe 2, zwei-
tes Einstiegsamt, sowie über eine mehrjährige prakti-
sche Erfahrung in einer dem Amt angemessenen 
hauptamtlichen Verwaltungstätigkeit verfügen.“

8. § 56 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben.

 b)  In Absatz 3 Satz 4 werden nach den Wörtern „Er-
höhung des“ die Wörter „für das Haushaltsjahr be-
reits festgesetzten“ eingefügt.

Artikel 4
Änderung der Landschaftsverbandsordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Die Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  657), die zuletzt durch 
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Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 16 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

 b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Die Aufwandsentschädigung gemäß Absatz  2 
Nummer 3 wird als monatliche Pauschale gezahlt. 
Die Landschaftsversammlung kann durch Satzung 
beschließen, dass

  1.  einzelne oder sämtliche Ausschüsse von der Re-
gelung in Absatz  2 Nummer  3 ausgenommen 
werden,

  2.  die Aufwandsentschädigung abweichend von 
Satz  1 für einzelne oder sämtliche Ausschüsse 
als Sitzungsgeld gezahlt wird.

   Ausnahmen nach Satz 2 kann die Landschaftsver-
sammlung nur mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln seiner Mitglieder beschließen, dies gilt nicht, 
soweit die Landschaftsversammlung beschlossene 
Ausnahmen wieder aufhebt.“

2. § 20 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „Der Direktor des Landschaftsverbandes oder einer 
der Landesräte muss die Befähigung zum Richteramt 
oder zur Laufbahn des allgemeinen Ver-
waltungsdienstes im Land Nordrhein-Westfalen in 
der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, besit-
zen.“

3. § 22 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben.

 b)  In Absatz 3 Satz 4 werden nach den Wörtern „Er-
höhung des“ die Wörter „für das Haushaltsjahr be-
reits festgesetzten“ eingefügt.

Artikel 5
Änderung des Gesetzes über den 

Regionalverband Ruhr

Das Gesetz über den Regionalverband Ruhr in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3.  Februar 2004 (GV. 
NRW. S.  96), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 12 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.

 b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

   „(5) Die Aufwandsentschädigung gemäß Absatz  4 
Nummer 3 wird als monatliche Pauschale gezahlt. 
Die Verbandsversammlung kann in der Verbands-
ordnung beschließen, dass

  1.  einzelne oder sämtliche Ausschüsse von der Re-
gelung in Absatz  4 Nummer  3 ausgenommen 
werden,

  2.  die Aufwandsentschädigung abweichend von 
Satz  1 für einzelne oder sämtliche Ausschüsse 
als Sitzungsgeld gezahlt wird.

   Ausnahmen nach Satz  2 kann die Verbandsver-
sammlung nur mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln seiner Mitglieder beschließen, dies gilt nicht, 
soweit die Verbandsversammlung beschlossene 
Ausnahmen wieder aufhebt.“

2. § 16 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Der Regionaldirektor oder ein Beigeordneter muss 
die Befähigung zum Richteramt oder zur Laufbahn 
des allgemeinen Verwaltungsdienstes im Land Nord-
rhein-Westfalen in der Laufbahngruppe 2, zweites 
Einstiegsamt, besitzen.“

3. § 19 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben.

 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  3 werden die Wörter „,die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezem-

ber  2013 (GV. NRW. S.  878) geändert worden 
ist,“ durch die Wörter „in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt.

  bb)  In Satz  4 werden nach den Wörtern „Erhö-
hung des“ die Wörter „für das Haushaltsjahr 
bereits festgesetzten“ eingefügt.

Artikel 6
Änderung des Gesetzes über den 

Landesverband Lippe

Das Gesetz über den Landesverband Lippe vom 5. No-
vember 1948 (GV. NRW. 1949  S.  269), das zuletzt durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 11 wird wie folgt gefasst:

 „§ 11

  (1) Für die Haushaltswirtschaft des Landesverbandes 
ist der 8. Teil der Gemein deordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der je-
weils geltenden Fassung mit Ausnahme der Vorschrif-
ten über die Auslegung der Haushaltssatzung und des 
Jahresabschlusses sowie der § 75 Absatz 2 Satz 3, Ab-
satz 3 und 4, § 76 Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 
Wenn bei Aufstellung der Haushaltssatzung der 
Haushalt nicht ausgeglichen ist, kann die Aufsichts-
behörde die Erstellung eines Haushaltssicherungs-
konzeptes anordnen. § 76 Absatz 2 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen gilt entspre-
chend. Die Prüfung des Landesverbandes obliegt dem 
Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof kann 
sich auf Kosten des Landesverbandes zur Durchfüh-
rung der Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der Jah-
resabschlüsse der Gemeindeprüfungsanstalt bedienen.

  (2) Für die wirtschaftliche Betätigung des Landesver-
bandes und für seine Beteiligung an privatrechtlichen 
Unternehmen im Übrigen sind die Regelungen der 
Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der 
jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.

  (3) Zum Ausgleich des Aufwands, der sich durch die 
Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht er-
gibt, erhält der Landesverband im Jahr 2018 eine ein-
malige pauschale Abgeltung in Höhe von 150 000 
Euro.“

2. § 15 wird wie folgt gefasst:

 „§ 15

  (1) Zur Durchführung der Kassen- und Buchungsauf-
gaben kann sich der Lan desverband der Unterstüt-
zung Dritter bedienen. Hierfür erhält der Landesver-
band ab dem Jahr 2019 eine jährliche pauschale Ab-
geltung vom Land nach Maßgabe des jeweiligen 
Haushaltsplans.

  (2) Für bauliche Angelegenheiten kann der Verband 
den Bau- und Liegen schaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen in Anspruch nehmen.“

3.  In § 16 Satz 1 werden die Wörter „den Regierungsprä-
sidenten in“ durch die Wörter „die Bezirksregierung“ 
ersetzt.

4.  In § 17 Nummer 1 wird die Angabe „DM“ durch das 
Wort „Euro“ ersetzt.

Artikel 7
Änderung des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes

Das Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz vom 30. April 2002 
(GV. NRW. S. 160), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

Dem § 12 Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:

„Satzungen können auch durch Bereitstellung im Inter-
net entsprechend der Bekanntmachungsverordnung vom 
26. August 1999 (GV. NRW. S. 516) in der jeweils gelten-
den Fassung mit der Maßgabe bekannt gemacht werden, 
dass auf die erfolgte Bereitstellung und die Internetad-
resse nachrichtlich im Ministerialblatt für das Land 
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Nordrhein-Westfalen hinzuweisen ist. Sie treten, wenn 
kein anderer Zeitpunkt in der Satzung bestimmt ist, am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.“

Artikel 8
Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeit für die 

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern

§ 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festset-
zung und Erhebung der Realsteuern vom 16. Dezember 
1981 (GV. NRW. S. 732) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird aufgehoben.

2.  Absatz 2 wird Absatz 1 und in Satz 1 werden die Wör-
ter „; in diesem Falle obliegt den hebeberechtigten 
Gemeinden auch die Fertigung der Meßbescheide“ ge-
strichen.

3.  Absatz 3 wird Absatz 2 und die Wörter „der Absätze 1 
und 2“ werden durch die Wörter „des Absatzes 1“ er-
setzt.

Artikel 9

Änderung der Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung 

und Erhebung der Realsteuern

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die 
Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Re-
alsteuern vom 16. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 401) wird 
wie folgt geändert:

1.  In §  2 werden die Wörter „die Gemeinde über die 
technischen Möglichkeiten für den Druck der Gewer-
besteuermeßbescheide verfügt und“ gestrichen.

2.  In § 3 Satz 3 werden die Wörter „zum testweisen Aus-
druck von Gewerbesteuermeßbescheiden“ gestrichen.

3. § 4 wird aufgehoben.

4. § 5 wird § 4.

Artikel 10
Änderung des Gesetzes zur Stärkung der 

kommunalen Selbstverwaltung

Das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwal-
tung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) wird wie 
folgt geändert:

1. Artikel 1 Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

 „6. § 56 Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

   „Eine Gruppe erhält mindestens 90  Prozent einer 
proportionalen Ausstattung, die zwei Dritteln der 
Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion 
nach Absatz 1 Satz 2 erhält oder erhalten würde.““

2. Artikel 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

 „4. § 40 Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

   „Eine Gruppe erhält mindestens 90  Prozent einer 
proportionalen Ausstattung, die zwei Dritteln der 
Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion 
nach Absatz 1 Satz 2 erhält oder erhalten würde.““

3.  In Artikel 3 Nummer 8 wird in § 16a Satz 2 das Wort 
„fünf“ durch das Wort „drei“ ersetzt.

4.  In Artikel 4 Nummer 1 wird in § 11 Absatz 6 Satz 2 
das Wort „fünf“ durch das Wort „drei“ ersetzt.

Artikel 11
Inkrafttreten, Übergangsregelungen

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 
Satz 1 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

  (2) Artikel 8 und 9 treten am 1. Januar 2019 in Kraft.

(3) Artikel 1 Nummer 4, Artikel 3 Nummer 4, Artikel 4 
Nummer  1 und Artikel 5 Nummer  1 treten mit Beginn 
der Wahlperiode der im Jahr 2020 anlässlich der allge-
meinen Kommunalwahlen gewählten kommunalen Ver-
tretungen in Kraft. Satzungsrechtliche Regelungen, die 
aufgrund der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden §  46 
Satz  2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen, §  31 Satz  2 der Kreisordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen, §  16 Absatz  2 Satz  2 der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen und §  12 Absatz  4 Satz  2 des Gesetzes 
über den Regionalverband Ruhr getroffen worden sind, 
verlieren mit Beginn der Wahlperiode der im Jahr 2020 
anlässlich der allgemeinen Kommunalwahlen gewählten 
kommunalen Vertretungen ihre Gültigkeit.

(4) Artikel 3 Nummer 8, Artikel 4 Nummer 3 und Artikel 
5 Nummer  3 sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2019 
anzuwenden. Artikel 6 Nummer 1 § 11 Absätze 1 und 2 
sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2019 anzuwenden.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h et

  
Der Minister für Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 738

2060

Gesetz
zur Anpassung des Polizeigesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen und des
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 

Ordnungsbehörden
Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Anpassung des Polizeigesetzes des Landes Nord-

rhein-Westfalen und des Gesetzes über Aufbau und Be-
fugnisse der Ordnungsbehörden

Artikel 1
Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nord-

rhein-Westfalen

Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. 
NRW. S.  441), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 9 wird wie folgt gefasst:

     „§ 9 Allgemeine Regeln, Befragung, Auskunfts-
pfl icht“.

 b)   Die Angabe zum Zweiten Titel des Zweiten Un-
terabschnitts wird wie folgt gefasst:
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  „Zweiter Titel

  Weiterverarbeitung von personenbezogenen 
  Daten“.

 c)  Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:

  „§ 22 Datenspeicherung, Prüfungstermine“.

 d)   Nach der Angabe zu § 22 werden folgende Anga-
ben eingefügt:

   „§  22a Verarbeitung besonderer Kategorien per-
sonenbezogener Daten

   § 22b Kennzeichnung in polizeilichen Dateisyste-
men“.

 e)  Die Angabe zu § 23 wird wie folgt gefasst:

     „§ 23 Weiterverarbeitung von personenbezoge-
nen Daten, Zweckbindung, Zweckänderung“.

 f)  Die Angabe zu § 24 wird wie folgt gefasst:

     „§ 24 Weiterverarbeitung zu besonderen Zwe-
cken“.

 g)   Nach der Angabe zu §  24 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§  24a Weiterverarbeitung zu wissenschaftlichen 
Zwecken“.

 h)   In der Angabe zu §  26 werden nach dem Wort 
„Datenübermittlung“ die Wörter „, Übermitt-
lungsverbote und Verweigerungsgründe“ einge-
fügt.

 i)  Die Angabe zu § 27 wird wie folgt gefasst:

     „§  27 Datenübermittlung im innerstaatlichen 
Bereich“.

 j)  Die Angabe zu § 28 wird wie folgt gefasst:

     „§ 28 Datenübermittlung im Bereich der Euro-
päischen Union und deren Mitgliedsstaaten“.

 k)  Die Angabe zu § 29 wird wie folgt gefasst:

     „§  29 Datenübermittlung im internationalen 
Bereich“.

 l)   In der Angabe zu § 32 wird das Wort „Sperrung“ 
durch die Wörter „Einschränkung der Weiterver-
arbeitung“ ersetzt.

   m) Die Angabe zu § 33 wird wie folgt gefasst:

     „§  33 Benachrichtigung bei verdeckten und 
eingriffsintensiven Maßnahmen“.

 n)   Nach der Angabe zu § 33 werden folgende Anga-
ben eingefügt:

   „§ 33a Benachrichtigung im Falle der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten

   §  33b Protokollierung bei verdeckten oder ein-
griffsintensiven Maßnahmen

  § 33c Datenschutzkontrolle“.

 o)   Nach der Angabe zu §  67 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 68 Berichtspfl ichten gegenüber dem Landtag“.

2. § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift zu § 9 wird wie folgt gefasst:

  „§ 9
    Allgemeine Regeln, Befragung, Auskunfts-

pfl icht“.

 b)   Dem Absatz 1 wird der folgende Absatz 1 voran-
gestellt:

   „(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten er-
heben, wenn

  1.  ihre Kenntnis zur Erfüllung der ihr durch die-
ses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist, soweit 
nicht die §§  9 bis 46 die Erhebung besonders 
regeln. Dies gilt auch für personenbezogene 
Daten, die von der betroffenen Person offen-
sichtlich öffentlich gemacht wurden oder

  2.  die betroffene Person wirksam im Sinne des 
§ 38 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 
Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741) des (Name 
des Änderungsgesetzes)] geändert worden ist, 
eingewilligt hat.

   Die Erhebung von besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten richtet sich nach § 22a.“.

 c)  Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2.

 d)  Der bisherige Absatz  2 wird Absatz  3 und in 
Satz 1 wird die Angabe „1“ durch die Angabe „2“ 
ersetzt.

 e)   Der bisherige Absatz  3 wird Absatz  4 und in 
Satz 2 wird die Angabe „1“ durch die Angabe „2“ 
ersetzt.

 f)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

 g) Der bisherige Absatz 5 wird aufgehoben.

 h)  Folgender Absatz 7 wird angefügt:

   „(7) Die Erhebung personenbezogener Daten zu 
unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren 
Zwecken ist unzulässig.“.

3. § 14 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer  1 werden vor dem Wort „eine“ die 
Wörter „dies für“ und nach dem Wort „Identitäts-
feststellung“ die Wörter „unbedingt erforderlich 
ist, insbesondere wenn dies“ eingefügt.

 b)  In Nummer  2 wird nach dem Wort „Straftaten“ 
das Wort „unbedingt“ eingefügt.

4.  In §  14a Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „die 
Feststellung der Identität“ durch die Wörter „dies 
zur Feststellung der Identität unbedingt erforderlich 
ist, insbesondere wenn dies“ ersetzt.

5.  In §  15 Absatz  2 wird die Angabe „Abs.  6 und 7“ 
durch die Wörter „Absatz  2 und 3 und die Angabe 
„Abs.  5 und 6“ durch die Wörter „Absatz  3 und 4“ 
ersetzt.

6. § 15c wird wie folgt geändert:

 a)   Absatz  4 Satz  5 wird durch folgenden Satz er-
setzt:

  „§ 32 Absatz 3 bleibt unberührt.“.

 b)   In Absatz 7 wird die Angaben „6 und 7“ durch die 
Angaben „2 und 3“ ersetzt.

 c)  Absatz 8 Satz 3 wird aufgehoben.

7. § 16a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 2 und 3 werden aufgehoben.

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 c)   Absatz  4 wird Absatz  3 und in Satz  1 wird die 
Angabe „bis 3“ durch die Angabe „und 2“ ersetzt.

8. § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 b)   Absatz 4 wird Absatz 3 und in Satz 4 werden die 
Angaben „7“ und „5“ jeweils durch die Angabe 
„3“ ersetzt.

 c)  Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben.

 d)  Absatz 7 wird Absatz 4.

9. § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 5 Satz 4 werden die Angaben „7“ und 
„5“ jeweils durch die Angabe „3“ ersetzt.

 b) Absatz 6 wird aufgehoben.

 c)  Absatz 7 wird Absatz 6 und die Wörter „Absätze 5 
bis 7“ werden durch die Angabe „Absatz  4“ er-
setzt.

10. § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „7“ durch die 
Angabe „4“ ersetzt.

 b) Absatz 3 wird aufgehoben.
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11. § 20 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „§ 17 Absatz 4 gilt entsprechend.“.

 b) Absatz 5 wird aufgehoben.

12. § 20a wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 4 wird aufgehoben.

 b) Absatz 5 wird Absatz 4.

 c) Absatz 6 wird aufgehoben.

 d)  Absatz 7 wird Absatz 6.

13.  In § 20b Satz 5 werden die Wörter „4, 6 und 7 gelten“ 
durch die Angabe „5 gilt“ ersetzt.

14. § 20c wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 8 wird wie folgt geändert:

   aa)   In Satz 6 wird nach dem Wort „Datenschutz-
kontrolle“ die Angabe „gemäß § 33c“ einge-
fügt.

  bb)   In Satz 7 werden die Wörter „Unterrichtung 
nach Absatz  9“ durch die Wörter „Benach-
richtigung nach §  33 Absatz  2 Satz  1“ und 
die Wörter „über das endgültige Absehen von 
der Benachrichtigung“ durch die Wörter 
„nach § 33 Absatz 4 Satz 7“ ersetzt.

 b) Absatz 9 wird aufgehoben.

 c) Absatz 10 wird Absatz 9 und wie folgt gefasst:

   „(9) Bei der Erhebung von Daten nach den Absät-
zen 1 und 2 sind die in § 33b Absatz 1 und 2 ge-
nannten Angaben zu protokollieren. Im Falle des 
Absatzes 2 sind darüber hinaus folgende Angaben 
zu protokollieren:

   Angaben zur Identifi zierung des informations-
technischen Systems und die daran vorgenomme-
nen, nicht nur fl üchtigen Veränderungen,

   Angaben zum Hersteller des zur Datenerhebung 
eingesetzten Mittels und zur eingesetzten Soft-
wareversion.“

 d) Absatz 11 wird aufgehoben.

15. § 21 Absatz 4 wird aufgehoben.

16.  Die Überschrift zu „Zweiter Titel“ wird wie folgt ge-
fasst:

 „Zweiter Titel
 Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten“.

17. § 22 wird wie folgt gefasst:

  „§ 22
 Datenspeicherung, Prüfungstermine

  (1) Die Polizei kann rechtmäßig erlangte personenbe-
zogene Daten in Akten und Dateisystemen speichern, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben, zu einer 
zeitlich befristeten Dokumentation oder zur Vor-
gangsverwaltung erforderlich ist.

  (2) Die Dauer der Speicherung ist auf das erforderli-
che Maß zu beschränken. Für automatisierte Datei-
systeme sind Termine festzulegen, zu denen spätes-
tens überprüft werden muss, ob die suchfähige Spei-
cherung von Daten weiterhin erforderlich ist 
(Prüfungstermine). Für nichtautomatisierte Dateisys-
teme und Akten sind Prüfungstermine oder Aufbe-
wahrungsfristen festzulegen. Dabei sind der Spei-
cherungszweck sowie Art und Bedeutung des Anlas-
ses der Speicherung zu berücksichtigen. Die 
festzulegenden Prüfungstermine dürfen bei Erwach-
senen zehn Jahre und bei Jugendlichen fünf Jahre 
nicht überschreiten. Die Frist beginnt regelmäßig mit 
dem Ende des Jahres, in dem das letzte Ereignis er-
fasst worden ist, das zur Speicherung der Daten ge-
führt hat, jedoch nicht vor Entlassung des Betroffe-
nen aus einer Justizvollzugsanstalt oder der Beendi-
gung einer mit Freiheitsentziehung verbundenen 
Maßregel der Besserung und Sicherung. Werden in-
nerhalb der in Satz 2 und 3 genannten Frist weitere 
personenbezogene Daten über dieselbe Person ge-
speichert, so gilt für alle Speicherungen gemeinsam 

der Prüftermin, der als letzter eintritt, oder die Auf-
bewahrungsfrist, die als letzte endet. Die Beachtung 
der Prüfungstermine und Aufbewahrungsfristen ist 
durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zu gewährleisten.

  (3) Wird die betroffene Person rechtskräftig freige-
sprochen, die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen 
sie unanfechtbar abgelehnt oder das Verfahren nicht 
nur vorläufi g eingestellt, so ist die Speicherung un-
zulässig, wenn sich aus Gründen der Entscheidung 
ergibt, dass die betroffene Person die Tat nicht oder 
nicht rechtswidrig begangen hat. Sollte eine Spei-
cherung wegen eines Restverdachts einer Straftat 
weiterhin zulässig sein, ist dessen Gewicht und der 
Grad des Verdachts zu dokumentieren.

  (4) Prüfungstermine oder Aufbewahrungsfristen für 
die in Dateisystemen oder Akten suchfähig gespei-
cherten personenbezogenen Daten von Kindern dür-
fen zwei Jahre nicht überschreiten. Die Frist beginnt 
mit dem Tag der ersten Speicherung.

  (5) Über Kontakt- oder Begleitpersonen einer Person, 
bei der Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie künftig Straftaten begehen wird, sowie über Aus-
kunftspersonen kann die Polizei personenbezogene 
Daten suchfähig in Dateien speichern, verändern 
und nutzen, soweit dies zur vorbeugenden Bekämp-
fung von Straftaten von erheblicher Bedeutung er-
forderlich ist. Die festzulegenden Prüftermine bei 
der Speicherung von Kontakt- und Begleitpersonen 
dürfen die Dauer eines Jahres nicht überschreiten. 
Die Verlängerung für jeweils ein weiteres Jahr ist zu-
lässig, soweit die Voraussetzungen des Satzes 1 wei-
terhin vorliegen, jedoch darf die Speicherungsdauer 
insgesamt drei Jahre nicht überschreiten. Die Ent-
scheidung über die jeweilige Verlängerung trifft die 
Behördenleiterin oder der Behördenleiter oder ein 
von ihr oder ihm beauftragter Beamter.

  (6) Werden wertende Angaben über eine Person in 
Dateien gespeichert, muss feststellbar sein, bei wel-
cher Stelle die den Angaben zugrunde liegenden In-
formationen vorhanden sind. Wertende Angaben dür-
fen nicht allein auf Informationen gestützt werden, 
die unmittelbar durch automatisierte Datenverarbei-
tung gewonnen wurden.“

18.  Nach § 22 werden die folgenden § 22a und 22b ein-
gefügt:

 „§ 22a
 Verarbeitung besonderer Kategorien 
 personenbezogener Daten

  (1) Die Verarbeitung von Daten im Sinne des §  36 
Nummer  18 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen ist nur zulässig, wenn dies zur poli-
zeilichen Aufgabenerfüllung gemäß dieses Gesetzes 
oder einer anderen Rechtsvorschrift unbedingt erfor-
derlich ist.

  (2) Die an Verarbeitungsvorgängen im Sinne des Ab-
satz 1 Beteiligten sind für die besondere Schutzwür-
digkeit dieser Daten zu sensibilisieren. Der Zugang 
zu den personenbezogenen Daten ist zu beschränken. 
Das gilt auch für Auftragsverarbeiter im Sinne des 
§  36 Nummer  10 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen. Durch geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass 
nachträglich überprüft werden kann, ob und von 
wem personenbezogene Daten im Sinne des Absatz 1 
eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.

 § 22b
 Kennzeichnung in polizeilichen Dateisystemen

  (1) Bei der Speicherung in polizeilichen Dateisyste-
men sind personenbezogene Daten wie folgt zu 
kennzeichnen:

 1.   Angabe des Mittels der Erhebung der Daten ein-
schließlich der Angabe, ob die Daten offen oder 
verdeckt erhoben wurden,

 2.   Angabe der Kategorie betroffener Personen im 
Sinne des §  42 des Datenschutzgesetzes Nord-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 32 vom 28. Dezember 2018744

rhein-Westfalen, zu denen die zur Identifi zierung 
dienenden Daten angelegt wurden,

 3. Angabe der

 a)   Rechtsgüter, deren Schutz die Erhebung dient 
oder

 b)  Straftaten, deren Verhütung oder vorbeugende 
Bekämpfung die Erhebung dient,

 4.  Angabe der Stelle, die sie erhoben hat.

   Die Kennzeichnung nach Satz  1 soll auch durch 
die Angabe der Rechtsgrundlage der Datenerhe-
bung ergänzt werden.

  (2) Personenbezogene Daten, die nicht entsprechend 
den Anforderungen des Absatzes 1 gekennzeichnet 
sind, dürfen solange nicht weiterverarbeitet oder 
übermittelt werden, bis eine Kennzeichnung entspre-
chend den Anforderungen des Absatzes 1 erfolgt ist.

   (3) Nach einer Übermittlung an eine andere Stelle 
ist die Kennzeichnung durch diese Stelle aufrechtzu-
erhalten.

  (4) Abweichend von Absatz 2 und 3 ist eine Weiter-
verarbeitung oder Übermittlung personenbezogener 
Daten auch ohne eine Kennzeichnung zulässig nach 
den Bestimmungen des für die Daten am 23. Mai 
2018 jeweils geltenden Verfahrensverzeichnisses ge-
mäß § 8 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 
2000 (GV. NRW. S. 542), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 6.  Dezember 2016 (GV. NRW. 
S. 1052) geändert worden ist, in der bis zum 24. Mai 
2018 geltenden Fassung.“.

19. § 23 wird wie folgt gefasst:

 „§ 23
 Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, 
 Zweckbindung, Zweckänderung

  (1) Die Polizeibehörde kann personenbezogene Da-
ten, die sie selbst erhoben hat, weiterverarbeiten

 1. zur Erfüllung derselben Aufgabe und

 2.  zum Schutz derselben Rechtsgüter oder sonstigen 
Rechte oder zur Verhütung oder vorbeugenden 
Bekämpfung derselben Straftaten.

    Satz  1 gilt entsprechend für personenbezogene 
Daten, denen keine Erhebung vorausgegangen ist, 
mit der Maßgabe, dass für die Weiterverarbeitung 
der Zweck der Verarbeitung zu berücksichtigen 
ist. Für die Weiterverarbeitung von personenbezo-
genen Daten, die aus Maßnahmen nach §  18 er-
langt wurden, muss im Einzelfall eine Gefahr im 
Sinne des § 18 Absatz 1 vorliegen.

    (2) Die Polizeibehörde kann zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben personenbezogene Daten zu anderen 
Zwecken als denjenigen, zu denen sie erhoben 
worden sind, weiterverarbeiten, wenn

 mindestens

 a)  vergleichbar schwerwiegende Straftaten verhütet 
oder vorbeugend bekämpft oder

 b)  vergleichbar bedeutsame Rechtsgüter oder sonsti-
ge Rechte geschützt werden sollen und

 2. sich im Einzelfall Anhaltspunkte

 a)  zur Verhütung oder vorbeugenden Bekämpfung 
solcher Straftaten ergeben oder

  b)  zur Abwehr einer innerhalb eines absehbaren 
Zeitraums drohenden Gefahr für mindestens ver-
gleichbar bedeutsame Rechtsgüter oder sonstige 
Rechte erkennen lassen.

  Satz  1 gilt entsprechend für personenbezogene Da-
ten, denen keine Erhebung vorausgegangen ist, mit 
der Maßgabe, dass für die Weiterverarbeitung der 
Zweck der Verarbeitung zu berücksichtigen ist. Die 
§§ 24 und 24a bleiben unberührt. Personenbezogene 
Daten, die rechtmäßig zu den in §  11 genannten 
Zwecken erhoben wurden, dürfen nicht zu anderen 
Zwecken genutzt werden. Für die Weiterverarbeitung 
von Daten, die aus Maßnahmen nach §  18 erlangt 

wurden, gilt Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 mit der Maß-
gabe entsprechend, dass im Einzelfall eine Gefahr im 
Sinne des § 18 Absatz 1 vorliegen muss.

  (3) Abweichend von Absatz 2 können die vorhande-
nen, zur Identifi zierung dienenden Daten einer Per-
son, insbesondere Name, Geschlecht, Geburtsdatum, 
Geburtsort, derzeitige und frühere Staatsangehörig-
keit, Anschrift (Grunddaten), auch weiterverarbeitet 
werden, um diese Person zu identifi zieren. Die §§ 24 
und 24a und bleiben unberührt.

  (4) Abweichend von Absatz 2 können rechtmäßig er-
hobene personenbezogene Daten allein zum Zwecke 
der Vorgangsverwaltung oder zu einer zeitlich befris-
teten Dokumentation weiterverarbeitet werden.

  (5) Bei der Weiterverarbeitung von personenbezoge-
nen Daten stellt die Polizei durch technische und or-
ganisatorische Vorkehrungen sicher, dass die Absätze 
1 bis 4 beachtet werden.

  (6) Die Absätze 2 bis 5 gelten auch für die Weiterver-
arbeitung der im Rahmen der Verfolgung von Straf-
taten gewonnenen personenbezogenen Daten zum 
Zwecke der Gefahrenabwehr im Sinne des §  1 Ab-
satz 1. Eine suchfähige Speicherung dieser Daten in 
Dateisystemen und Akten ist nur über Personen zu-
lässig, gegen die ein strafrechtliches Ermittlungsver-
fahren eingeleitet worden ist.“.

20. § 24 wird wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

    „§ 24
  Weiterverarbeitung zu besonderen Zwecken“.

 b) Die Absätze 1 bis 4 werden aufgehoben.

  c)  Absatz 5 wird Absatz 1 und folgender Satz wird 
angefügt:

   „Die Verarbeitung von besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten richtet sich nach 
§ 22a.“

 d)  Absatz  6 wird Absatz  2 und nach den Wörtern 
„Daten zu“ wird das Wort „polizeilichen“ einge-
fügt.

 e) Absatz 7 wird Absatz 3.

21. Nach § 24 wird folgender § 24a eingefügt:

 „§ 24a
 Weiterverarbeitung zu wissenschaftlichen Zwecken

  (1) Abweichend von den §§  17 und 40 des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen ist eine Weiter-
verarbeitung oder Übermittlung von personenbezo-
genen Daten, die aus Maßnahmen nach § 18 erlangt 
wurden, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit die 
Weiterverarbeitung für die polizeiliche Eigenfor-
schung und Evaluierung unerlässlich ist.

   (2) Personenbezogene Daten dürfen nur an Amtsträ-
ger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpfl ich-
tete oder Personen, die zur Geheimhaltung verpfl ich-
tet worden sind, übermittelt werden.

   (3) Durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen hat die wissenschaftliche Forschung be-
treibende Stelle zu gewährleisten, dass die Daten ge-
gen unbefugte Kenntnisnahme geschützt sind.“.

22. § 26 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift werden nach dem Wort „Da-
tenübermittlung“ die Wörter „, Übermittlungsver-
bote und Verweigerungsgründe“ angefügt.

 b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten 
unter Beachtung des § 23 auf der Grundlage der 
nachstehenden Regelungen übermitteln. Perso-
nenbezogene Daten von Kontakt- und Begleitper-
sonen, die nach § 22 Absatz 5 Satz 1 gespeichert 
wurden, dürfen nur an Polizeibehörden übermit-
telt werden.“.
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 c)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 d)  Absatz 3 wird Absatz 2.

 e)  Nach Absatz  2 werden die folgenden Absätze 3 
bis 6 eingefügt:

   „(3) Sind mit personenbezogenen Daten, die über-
mittelt werden dürfen, weitere personenbezogene 
Daten der betroffenen Person oder eines Dritten 
in Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht 
oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung 
auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berech-
tigte Interessen der betroffenen Person oder eines 
Dritten an der Geheimhaltung offensichtlich 
überwiegen. Eine Verwendung dieser Daten ist 
unzulässig. Dies ist dem Empfänger der übermit-
telten Daten mitzuteilen.

   (4) § 54 Absatz 3 Satz 2 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt.

    (5) Die Übermittlung unterbleibt, wenn unter Be-
rücksichtigung der Art der Daten und ihrer Erhe-
bung die schutzwürdigen Interessen der betroffe-
nen Person das Allgemeininteresse an der Über-
mittlung überwiegen oder besondere gesetzliche 
Verwendungsregelungen entgegenstehen. Die Ver-
pfl ichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhal-
tungspfl ichten oder besonderer Berufs- oder 
Amtsgeheimnisse, die nicht auf gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, bleibt unberührt.

   (6) Eine Datenübermittlung nach den §§  27 bis 
29 unterbleibt darüber hinaus,

   1.  wenn hierdurch Sicherheitsinteressen des Bun-
des oder der Länder wesentlich beeinträchtigt 
würden,

  2.  wenn hierdurch der Erfolg laufender Ermitt-
lungen oder Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person gefährdet würde,

  3.  soweit Grund zu der Annahme besteht, dass 
durch sie gegen den Zweck eines deutschen 
Gesetzes verstoßen würde oder

  4.  wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass die Übermittlung der Daten zu den in 
der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union enthaltenen Grundsätzen, insbesondere 
dadurch, dass durch die Nutzung der übermit-
telten Daten im Empfängerstaat Verletzungen 
von elementaren rechtsstaatlichen Grundsät-
zen oder Menschenrechtsverletzungen drohen, 
in Widerspruch stünde.“.

 f)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  7 und wie 
folgt geändert:

  aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

     „Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist 
unter Beachtung des § 23 zulässig.“.

  bb) Folgende Sätze werden angefügt:

     „Bei personenbezogenen Daten, die aus Maß-
nahmen nach § 18 stammen, ist dies nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung der übermit-
telnden Stelle zulässig. Ausländische öffent-
liche Stellen im Bereich der Europäischen 
Union und deren Mitgliedstaaten und Dritt-
staaten und internationale Organisationen 
sowie Personen und Stellen außerhalb des öf-
fentlichen Bereichs sind bei der Datenüber-
mittlung darauf hinzuweisen.“.

 g) Folgender Absatz 8 wird angefügt:

   „(8) Andere Rechtsvorschriften für die Daten-
übermittlung bleiben unberührt.“.

23. § 27 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift werden die Wörter „zwischen 
Polizeibehörden“ durch die Wörter „im inner-
staatlichen Bereich“ ersetzt.

 b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „Aufgaben“ 
die Wörter „oder der des Empfängers“ einge-
fügt.

  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „zulässig, soweit 
die Daten auch zu diesem Zweck erhoben 
werden dürfen“ durch die Wörter „für die 
nach §  11 erhobenen Daten nicht zulässig“ 
ersetzt.

  cc) Satz 3 wird aufgehoben.

 c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die Polizei kann an andere als die in Ab-
satz 1 genannten Behörden und sonstige öffentli-
che Stellen personenbezogene Daten übermitteln, 
soweit dies

  1.  in anderen Rechtsvorschriften vorgesehen ist 
oder

  2.

  a) zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben,

  b)  zur Abwehr einer Gefahr durch die empfan-
gende Stelle,

  c)  auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte zur 
Wahrnehmung einer sonstigen Gefahrenab-
wehraufgabe durch die empfangende Stelle,

 d)  zur Verhütung oder Beseitigung erheblicher 
Nachteile für das Gemeinwohl oder

 e)  zur Verhütung oder Beseitigung einer schwer wie-
genden Beeinträchtigung der Rechte einer Person

  erforderlich ist.“.

 d) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Die Polizei kann personenbezogene Daten an 
Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen 
Bereichs übermitteln, soweit dies

  1.  gemäß Absatz  2 Nummer  2 Buchstabe a, b, d 
oder e erforderlich ist,

  2.  die oder der Auskunftsbegehrende ein rechtli-
ches Interesse an der Kenntnis der zu übermit-
telnden Daten glaubhaft macht und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das Ge-
heimhaltungsinteresse der betroffenen Person 
überwiegt oder

  3.  der oder die Auskunftsbegehrende ein berech-
tigtes Interesse geltend macht und offensicht-
lich ist, dass die Datenübermittlung im Inter-
esse der betroffenen Person liegt und sie in 
Kenntnis der Sachlage ihre Einwilligung hier-
zu erteilen würde.“.

24. Die §§ 28 und 29 werden wie folgt gefasst:

 „§ 28
 Datenübermittlung im Bereich der Europäischen
  Union und deren Mitgliedsstaaten

  (1) § 27 gilt entsprechend für die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten an

 1. Polizeibehörden,

 2.  öffentliche und nichtöffentliche Stellen in Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und

 3.  zwischen- und überstaatliche Stellen der Euro-
päischen Union oder deren Mitgliedstaaten, die 
mit Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie Verhü-
tung von Straftaten und deren vorbeugende Be-
kämpfung befasst sind.

  (2) Die Zulässigkeit der Übermittlung personenbe-
zogener Daten durch die Polizei an eine Polizeibe-
hörde oder eine sonstige für die Verhütung von Straf-
taten oder deren vorbeugende Bekämpfung zustän-
dige öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union auf der Grundlage besonderer 
völkerrechtlicher Vereinbarungen bleibt unberührt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 32 vom 28. Dezember 2018746

 § 29
 Datenübermittlung im internationalen Bereich

  (1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an 
andere als die in § 28 Absatz 1 Nummer 2 genannten 
Staaten (Drittländer) und andere als in § 28 Absatz 1 
Nummer  3 genannte über- und zwischenstaatliche 
Stellen ist unter Beachtung der §§ 62 bis 65 des Da-
tenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen zulässig, so-
weit dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben oder 
zur Abwehr einer erheblichen Gefahr durch die emp-
fangende Stelle erforderlich ist. Entsprechendes gilt, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen 
werden sollen und die Datenübermittlung zur Ver-
hinderung dieser Straftaten erforderlich ist. § 23 gilt 
auch bei der Datenübermittlung in Drittstaaten. § 28 
Absatz 2 gilt entsprechend.

   (2) Bei Übermittlungen nach dieser Vorschrift hat die 
Polizei einen Nachweis zu führen, aus dem der An-
lass, der Inhalt, die empfangende Stelle, der Tag der 
Übermittlung sowie die Aktenfundstelle hervorge-
hen. Er ist am Ende des Kalenderjahres, das dem 
Jahr seiner Erstellung folgt, zu löschen oder zu ver-
nichten. Die Löschung oder Vernichtung unterbleibt, 
solange der Nachweis noch für eine bereits eingelei-
tete Datenschutzkontrolle nach § 33c erforderlich ist 
oder Grund zu der Annahme besteht, dass im Falle 
einer Löschung schutzwürdige Belange der betroffe-
nen Person beeinträchtigt würden.“.

25. § 30 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Die Polizei kann an öffentliche Stellen sowie 
über- und zwischenstaatliche Stellen der Europäi-
schen Union und deren Mitgliedsstaaten sowie an 
Drittstaaten und andere als in §  28 Absatz  1 Num-
mer 3 genannte über- und zwischenstaatliche Stellen 
Ersuchen auf Übermittlung von personenbezogenen 
Daten stellen, soweit die Voraussetzungen für eine 
Datenerhebung vorliegen und gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist.

  Sollten zu diesem Zweck personenbezogene Daten 
an öffentliche Stellen eines Drittstaates übermittelt 
werden, gelten § 26 Absätze 5 und 6 sowie § 29.“.

26. Die §§ 32 und 33 werden wie folgt gefasst:

 „§ 32
  Berichtigung, Löschung und Einschränkung 

 der Weiterverarbeitung von Daten

  (1) Personenbezogene Daten sind nach Maßgabe des 
§ 54 in Verbindung mit § 50 Absatz 3 bis 5 des Da-
tenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen zu berichti-
gen, zu löschen oder in der Verarbeitung einzu-
schränken. Darüber hinaus sind personenbezogene 
Daten zu löschen und die dazugehörigen Akten zu 
vernichten, wenn

 1. dies durch dieses Gesetz bestimmt ist,

 2. die Speicherung nicht zulässig ist oder

 3.  bei der zu bestimmten Terminen vorzunehmenden 
Prüfung oder aus Anlass einer Einzelfallbearbei-
tung festgestellt wird, dass die Daten für die Er-
füllung der Aufgaben der speichernden Stelle 
nicht mehr erforderlich sind.

  In Bezug auf Nummer 3 sind die in diesem Zusam-
menhang in Dateien suchfähig gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu löschen sowie die zu der 
Person suchfähig angelegten Akten zu vernichten. 
Dies gilt auch, wenn der Verdacht einer Straftat ge-
gen die Person entfallen ist.

  Eine nach Satz 2 Nummer 3 vorzunehmende Akten-
vernichtung ist nur durchzuführen, wenn die gesam-
te Akte für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erfor-
derlich ist, es sei denn, dass die betroffene Person die 
Vernichtung von Teilen der Akte verlangt und die 
weitere Speicherung sie in unangemessener Weise 
beeinträchtigt. Soweit hiernach eine Vernichtung 
nicht in Betracht kommt, sind die Daten in ihrer Ver-
arbeitung einzuschränken und mit einem entspre-
chenden Vermerk zu versehen.

  Andere als die in den Sätzen 2 und 5 genannten Ak-
ten sind nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungs-
fristen zu vernichten.

   (2) Stellt die Polizei fest, dass personenbezogene Da-
ten in Akten unrichtig sind, ist die gemäß § 54 Ab-
satz 1 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
genannte Berichtigungspfl icht dadurch zu erfüllen, 
dass dies in der Akte vermerkt oder auf sonstige Wei-
se festgehalten wird. Dabei ist in geeigneter Weise 
kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt und aus 
welchem Grund diese Daten unrichtig waren oder 
geworden sind. Bestreitet die betroffene Person die 
Richtigkeit sie betreffender personenbezogener Da-
ten und lässt sich weder die Richtigkeit noch die Un-
richtigkeit feststellen, sind die Daten entsprechend 
zu kennzeichnen, um eine Verarbeitungseinschrän-
kung nach § 50 Absatz 1 Satz 3 des Datenschutzge-
setzes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen.

  (3) Löschung und Vernichtung unterbleiben in den in 
§  50 Absatz  3 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen genannten Fällen. Darüber hinaus 
unterbleiben Löschung und Vernichtung, wenn

 1.  Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwür-
dige Belange der betroffenen Person beeinträch-
tigt werden,

 2.  die Daten zur Behebung einer bestehenden Be-
weisnot unerlässlich sind oder

 3.  die Nutzung der Daten zu wissenschaftlichen 
Zwecken erforderlich ist; § 24a bleibt unberührt.

    In diesen Fällen sind die Daten in ihrer Verarbei-
tung einzuschränken und mit einem entsprechen-
den Vermerk zu versehen. Sie dürfen nur zu den 
in Satz 1 genannten Zwecken oder sonst mit Ein-
willigung der betroffenen Person genutzt werden. 
Im Falle des Satzes 1 Nummer 3 gilt § 24a.

    (4) Vor einer Löschung oder Vernichtung ist ein 
Anbieten für eine Übernahme durch das Landes-
archiv Nordrhein-Westfalen gemäß §  4 Absatz  1 
des Archivgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 16. 
März 2010 (GV. NRW. S.  188), das zuletzt durch 
Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 603) 
geändert worden ist, zu prüfen, soweit archiv-
rechtliche Regelungen dies vorsehen.

 § 33
 Benachrichtigung bei verdeckten und 
 eingriffsintensiven Maßnahmen

  (1) Über eine Maßnahme gemäß §  16a Absatz  1, 
§§ 17 bis 21 und 31 sind zu benachrichtigen im Falle

  1.  des §  16a Absatz  1 und des §  17, die Zielperson 
und die erheblich mitbetroffenen Personen,

 2. des § 18

  a)  die Person, gegen die sich die Maßnahme rich-
tete,

   b) sonstige überwachte Personen oder

  c)  Personen, die die überwachte Wohnung zur 
Zeit der Durchführung der Maßnahme inne-
hatten oder bewohnten,

 3. der §§ 19 und 20,

   a) die Zielperson,

   b) die erheblich mitbetroffenen Personen,

  c)  die Personen, deren nicht allgemein zugängli-
che Wohnung durch die Vertrauensperson oder 
den verdeckten Ermittler betreten wurde,

 4.  des § 20a Absatz 1 Nummer 2 (Verkehrsdaten) die 
Beteiligten der betroffenen Telekommunikation,

 5.  des §  20a Absatz  1 Nummer  3 (Nutzungsdaten) 
der Nutzer,

 6. des § 20b die Zielperson,

 7.  des §  20c die Beteiligten der überwachten Tele-
kommunikation,
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 8.  des §  21 die Zielperson und die Personen, deren 
personenbezogene Daten gemeldet wurden; die 
Benachrichtigung umfasst auch die Tatsache der 
Löschung.

   (2) Die Benachrichtigung erfolgt, sobald dies ohne 
Gefährdung des Zwecks der Maßnahme, des Bestan-
des des Staates, von Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person oder Sachen von bedeutendem Wert, deren 
Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, mög-
lich ist. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 erfolgt die Be-
nachrichtigung erst, sobald dies auch ohne Gefähr-
dung der Möglichkeit der weiteren Verwendung des 
Verdeckten Ermittlers oder der Vertrauensperson 
möglich ist. Wird wegen des zugrunde liegenden 
Sachverhaltes ein strafrechtliches Ermittlungsver-
fahren geführt, ist vor Benachrichtigung der in Ab-
satz 1 genannten Personen die Zustimmung der zu-
ständigen Strafverfolgungsbehörde einzuholen.

  (3) Die Benachrichtigung nach Absatz 2 unterbleibt, 
soweit dies im überwiegenden Interesse einer betrof-
fenen Person liegt. Zudem kann die Benachrichti-
gung der gemäß Absatz 1 Nummer 4 und 7 genann-
ten Personen, gegen die sich die Maßnahme nicht ge-
richtet hat, unterbleiben, wenn diese von der 
Maßnahme nur unerheblich betroffen sind und anzu-
nehmen ist, dass sie kein Interesse an der Benach-
richtigung haben. Nachforschungen zur Feststellung 
der Identität einer in Satz  2 bezeichneten Person 
sind nur vorzunehmen, wenn dies unter Berücksich-
tigung der Eingriffsintensität der Maßnahme gegen-
über dieser Person, des Aufwands für die Feststel-
lung ihrer Identität sowie der daraus für diese oder 
andere Personen folgenden Beeinträchtigungen ge-
boten ist. Das Unterbleiben und die Zurückstellung 
der Benachrichtigung sind zu dokumentieren.

  (4) Erfolgt eine Benachrichtigung gemäß Absatz  2 
Satz  1 nicht binnen sechs Monaten nach Abschluss 
der Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung 
der richterlichen Zustimmung. Die richterliche Ent-
scheidung ist jeweils nach einem Jahr erneut einzu-
holen. Über die Zustimmung entscheidet das Ge-
richt, das für die Anordnung der Maßnahme zustän-
dig gewesen ist. Bedurfte die Maßnahme nicht der 
richterlichen Anordnung, ist für die Zustimmung das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ih-
ren Sitz hat, zuständig. Nach zweimaliger Verlänge-
rung ist die Zustimmung des für die Einlegung einer 
Beschwerde zuständigen Gerichts einzuholen. §  68 
Absatz 4 des Gesetzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit fi ndet keine Anwendung. Sind 
mehrere Maßnahmen in einem engen zeitlichen Zu-
sammenhang durchgeführt worden, beginnt die in 
Satz 1 genannte Frist mit der Beendigung der letzten 
Maßnahme.

  (5) Werden personenbezogene Daten von Kindern, 
die ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten erhoben 
worden sind, gespeichert, sind die Sorgeberechtigten 
durch die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne 
Gefährdung des Zwecks der Maßnahme erfolgen 
kann. Von der Unterrichtung kann abgesehen wer-
den, solange zu besorgen ist, dass die Unterrichtung 
zu erheblichen Nachteilen für das Kind führt.

  (6) Bei der Benachrichtigung gelten darüber hinaus 
die Vorgaben des § 48 Absatz 1 und Absatz 3 des Da-
tenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen.  Außerdem 
ist auf die Möglichkeit nachträglichen Rechtsschut-
zes hinzuweisen. Die Benachrichtigung hat in klarer 
und einfacher Sprache zu erfolgen.“.

27.  Nach § 33 werden die folgenden §§ 33a bis 33c ein-
gefügt:

 „§ 33a
 Benachrichtigung im Falle der Verletzung 
 des Schutzes personenbezogener Daten

  (1) Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten voraussichtlich eine erhebliche Gefahr 
für Rechtsgüter betroffener Personen zur Folge, so 
hat die Polizei die betroffenen Personen unverzüglich 
zu benachrichtigen.

    (2) Die Benachrichtigung nach Absatz  1 hat in 
klarer und einfacher Sprache die Art der Verlet-
zung und ergänzend zumindest folgende Informa-
tionen zu enthalten:

 1.  den Namen und die Kontaktdaten des oder der 
Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen 
Anlaufstelle für weitere Informationen,

 2.  eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen 
der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten und

 3.  eine Beschreibung der von der Polizei ergriffenen 
oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behand-
lung der Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten und gegebenenfalls der Maßnahmen 
zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen 
Auswirkungen.

  (3) Eine Benachrichtigung gemäß Absatz  1 entfällt, 
wenn

 1.  die Polizei geeignete technische und organisatori-
sche Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und 
diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung be-
troffenen personenbezogenen Daten angewandt 
wurden. Dies gilt insbesondere für Vorkehrungen 
wie Verschlüsselungen, durch die die Daten für 
unbefugte Personen unzugänglich gemacht wur-
den,

 2.  die Polizei durch die im Anschluss an die Verlet-
zung getroffenen Maßnahmen sichergestellt hat, 
dass aller Wahrscheinlichkeit nach keine erhebli-
che Gefahr mehr im Sinne des Absatz 1 besteht, 
oder

 3.  dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden wäre; in diesem Fall hat stattdessen 
durch die Polizei eine öffentliche Bekanntma-
chung oder ähnliche Maßnahme zu erfolgen, 
durch die die betroffenen Personen vergleichswei-
se wirksam informiert werden.

  Die Gründe der Entscheidung sind zu dokumentie-
ren.

   (4) Die Polizei kann eine Benachrichtigung unter 
den in § 48 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen genannten Voraussetzungen auf-
schieben, einschränken oder unterlassen, soweit 
nicht die Interessen der betroffenen Personen auf-
grund der von der Verletzung ausgehenden erhebli-
chen Gefahr im Sinne des Absatz 1 überwiegen. Die 
Gründe der Entscheidung sind zu dokumentieren.

  (5) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person 
über eine Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten nicht benachrichtigt hat, kann die oder 
der Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit verlangen, dies nachzuholen oder 
verbindlich feststellen, dass bestimmte der in Ab-
satz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Hier-
bei hat sie oder er die Wahrscheinlichkeit zu berück-
sichtigen, mit der die Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten zu einer erheblichen Gefahr im 
Sinne des Absatzes 1 führt. § 59 des Datenschutzge-
setzes Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt.

 § 33b
 Protokollierung bei verdeckten oder eingriffsintensi-

ven Maßnahmen

  (1) Bei einer Erhebung personenbezogener Daten ge-
mäß § 16a Absatz 1, §§ 17 bis 21 und 31 sind zu pro-
tokollieren

 1. das zur Datenerhebung eingesetzte Mittel,

 2. der Zeitpunkt des Einsatzes,

 3.  die Angaben, die die Feststellung der erhobenen 
Daten ermöglichen und

 4.  die Organisationseinheit, die die Maßnahme 
durchführt.

  (2) Zudem sind je nach Durchführung der konkreten 
Maßnahme die betroffenen Personen im Sinne des 
§ 33 Absatz 1 Nummer 1 bis 8 zu dokumentieren.
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  (3) Nachforschungen zur Feststellung der Identität 
einer in § 33 Absatz 1 Nummer 4 und 7 bezeichneten 
Person sind nur vorzunehmen, wenn dies unter Be-
rücksichtigung der Eingriffsintensität der Maßnah-
me gegenüber dieser Person, des Aufwands für die 
Feststellung ihrer Identität sowie der daraus für die-
se oder andere Personen folgenden Beeinträchtigun-
gen geboten ist. Die Zahl der Personen, deren Proto-
kollierung unterblieben ist, ist im Protokoll anzuge-
ben.

  (4) Die Protokolldaten dürfen nur verwendet werden 
für Zwecke der Benachrichtigung nach § 33 und um 
der betroffenen Person oder der oder dem Landesbe-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
die Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahmen 
rechtmäßig durchgeführt worden sind. Sie sind bis 
zum Abschluss der Kontrolle nach §  33c aufzube-
wahren und sodann automatisiert zu löschen, es sei 
denn, dass sie für den in Satz  1 genannten Zweck 
noch erforderlich sind.

  (5) § 55 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfa-
len bleibt unberührt.

 § 33c
 Datenschutzkontrolle

  Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit führt unbeschadet ihrer oder 
seiner sonstigen Aufgaben und Kontrollen mindes-
tens alle zwei Jahre zumindest stichprobenartige 
Überprüfungen bezüglich der Datenverarbeitung bei 
nach §  33b zu protokollierenden Maßnahmen und 
von Übermittlungen an Drittstaaten gemäß des § 29 
durch. Zu diesem Zwecke sind durch technische und 
organisatorische Maßnahmen in geeigneter auswert-
barer Form die Protokollierungen gemäß §  29 und 
§ 33b zur Verfügung zu stellen.“.

28. § 34c Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter 
„unter Beachtung des § 55 des Datenschutzgeset-
zes Nordrhein-Westfalen“ eingefügt.

 b) Satz 2 wird aufgehoben.

29. Folgender § 68 wird angefügt:

   „§ 68
 Berichtspfl ichten gegenüber dem Landtag

  Die Landesregierung berichtet dem Landtag alle 
zwei Jahre über die nach den §§ 16a, 17 bis 20 und 
21 getroffenen Maßnahmen und über Übermittlun-
gen nach §  29. Bei Maßnahmen nach §  16a entfällt 
die Berichtspfl icht, wenn die Observation offen 
durchgeführt wurde. Abweichend von Satz 1 ist dem 
Landtag über die nach §  20a bis 20c getroffenen 
Maßnahmen jährlich zu berichten. In den Berichten 
wird insbesondere dargestellt, in welchem Umfang 
von welchen Befugnissen, aus Anlass welcher Ver-
dachtslagen Gebrauch gemacht wurde und inwieweit 
die betroffenen Personen hierüber benachrichtigt 
wurden. Der Landtag macht die Berichte in anony-
misierter Form öffentlich.“.

Artikel 2
Änderung des Ordnungsbehördengesetzes

  Das Ordnungsbehördengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S.  528), 
das zuletzt durch Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. 
NRW. S. 1062) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Im Inhaltsverzeichnis wird in der Angabe zu §  24 
nach dem Wort „Polizeigesetzes“ das Wort „, Daten-
schutz“ eingefügt.

2. § 24 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird nach dem Wort „Polizeige-
setzes“ das Wort „, Datenschutz“ eingefügt.

 b)  Der Wortlaut wird Absatz  1 und wie folgt geän-
dert:

  aa)  In Nummer 1 werden nach der Angabe „§ 9“ 
die Wörter „mit Ausnahme des Absatzes 1“ 
eingefügt.

  bb)  In Nummer 6 werden nach der Angabe „§ 15“ 
die Wörter „mit Ausnahme des Absatzes 2“ 
eingefügt.

  cc)  Die Nummern 7 und 8 werden wie folgt gefasst:

    „7.  § 22 mit Ausnahme des Absatzes 2 Sätze 5 
bis 7 sowie der Absätze 3 und 5,

    8.  § 23 mit Ausnahme des Absatzes 1 Satz 3, 
des Absatzes 2 Satz 3 und 5, des Absatzes 
3 Satz 2 und des Absatzes 6, “.

  dd)  In Nummer 9 wird die Angabe „Satz 3“ durch 
die Wörter „Satz 2, des Absatzes 4, des Absat-
zes 6, soweit die Datenübermittlung nach § 29 
betroffen ist, und des Absatzes 7“ ersetzt.

  ee)  Die Nummern 10 und 11 werden wie folgt ge-
fasst:

    „10. §§ 27 und 28,

     11. § 30 mit Ausnahme des Absatzes 3 Satz 2 
und“.

  ff) Nummer 12 wird aufgehoben.

  gg) Nummer 13 wird Nummer 12.

 c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Ordnungsbehörden zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz gilt im Übri-
gen die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/
EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S.  1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72) und ergänzend Teil 1 und Teil 2 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
neuen Datenschutzgesetzes]in der jeweils gelten-
den Fassung.“.

Artikel 3

Durch diese Gesetze wird das Grundrecht aus Artikel 2 
Absatz  1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz  1 des 
Grundgesetzes (Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung) eingeschränkt.

Artikel 4

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern
Zugleich für den Minister der Justiz

Herbert  R e u l

  
Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t
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Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Dr. Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r

– GV. NRW. 2018 S. 741

20320

Berichtigung der Neunten Verordnung
zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW

Vom 6. Dezember 2018

Die Neunte Verordnung zur Änderung der Beihilfenver-
ordnung NRW vom 6. Dezember 2018

 (GV. NRW. S. 644) ist wie folgt zu berichtigen:

1.   In Artikel 1 Nummer  16 Buchstabe b ist die Angabe 
„LBesG“ durch das Wort „Landesbesoldungsgesetz“ 
zu ersetzen.

2.   In Artikel 1 Nummer. 20 ist die Angabe „###“ durch 
die Angabe „644“ zu ersetzen.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2018

– GV. NRW. 2018 S. 749

20320

Siebte Verordnung
zur Änderung der Auslandskosten-

erstattungs verordnung
  Vom 13. Dezember 2018

Auf Grund des § 20 des Landesreisekostengesetzes vom 
16. Dezember 1998 (GV. NRW. S.  738), der durch Arti-
kel  1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S.  760) neu gefasst worden ist, verordnet das Ministe-
rium der Finanzen:

Artikel 1

Die Anlage der Auslandskostenerstattungsverordnung 
vom 18. Mai 2009 (GV. NRW. S.  411), die zuletzt durch 
Verordnung vom 15. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 1020) 
geändert worden ist, erhält die aus dem Anhang zu die-
ser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

  

Düsseldorf, den 13. Dezember 2018

Der Minister der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r
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– GV. NRW. 2018 S. 749
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20302

Siebte Verordnung
zur Änderung der 

Nebentätigkeitsverordnung
Vom 18. Dezember 2018

Auf Grund des § 57 des Landesbeamtengesetzes vom 14. 
Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) und des § 2 Ab-
satz  2 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) verordnet die 
Landesregierung:

  Artikel 1

§  13 Absatz  1 der Nebentätigkeitsverordnung vom 21. 
September 1982 (GV. NRW. S.  605, ber. S.  689), die zu-
letzt durch Verordnung vom 29. November 2016 (GV. 
NRW. S. 1038) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.   In Satz 1 wird die Angabe „9 600“ durch die Angabe 
„10 022,11“ ersetzt.

2.  Satz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 1 wird die Angabe „24 000“ durch die 
Angabe „25 055,28“ ersetzt.

 b)   In Nummer 2 wird die Angabe „19 200“ durch die 
Angabe „20 044,22“ ersetzt.

 c)   In Nummer 3 wird die Angabe „14 400“ durch die 
Angabe „15 033,17“ ersetzt.

3.   In Satz 3 wird die Angabe „9 600“ durch die Angabe 
„10 022,11“ ersetzt.

4.   In Satz 5 wird die Angabe „und 2“ durch die Angabe 
„, 2 und 3“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2018 S. 759

2023

Zweites Gesetz
zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen 

Finanzmanagements für Gemeinden 
und Gemeindeverbände im Land 

Nordrhein-Westfalen und
weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften

(2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 
2. NKFWG NRW)

Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Zweites Gesetz 
zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen 

Finanzmanagements für Gemeinden 
und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen 

und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften 
(2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW)

Artikel 1
Änderung der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch die Verordnung 
vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 760) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a) Die Angabe zu § 91 wird wie folgt gefasst:

   „§ 91 Inventar, Inventur und allgemeine Be-
wertungsgrundsätze“.

 b)  Die Angaben zu den §§  101 bis 104 werden wie 
folgt gefasst:

  „§ 101 Örtliche Rechnungsprüfung

   § 102 Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Gesamtabschlusses

  § 103 Örtliche Prüfung der Eigenbetriebe

   § 104  Weitere Aufgaben der örtlichen Rech-
nungsprüfung“.

 c) Die Angabe zu § 106 wird wie folgt gefasst:

  „§ 106  (weggefallen)“.

 d)  Nach der Angabe zu § 116 werden folgende Anga-
ben eingefügt:

  „§ 116a Größenabhängige Befreiungen

  § 116b Verzicht auf die Einbeziehung“.

 e) Die Angabe zu § 118 wird wie folgt gefasst:

  „§ 118 (weggefallen).

2.  In § 3 Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Ge-
meinschaftsarbeit“ die Wörter „in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. 
S. 621) in der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

3. § 41 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 a) Buchstabe j wird wie folgt gefasst:

   „j) die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Entlastung sowie die Bestätigung des Gesamtab-
schlusses; sofern ein Gesamtabschluss nicht er-
stellt wird, die Beschlussfassung über den Beteili-
gungsbericht,“.

 b)  Nach Buchstabe j wird der folgende Buchstabe k 
eingefügt:

   „k) den Beschluss über die gegenüber der Ge-
meindeprüfungsanstalt und der Aufsichtsbehörde 
abzugebende Stellungnahme gemäß §  105 Ab-
satz 7,“.

 c)  Die bisherigen Buchstaben k bis p werden die 
Buchstaben l bis q.
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 d)  Der bisherige Buchstabe q wird Buchstabe r und 
die Wörter „Erweiterung der Aufgaben der örtli-
chen Rechnungsprüfung über die Pfl ichtaufgaben 
hinaus“ werden durch die Wörter „Übertragung 
von Aufgaben auf die örtliche Rechnungsprü-
fung“ ersetzt.

 e)  Die bisherigen Buchstaben r bis t werden die 
Buchstaben s bis u.

4. Dem § 43 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

  „§ 16 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes vom 16. 
Dezember 2004 (GV. NRW. 2005 S.  8) in der jeweils 
geltenden Fassung bleibt unberührt.“

5. § 59 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den 
Jahresabschluss und den Lagebericht der Ge-
meinde unter Einbezug des Prüfungsberichtes. Er 
bedient sich hierbei der örtlichen Rechnungsprü-
fung oder eines Dritten gemäß § 102 Absatz 2. Die 
Verantwortlichen nach Satz 2 haben an der Bera-
tung über diese Vorlagen im Rechnungsprüfungs-
ausschuss teilzunehmen und über die wesentli-
chen Ergebnisse ihrer Prüfung, insbesondere we-
sentliche Schwächen des internen Kontrollsys-
tems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, 
zu berichten. Der Rechnungsprüfungsausschuss 
hat zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 
schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu neh-
men. Am Schluss dieses Berichtes hat der Rech-
nungs-prüfungsausschuss zu erklären, ob nach 
dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Ein-
wendungen zu erheben sind und ob er den vom 
Bürgermeister aufgestellten Jahresabschluss und 
Lagebericht billigt. Sofern ein Gesamtabschluss 
und Gesamtlagebericht erstellt wird, fi nden die 
Sätze 1 bis 5 entsprechende Anwendung auf den 
Gesamtabschluss.“

 b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Über das Ergebnis der Prüfung ist dem Rat ge-
mäß Absatz 3 Satz 4 und 5 zu berichten.“

6. § 75 wird wie folgt geändert:

 a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

   „Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Aus-
gleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung 
der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan 
auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen 
bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der 
ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu 
kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globa-
ler Minderaufwand).“

 b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Der Ausgleichsrücklage können Jahresüber-
schüsse durch Beschluss nach §  96 Absatz  1 
Satz  2 zugeführt werden, soweit die allgemeine 
Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 
3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses 
der Gemeinde aufweist.“

7. § 77 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlichen Finanzmittel

  1.  soweit vertretbar und geboten, aus selbst zu 
bestimmenden Entgelten für die von ihr er-
brachten Leistungen, sowie

  2. im Übrigen aus Steuern

    zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmit-
tel nicht ausreichen.“

 b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

   „(3) Die Gemeinde hat bei der Finanzmittelbe-
schaffung auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer 
Abgabepfl ichtigen Rücksicht zu nehmen.“

 c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

8. § 83 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  2 wird das Wort „muss“ durch das Wort 
„soll“ ersetzt.

 b)  In Satz  3 werden die Wörter „wenn ein solcher 
nicht bestellt ist, der Bürgermeister,“ gestrichen.

9. § 86 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „unter der Vor-
aussetzung des § 77 Abs. 3“ durch die Wörter 
„unter der Voraussetzung des § 77 Absatz 4“ 
ersetzt.

    bb) Es werden die folgenden Sätze angefügt:

    „Die Kreditaufnahme erfolgt grundsätzlich in 
Euro. In anderen Währungen ist die Kreditauf-
nahme nur in Verbindung mit einem Wäh-
rungssicherungsgeschäft zulässig.“

 b)  In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ ge-
strichen.

10.  In § 87 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ 
gestrichen.

  11. § 88 wird wie folgt gefasst:

 „§ 88
 Rückstellungen

  (1) Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlich-
keiten, für drohende Verluste aus schwebenden Ge-
schäften und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des 
Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwen-
dungen in angemessener Höhe zu bilden.

  (2) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, so-
weit der Grund hierfür entfallen ist.“

12. § 90 Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt:

  „Ausnahmen sind im besonderen öffentlichen Inter-
esse zulässig. Dies gilt insbesondere für Veräußerun-
gen zur Förderung von sozialen Einrichtungen, des 
sozialen Wohnungsbaus, des Denkmalschutzes und 
der Bildung privaten Eigentums unter sozialen Ge-
sichtspunkten. Vor dem Unterwertverkauf eines 
Grundstücks an Unternehmen ist die Vereinbarkeit 
der Vergünstigung mit dem Binnenmarkt sicherzu-
stellen.“

13. § 91 wird wie folgt gefasst:

 „§ 91
 Inventar, Inventur und allgemeine 
 Bewertungsgrundsätze

  (1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haus-
haltsjahres ihre Grundstücke und grundstücksglei-
chen Rechte, ihre Forderungen und Schulden, den 
Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermö-
gensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei 
den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und 
Schulden anzugeben (Inventar).

  (2) Körperliche Vermögensgegenstände sind durch 
eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen, so-
weit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts an-
deres bestimmt ist.

  (3) Das Inventar ist innerhalb der einem ordnungs-
gemäßen Geschäftsgang entsprechenden Zeit aufzu-
stellen.

  (4) Die Bewertung des in der Bilanz auszuweisenden 
Vermögens, der Sonderposten, der Rückstellungen, 
der Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgren-
zungsposten richtet sich nach den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung. Dabei gilt insbesondere:

 1.  Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des 
Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbi-
lanz des vorhergehenden Haushaltsjahres über-
einstimmen;

 2.  die Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rück-
stellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsab-
grenzungsposten sind zum Abschlussstichtag ein-
zeln zu bewerten;
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 3.  es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten; vorherseh-
bare Risiken und Verluste, die bis zum Abschluss-
stichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, 
selbst wenn diese erst zwischen dem Abschluss-
stichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahres-
abschlusses bekannt geworden sind; Gewinne 
sind nur zu berücksichtigen, sofern sie am Ab-
schlussstichtag realisiert sind;

 4.  Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 
sind unabhängig von den Zeitpunkten der ent-
sprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu 
berücksichtigen und

 5.  die auf den vorhergehenden Jahresabschluss an-
gewandten Bewertungsmethoden sollen beibehal-
ten werden.

  (5) Von den Grundsätzen des Absatzes 4 darf nur in 
begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.“

14. § 92 wird wie folgt gefasst:

 „§ 92
 Eröffnungsbilanz

  (1) Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjah-
res, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach 
dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine 
Eröffnungsbilanz aufzustellen. Auf die Eröffnungsbi-
lanz sind die für den Jahresabschluss geltenden Vor-
schriften mit Ausnahme des §  95 Absatz  2 Satz  1 
Nummern 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. Die 
Vorschriften der § 95 Absatz 3 und § 96 sind entspre-
chend anzuwenden.

  (2) Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröff-
nungsbilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig ge-
schätzten Zeitwerten vorzunehmen. Die in der Eröff-
nungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensge-
genstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre 
als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit 
nicht Wertberichtigungen nach Absatz  5 vorgenom-
men werden.

  (3) Die Eröffnungsbilanz einschließlich des Anhangs 
mit allen Anlagen unterliegt der örtlichen Prüfung 
nach §§ 101 bis 104, § 59 Absatz 3 gilt entsprechend.

   (4) Die Eröffnungsbilanz einschließlich des Anhangs 
mit allen Anlagen unterliegt der überörtlichen Prü-
fung nach § 105.

  (5) Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahres-
abschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögens-
gegenstände oder Sonderposten oder Schulden feh-
lerhaft angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz 
zu berichtigen oder nachzuholen. Die Eröffnungsbi-
lanz gilt dann als geändert. Eine Berichtigung kann 
letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden 
Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige 
Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.“

15. § 94 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1 und es wird folgender 
Satz angefügt:

   „Der Beschluss über die Besorgung ist der Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen.“

 b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

   „(2) Für die automatisierte Ausführung der Ge-
schäfte der kommunalen Haushaltswirtschaft 
dürfen nur Fachprogramme verwendet werden, 
die von der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen zugelassen sind. Gleiches gilt für 
die Verwendung dieser Fachprogramme nach we-
sentlichen Programmänderungen. Die Gültigkeit 
der Zulassung soll befristet werden. Bei Program-
men, die für mehrere Gemeinden Anwendung fi n-
den sollen, genügt eine Zulassung. Die techni-
schen Standards, die erforderlich sind, um die 
 gesetzlichen Voraussetzungen für die Programm-
zulassung zu erfüllen, werden von der Gemeinde-
prüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen im Beneh-
men mit dem für Kommunales zuständigen Mi-
nisterium im Rahmen einer Verwaltungsvorschrift 
als Prüfhandbuch niedergelegt.“

16. § 95 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustel-
len. Der Jahresabschluss muss klar und über-
sichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche 
Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-
grenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Ein-
zahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gemeinde zu vermitteln.“

 b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

  „(2) Der Jahresabschluss besteht aus

  1. der Ergebnisrechnung,

  2. der Finanzrechnung,

  3. den Teilrechnungen und

  4. der Bilanz.

   Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu er-
weitern, der mit den Bestandteilen des Jahresab-
schlusses nach Satz 1 eine Einheit bildet. Darüber 
hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht auf-
zustellen.“

 c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und Satz 1 
wird wie folgt geändert:

  aa)  Im Textteil vor Nummer  1 wird das Wort 
„Lageberichtes“ durch das Wort „Anhangs“ 
ersetzt.

  bb) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

     „3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und 
anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Absatz  1 Satz  5 des Aktiengesetzes vom 6. 
September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17.  Juli 
2017 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist,“

 d)  Nach dem neuen Absatz  3 wird folgender Ab-
satz 4 eingefügt:

  „(4) Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen

  1. ein Anlagenspiegel,

  2. ein Forderungsspiegel,

  3. ein Eigenkapitalspiegel,

  4. ein Verbindlichkeitenspiegel und

  5.  eine Übersicht über die in das folgende Jahr 
übertragenen Haushaltsermächtigungen.“

 e)  Der bisherige Absatz  3 wird Absatz  5 und in 
Satz  1 werden nach dem Wort „Jahresabschlus-
ses“ die Wörter „und des Lageberichtes“ einge-
fügt.

17.  Nach § 96 Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt:

  „Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei 
vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstande-
ner Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemei-
ne Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüber-
schuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage 
zuzuführen.“

18. § 101 wird wie folgt gefasst:

 „§ 101
 Örtliche Rechnungsprüfung

  (1) Kreisfreie Städte und Große kreisangehörige 
Städte haben eine örtliche Rechnungsprüfung einzu-
richten. Mittlere kreisangehörige Städte haben eine 
örtliche Rechnungsprüfung einzurichten oder kön-
nen sich zur Erfüllung einer anderen örtlichen Rech-
nungsprüfung bedienen. Gemeinden ohne örtliche 
Rechnungsprüfung können einen geeigneten Be-
diensteten als Rechnungsprüferin oder als Rech-
nungsprüfer bestellen oder sich eines anderen kom-
munalen Rechnungsprüfers oder eines Wirtschafts-
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prüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
bedienen. Die Vorschriften des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit gelten entsprechend. 
Für den Rechnungsprüfer gelten Absätze 2, 5 und 6 
sowie §§ 102 bis 104, für den Wirtschaftsprüfer und 
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Absätze 2 und 6 
sowie §§  102 bis 104 mit Ausnahme von §  104 Ab-
satz 2 Satz 1 entsprechend.

  (2) Die örtliche Rechnungsprüfung ist bei der Erfül-
lung der ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben unab-
hängig und an Weisungen nicht gebunden. Im Übri-
gen ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat un-
mittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen 
Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt.

  (3) Die Leiterin oder der Leiter der örtlichen Rech-
nungsprüfung muss hauptamtlich bei der Gemeinde 
bedienstet sein. Sie oder er muss die für das Amt er-
forderliche Vorbildung, Erfahrung und Eignung be-
sitzen.

  (4) Der Rat bestellt die Leitung der örtlichen Rech-
nungsprüfung sowie die Prüfer und beruft sie ab. Die 
Leitung und die Prüfer können nicht Mitglieder des 
Rates sein und dürfen eine andere Stellung in der 
Gemeinde nur innehaben, wenn dies mit ihren Prü-
fungsaufgaben vereinbar ist.

  (5) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung 
kann nur durch Beschluss des Gemeinderats und nur 
dann abberufen werden, wenn die ordnungsgemäße 
Erfüllung der Aufgaben nicht mehr gewährleistet ist. 
Der Beschluss muss mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen aller Mitglieder des Gemein-
derates gefasst werden und ist der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen.

  (6) Die Leitung und die Prüfer der örtlichen Rech-
nungsprüfung dürfen zum Bürgermeister, zu einem 
Beigeordneten, einem Stellvertreter des Bürgermeis-
ters, zum Kämmerer und zu anderen Bediensteten 
der Finanzbuchhaltung nicht in einem die Befangen-
heit begründenden Verhältnis nach § 31 Absatz 1 und 
2 stehen. Sofern von der Möglichkeit des § 102 Ab-
satz  2 und 10, des §  103 Absatz  2 Satz  2 oder des 
§  103 Absatz  5 Gebrauch gemacht wird, erstreckt 
sich Satz 1 auch auf die jeweiligen Leitungen sowie 
auf die Bediensteten der Finanzbuchhaltung der dort 
genannten Sondervermögen, Eigenbetriebe oder Ein-
richtungen. Sie dürfen eine andere Stellung in der 
Gemeinde nur innehaben, wenn dies mit der Unab-
hängigkeit und den Aufgaben der Rechnungsprüfung 
vereinbar ist. Sie dürfen Zahlungen für die Gemein-
de weder anordnen noch ausführen.“

19. § 102 wird wie folgt gefasst:

 „§ 102
 Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 
 und des Gesamtabschlusses

  (1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind, 
vor Feststellung durch den Rat, durch die örtliche 
Rechnungsprüfung zu prüfen (Jahresabschlussprü-
fung). Hat keine Prüfung stattgefunden, so kann der 
Jahresabschluss nicht festgestellt werden. Wird der 
Jahresabschluss oder der Lagebericht nach Vorlage 
des Prüfberichtes geändert, so sind diese Unterlagen 
erneut zu prüfen, soweit es die Änderung erfordert. 
Über das Ergebnis der Prüfung ist zu berichten, der 
Bestätigungsvermerk ist entsprechend zu ergänzen.

  (2) Die Gemeinde kann mit der Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung einen Wirtschaftsprüfer, eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeinde-
prüfungsanstalt nach vorheriger Beschlussfassung 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftra-
gen. Gemeinden ohne eigene Rechnungsprüfung kön-
nen sich zudem für die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung einer anderen örtlichen Rechnungs-
prüfung bedienen.

  (3) In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die 
Buchführung einzubeziehen. Die Prüfung des Jahres-
abschlusses hat sich darauf zu erstrecken, ob die ge-
setzlichen Vorschriften und sie ergänzenden orts-
rechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen 
beachtet worden sind. Die Prüfung ist so anzulegen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die in 
Satz 2 aufgeführten Bestimmungen, die sich auf die 
Darstellung des sich nach § 95 Absatz 1 Satz 4 erge-
benden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gemeinde wesentlich auswirken, bei gewis-
senhafter Berufsausübung erkannt werden.

  (4) In die Prüfung des Jahresabschlusses sind die 
Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus dele-
gierten Aufgaben auch dann einzubeziehen, wenn die 
Zahlungsvorgänge selbst durch den Träger der Auf-
gabe vorgenommen werden und insgesamt fi nanziell 
von erheblicher Bedeutung sind.

  (5) Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob 
er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob 
die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lagebe-
richts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die ge-
setzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beach-
tet worden sind.

  (6) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ha-
ben dafür Sorge zu tragen, dass den mit der Jahres-
abschlussprüfung Beauftragten die Entwürfe des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes unverzüg-
lich nach der Bestätigung vorgelegt werden. Sie ha-
ben den Beauftragten zu gestatten, die Bücher und 
Schriften der Gemeinde sowie die Vermögensgegen-
stände und Schulden zu prüfen.

  (7) Die mit der Jahresabschlussprüfung Beauftrag-
ten können von der Bürgermeisterin oder dem Bür-
germeister alle Aufklärungen und Nachweise verlan-
gen, die für eine sorgfältige Prüfung notwendig sind. 
Soweit es die Vorbereitung der Jahresabschlussprü-
fung erfordert, haben die mit der Jahresabschluss-
prüfung Beauftragten die Rechte auch schon vor 
Aufstellung des Jahresabschlusses. Soweit es für eine 
sorgfältige Prüfung erforderlich ist, haben die mit 
der Jahresabschlussprüfung Beauftragten die Rechte 
auch gegenüber Mutter- und Tochterunternehmen.

  (8) Die mit der Jahresabschlussprüfung Beauftrag-
ten haben über Art und Umfang sowie über das Er-
gebnis der Prüfung zu berichten. §§ 321 und 322 des 
Handelsgesetzbuches in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 11 Ab-
satz  28 des Gesetzes vom 18.  Juli  2017 (BGBl.  I 
S. 2745) geändert worden ist, gelten entsprechend.

  (9) Die mit der Jahresabschlussprüfung Beauftrag-
ten dürfen an der Führung der Bücher und an der 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes nicht mitgewirkt haben.

  (10) Für die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 
Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 benannten Sonderver-
mögen fi nden die Absätze 1 bis 9 entsprechende An-
wendung, § 101 Absatz 6 ist zu beachten.

  (11) Sofern ein Gesamtabschluss und ein Gesamtla-
gebericht aufgestellt werden, fi nden die Absätze 1 bis 
9 entsprechende Anwendung.“

20. § 103 wird wie folgt gefasst:

 „§ 103
 Örtliche Prüfung der Eigenbetriebe

  (1) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung des Rates 
über den Jahresabschluss und den Lagebericht ist 
der Jahresabschluss und der Lagebericht zu prüfen 
(Jahresabschlussprüfung).

  (2) Die Betriebsleitung kann mit der Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung einen Wirtschaftsprüfer, 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Ge-
meindeprüfungsanstalt nach vorheriger Beschluss-
fassung durch den Betriebsausschuss beauftragen. 
Wird die Buchführung des Eigenbetriebs nach den 
für Gemeinden geltenden Vorschriften geführt, so 
kann abweichend dazu auch die örtliche Rechnungs-
prüfung mit der Prüfung nach Absatz  1 beauftragt 
werden.
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  (3) Für die Prüfung nach Absatz 1 gilt § 102 entspre-
chend. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist in 
entsprechender Anwendung des § 53 Absatz 1 Num-
mer  1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 
19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I 
S.  3122) geändert worden ist, ferner die Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über 
die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu be-
richten. Die Kosten der Jahresabschlussprüfung 
trägt der Betrieb.

  (4) In dem Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes ist ferner darauf 
einzugehen, ob das von der Gemeinde zur Verfügung 
gestellte Eigenkapital angemessen verzinst wird.

  (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Ein-
richtungen, die gemäß §  107 Absatz  2 entsprechend 
den Vorschriften über das Rechnungswesen der Ei-
genbetriebe geführt werden, § 101 Absatz 6 ist zu be-
achten.“

21. § 104 wird wie folgt gefasst:

 „§ 104
 Weitere Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung

  (1) Weitere Aufgaben der örtlichen Rechnungsprü-
fung sind:

 1.  die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanz-
buchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des 
Jahresabschlusses,

 2.  die dauernde Überwachung der Zahlungsabwick-
lung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen so-
wie die Vornahme der Prüfungen,

 3.  bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit 
Hilfe automatisierter Datenverarbeitung 
(DV-Buchführung) der Gemeinde und ihrer Son-
dervermögen die Prüfung der Programme vor ih-
rer Anwendung,

 4.  die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Ab-
satz  4 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April  1999 
(GV. NRW. S.  158) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

 5. die Prüfung von Vergaben und

 6.  die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen 
des internen Kontrollsystems.

  (2) Die örtliche Rechnungsprüfung kann ferner fol-
gende Aufgaben wahrnehmen:

 1.  die Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirt-
schaftlichkeit der Verwaltung,

 2.  die Prüfung der Wirtschaftsführung und des 
Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderer 
Einrichtungen der Gemeinde nach § 107 Absatz 2,

 3.  die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Ge-
sellschafterin, Aktionärin oder Mitglied in Gesell-
schaften und anderen Vereinigungen des privaten 
Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öf-
fentlichen Rechts gemäß §  114a sowie die Buch- 
und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei 
einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darle-
hens oder sonst vorbehalten hat.

  (3) Der Rat kann der örtlichen Rechnungsprüfung 
weitere Aufgaben übertragen.

  (4) Der Bürgermeister kann innerhalb seines Amts-
bereichs unter Mitteilung an den Rechnungsprü-
fungsausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung 
Aufträge zur Prüfung erteilen.

  (5) Der Prüfer kann für die Durchführung seiner 
Prüfung nach den Absätzen 1 bis 4 Aufklärung und 
Nachweise verlangen, die für eine sorgfältige Prü-
fung notwendig sind. Der Prüfer hat die Rechte nach 
Satz  1 auch gegenüber den Abschlussprüfern der 
verselbstständigten Aufgabenbereiche.

  (6) Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich mit 
Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses 
Dritter als Prüfer bedienen.

  (7) Ein Dritter darf nicht Prüfer sein,

 1.  wenn er Mitglied des Rates, Angehöriger des Bür-
germeisters, des Kämmerers oder des Verantwort-
lichen für die Zahlungsabwicklung oder seines 
Stellvertreters ist,

 2.  wenn er Beschäftigter der verselbstständigten 
Aufgabenbereiche der Gemeinde ist, die in öffent-
lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form ge-
führt werden, oder diesen in den letzten drei Jah-
ren vor der Bestellung als Prüfer angehört hat,

 3.  wenn er in den letzten fünf Jahren mehr als 30 
Prozent der Gesamteinnahmen aus seiner berufl i-
chen Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung der 
zu prüfenden Gemeinde und der verselbststän-
digten Aufgabenbereiche der Gemeinde, die in öf-
fentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher 
Form geführt werden, bezogen hat und dies auch 
im laufenden Jahr zu erwarten ist; verselbststän-
digte Aufgabenbereiche der Gemeinde in privat-
rechtlicher Form müssen nur einbezogen werden, 
wenn die Gemeinde mehr als 20 Prozent der An-
teile daran besitzt.

  § 102 Absatz 9 gilt entsprechend.“

22. § 105 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Die überörtliche Prüfung erstreckt sich dar-
auf, ob

  1.  bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinden 
sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze und 
die zur Erfüllung von Aufgaben ergangenen 
Weisungen (§  3 Absatz  2) eingehalten worden 
sind und

  2.  die zweckgebundenen Staatszuweisungen be-
stimmungsgemäß verwendet worden sind.

   Die überörtliche Prüfung stellt zudem fest, ob die 
Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwal-
tet wird. Dies kann auch auf vergleichender 
Grundlage geschehen. Bei der Prüfung sind vor-
handene Ergebnisse der Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes, des Gesamtab-
schlusses und des Gesamtlageberichtes, der Jah-
resabschlüsse der Eigenbetriebe, Sonder- und 
Treuhandvermögen sowie, wenn eine Befreiung 
für die Erstellung eines Gesamtabschlusses und 
eines Gesamtlageberichtes vorliegen, der Beteili-
gungsbericht und Ergebnisse der örtlichen Rech-
nungsprüfung aus der Aufgabenwahrnehmung 
nach § 103 zu berücksichtigen.“

 b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Die überörtliche Prüfung soll in jeder Ge-
meinde alle fünf Jahre unter Einbeziehung sämt-
licher vorliegender Jahresabschlüsse und Lagebe-
richte, Gesamtabschlüsse und Gesamtlageberich-
te, Beteiligungsberichte sowie Jahresabschlüssen 
der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Unter-
nehmen und Beteiligungen stattfi nden.“

 c)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  5 und das 
Wort „Prüfberichts“ wird durch das Wort „Prü-
fungsberichts“ ersetzt.

  d)  Der bisherige Absatz  5 wird Absatz  6 und wie 
folgt geändert:

  aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

     „Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
hat zu den Feststellungen und Empfehlun-
gen, die im Prüfungsbericht gegenständlich 
sind, Stellung zu nehmen.“

  bb) Folgender Satz wird angefügt:

     „Der Rechnungsprüfungsausschuss unter-
richtet den Rat über das Ergebnis seiner Be-
ratungen.“

 e)  Der bisherige Absatz  6 wird Absatz  7 und wie 
folgt gefasst:

   „(7) Der Rat beschließt über die gegenüber der 
Gemeindeprüfungsanstalt und der Aufsichtsbe-
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hörde abzugebende Stellungnahme in Bezug auf 
die im Prüfungsbericht enthaltenen Feststellun-
gen und Empfehlungen in öffentlicher Sitzung in-
nerhalb einer dafür bestimmten Frist, das Ergeb-
nis aus der Vorberatung im Rechnungsprüfungs-
ausschuss kann einbezogen werden.“

 f)  Der bisherige Absatz  7 wird Absatz  8 und wie 
folgt gefasst:

   „(8) Die Gemeindeprüfungsanstalt soll Gemein-
den, Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Ver-
bände und Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
auf Antrag in Fragen

  1.  der Organisation und Wirtschaftlichkeit der 
Verwaltung,

  2.  der Rechnungslegung und der Rechnungsprü-
fung und

  3.  solchen, die mit der Ausschreibung, Vergabe 
und Abrechnung von baulichen Maßnahmen 
zusammenhängen,

      beraten. Sonstige im öffentlichen Interesse 
tätige juristische Personen kann sie in diesen 
Fragen auf Antrag beraten.“

 g)  Der bisherige Absatz  8 wird Absatz  9 und wie 
folgt gefasst:

   „(9) Werden Prüfungsaufgaben nach § 92 Absatz 3 
oder nach §  102 Absatz  1, §  103 Absatz  1 durch 
die Gemeindeprüfungsanstalt bei den Gemeinden 
durchgeführt, dürfen die mit diesen Aufgaben be-
fassten Prüfer nicht gleichzeitig in diesen Ge-
meinden die überörtliche Prüfung nach Absatz 3 
oder Beratungstätigkeiten nach Absatz  8 wahr-
nehmen. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat inso-
fern ein geeignetes Rotationsverfahren zur An-
wendung zu bringen.“

 23. § 106 wird aufgehoben.

23a.  § 108 wird wie folgt geändert:

  In Absatz  1 Satz  1 Nummer  8 werden die Wörter 
„ebenso oder in entsprechender Anwendung der für 
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften“  gestrichen.

24.  In § 108b Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „schrift-
lich“ gestrichen.

25. § 115 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird das Wort „, schriftlich“ gestri-
chen.

 b)  In Satz  3 werden die Wörter „oder verlängern“ 
durch die Wörter „, verlängern oder ergänzende 
Unterlagen verlangen“ ersetzt.

26. § 116 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Gemeinde hat in jedem Haushaltsjahr 
für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen 
Gesamtabschluss aufzustellen. § 95 Absatz 1 gilt 
entsprechend.“

 b)  Nach Absatz  1 wird folgender Absatz  2 einge-
fügt:

  „(2) Der Gesamtabschluss besteht aus

  der Gesamtergebnisrechnung,

  der Gesamtbilanz,

  dem Gesamtanhang,

  der Kapitalfl ussrechnung und

  dem Eigenkapitalspiegel.

   Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Ge-
samtlagebericht aufzustellen.“

 c)  Der bisherige Absatz  2 wird Absatz  3 und wie 
folgt gefasst:

   „(3) Zum Zwecke der Aufstellung des Gesamt-
abschlusses sind die Jahresabschlüsse aller ver-
selbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-

    rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem 
Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, 
sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung 
nicht anderes bestimmt ist. Für mittelbare Betei-
ligungen gilt §  290 Absatz  3 des Handelsgesetz-
buches entsprechend.“

 d)  Der bisherige Absatz  3 wird durch folgende Ab-
sätze 4 bis 6 ersetzt:

   „(4) Auf den Gesamtabschluss sind, soweit seine 
Eigenart keine Abweichung bedingt oder im Ge-
setz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes 
bestimmt ist, die Vorschriften über den gemeindli-
chen Jahresabschluss entsprechend anzuwenden.

   (5) Hat sich die Zusammensetzung der in den Ge-
samtabschluss einbezogenen verselbständigten 
Aufgabenbereiche gemäß Absatz  3 im Laufe des 
Haushaltsjahres wesentlich geändert, so sind in 
den Gesamtabschluss Angaben aufzunehmen, die 
es ermöglichen, die aufeinanderfolgenden Ge-
samtabschlüsse sinnvoll zu vergleichen.

   (6) Die in den Gesamtabschluss einzubeziehen-
den verselbständigten Aufgabenbereiche nach 
Absatz  3 haben der Gemeinde ihre Jahresab-
schlüsse, Lageberichte, und wenn eine Abschluss-
prüfung stattgefunden hat, die Prüfungsberichte 
sowie, wenn ein Zwischenabschluss aufzustellen 
ist, einen auf den Stichtag des Gesamtabschlusses 
aufgestellten Abschluss unverzüglich einzurei-
chen. Die Gemeinde kann von jedem verselbstän-
digten Aufgabenbereich nach Absatz  3 alle Auf-
klärungen und Nachweise verlangen, welche die 
Aufstellung des Gesamtabschlusses und des Ge-
samtlageberichtes erfordert.“

 e)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  7 und wie 
folgt geändert:

  aa)  Im Textteil vor Nummer  1 wird das Wort 
„Gesamtlageberichtes“ durch das Wort „Ge-
samtanhangs“ ersetzt.

  bb) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

     „3.  die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten 
und anderen Kontrollgremien im Sinne 
des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktienge-
setzes,“.

 f)  Der bisherige Absatz  5 wird Absatz  8 und wie 
folgt gefasst:

   „(8) Der Gesamtabschluss und der Gesamtlagebe-
richt sind innerhalb der ersten neun Monate nach 
dem Abschlussstichtag aufzustellen, § 95 Absatz 5 
fi ndet für deren Aufstellung entsprechende An-
wendung.“

 g)  Der bisherige Absatz  6 wird Absatz  9 und wie 
folgt gefasst:

   „(9) Für die Prüfung des Gesamtabschlusses und 
des Gesamtlageberichtes gilt §  59 Absatz  3 ent-
sprechend. Der Rat bestätigt den geprüften Ge-
samtabschluss durch Beschluss, §  96 Absatz  1 
Sätze 1, 4 und 7 und Absatz 2 fi nden entsprechen-
de Anwendung.“

 h) Der bisherige Absatz 7 wird aufgehoben.

27. Nach § 116 wird folgender § 116a eingefügt:

 „§ 116a
 Größenabhängige Befreiungen

  (1) Eine Gemeinde ist von der Pfl icht, einen Gesamt-
abschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, 
befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresab-
schlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag 
jeweils mindestens zwei der nachstehenden Merkma-
le zutreffen:

 1.  die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde 
und der einzubeziehenden verselbständigten Auf-
gabenbereiche nach §  116 Absatz  3 übersteigen 
insgesamt nicht mehr als 1 500 000 000 Euro,

 2.  die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller 
vollkonsolidierungspfl ichtigen verselbständigten 
Aufgabenbereiche nach §  116 Absatz  3 machen 
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weniger als 50  Prozent der ordentlichen Erträge 
der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,

 3.  die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen 
aller vollkonsolidierungspfl ichtigen verselbstän-
digten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 ma-
chen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bi-
lanzsumme der Gemeinde aus.

  (2) Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Befreiung von der Pfl icht zur Aufstellung eines Ge-
samtabschlusses entscheidet der Rat für jedes Haus-
haltsjahr bis zum 30. September des auf das Haus-
haltsjahr folgenden Jahres. Das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Absatz  1 ist gegenüber dem Rat 
anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Die 
Entscheidung des Rates ist der Aufsichtsbehörde 
jährlich mit der Anzeige des durch den Rat festge-
stellten Jahresabschlusses der Gemeinde vorzulegen. 

  (3) Sofern eine Gemeinde von der größenabhängigen 
Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung ei-
nes Gesamtabschlusses Gebrauch macht, ist ein Be-
teiligungsbericht gemäß § 117 zu erstellen.“

28. Nach § 116a wird folgender § 116b eingefügt:

 „§ 116b
 Verzicht auf die Einbeziehung

  In den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebericht 
müssen verselbstständigte Aufgabenbereiche nach 
§  116 Absatz  3 nicht einbezogen werden, wenn sie 
für die Verpfl ichtung, ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von 
untergeordneter Bedeutung sind. Die Anwendung 
des Satzes 1 ist im Gesamtanhang anzugeben und zu 
begründen. Aufgabenträger mit dem Zweck der un-
mittelbaren oder mittelbaren Trägerschaft an Spar-
kassen sind nicht im Gesamtabschluss zu konsolidie-
ren.“

29. § 117 wird wie folgt gefasst:

 „§ 117
 Beteiligungsbericht

  (1) In den Fällen, in denen eine Gemeinde von der 
Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter den Vor-
aussetzungen des §  116a befreit ist, ist in dem Jahr 
ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Für die Erstel-
lung des Beteiligungsberichtes gilt §  116 Absatz  6 
Satz  2 entsprechend. Über den Beteiligungsbericht 
ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentli-
cher Sitzung herbeizuführen.

  (2) Der Beteiligungsbericht hat folgende Informatio-
nen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenberei-
chen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher 
Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in 
einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt 
wird: 

  1. die Beteiligungsverhältnisse,

  2.  die Jahresergebnisse der verselbständigten Auf-
gabenbereiche,

 3.  eine Übersicht über den Stand der Verbindlich-
keiten und die Entwicklung des Eigenkapitals je-
des verselbständigten Aufgabenbereiches sowie

  4.  eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und 
Leistungsbeziehungen der Beteiligungen unterei-
nander und mit der Gemeinde.“

30. § 118 wird aufgehoben.

31. § 133 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Das für Kommunales zuständige Ministerium 
gibt, soweit es für die Vergleichbarkeit der Haushalte 
erforderlich ist, durch Verwaltungsvorschrift Muster 
insbesondere für

 1. die Haushaltssatzung und ihre Bekanntmachung,

 2.  die Beschreibung und Gliederung der Produktbe-
reiche und Produktgruppen sowie die Gestaltung 
des Haushaltsplanes und des Finanzplanes,

 3.  die Form des Haushaltsplanes und seiner Anlagen 
und des Finanzplanes,

 4.  die Form der Anlagenübersicht, der Forderungs-
übersicht, der Eigenkapitalübersicht und der Ver-
bindlichkeitenübersicht,

 5.  die Zahlungsanordnungen, Buchführung, den 
Kontenrahmen, den Jahresabschluss und den Ge-
samtabschluss und ihren jeweiligen Anlagen und

 6. den Beteiligungsbericht

    im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen bekannt. Die Gemeinden sind 
verpfl ichtet, diese Muster zu verwenden. Die Be-
kanntgabe von Mustern nach Satz  1 Nummer  2 
und 3 erfolgt im Benehmen mit dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium.“

Artikel 2
Änderung der Kreisordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen

Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S.  646), die zuletzt durch die Verordnung vom 
18.  Dezember 2018 (GV. NRW. S. 760) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 26 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe i werden nach dem Wort „Gesamtab-
schlusses“ die Wörter „, sofern ein Gesamtab-
schluss nicht erstellt wird, die Beschlussfassung 
über den Beteiligungsbericht“ eingefügt.

 b)  Nach Buchstabe i wird folgender Buchstabe j ein-
gefügt:

   „j) den Beschluss über die gegenüber der Gemein-
deprüfungsanstalt und der Aufsichtsbehörde abzu-
gebende Stellungnahme gemäß § 105 Absatz 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen,“.

 c)  Die bisherigen Buchstaben j bis o werden die 
Buchstaben k bis p.

 d)  Der bisherige Buchstabe p wird Buchstabe q und 
wie folgt gefasst:

  „q)  die Bestellung und Abberufung der Leitung 
und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprü-
fung sowie die Übertragung von Aufgaben auf 
die örtliche Rechnungsprüfung,“.

 e)  Die bisherigen Buchstaben q bis t werden die 
Buchstaben r bis u.

2. Dem § 28 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

  „§  16 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes vom 16. 
Dezember 2004 (GV. NRW. 2005  S.  8) in der jeweils 
geltenden Fassung bleibt unberührt.“

3. § 55 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Den Gemeinden ist vor Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher 
Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben.“

4. § 56a Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse 
durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, so-
weit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe 
von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jah-
resabschlusses des Kreises aufweist.“

Artikel 3
Änderung der Landschaftsverbandsordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen

Die Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), die zuletzt durch die 
Verordnung vom 18.  Dezember 2018 (GV. NRW. S. 760) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In §  7 Absatz  1 Buchstabe e werden nach dem Wort 
„Gesamtabschlusses“ die Wörter „, sofern ein Ge-
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samtabschluss nicht erstellt wird, die Beschlussfas-
sung über den Beteiligungsbericht“ eingefügt.

2. Dem § 15 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

  „§  16 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes vom 16. 
Dezember 2004 (GV. NRW. 2005  S.  8) in der jeweils 
geltenden Fassung bleibt unberührt.“

3.  In § 23 Absatz 2 Satz 1 wird nach den Wörtern „den 
Jahresabschluss“ das Wort „und“ durch ein Komma 
ersetzt und werden nach dem Wort „Gesamtab-
schluss“ die Wörter „und den Beteiligungsbericht“ 
eingefügt.

4. § 23a wird wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 23a
  Ausgleichsrücklage“.

 b)  In Satz 2 werden die Wörter „ihr Bestand nicht den 
Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals 
erreicht hat“ durch die Wörter „die allgemeine 
Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 
Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses 
aufweist“ ersetzt.

Artikel 4
Änderung des Gesetzes über den 

Regionalverband Ruhr

Das Gesetz über den Regionalverband Ruhr in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3.  Februar 2004 (GV. 
NRW. S.  96), das zuletzt durch die Verordnung vom 
18.  Dezember 2018 (GV. NRW. S. 760) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 9 Nummer 7 werden nach dem Wort „Gesamtab-
schlusses“ die Wörter „, sofern ein Gesamtabschluss 
nicht erstellt wird, die Beschlussfassung über den Be-
teiligungsbericht“ eingefügt.

2. Dem § 12 wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) Die Mitglieder der Verbandsversammlung müssen 
gegenüber dem Vorsitzenden der Verbandsversamm-
lung Auskunft über ihre wirtschaftlichen und persön-
lichen Verhältnisse geben, soweit das für die Aus-
übung ihres Mandats von Bedeutung sein kann. Die 
näheren Einzelheiten regelt die Verbandsversamm-
lung. Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie an-
dere vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten können 
veröffentlicht werden. Die Auskünfte sind vertraulich 
zu behandeln. Nach Ablauf der Wahlperiode sind die 
gespeicherten Daten der ausgeschiedenen Mitglieder 
zu löschen. § 16 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 
vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. 2005 S. 8) in der 
jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt.“

3.  In §  20 Absatz  2 Satz  2 werden die Wörter „ihr Be-
stand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des 
Eigenkapitals erreicht hat“ durch die Wörter „die all-
gemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindes-
tens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlus-
ses aufweist“ ersetzt.

Artikel 5
Änderung des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes

Das Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz vom 30. April 2002 
(GV. NRW. S. 160), das zuletzt durch die Verordnung vom 
18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 760) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Gemeindeprüfungsanstalt führt die über-
örtliche Prüfung bei den Gemeinden und Kreisen 
nach Maßgabe des § 105 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666) in der jeweils geltenden Fassung durch. Sie 
kann mit der Prüfung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes nach §  102 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen, mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichtes von Eigenbetrieben nach §  103 
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen sowie mit der Prüfung des Ge-
samtabschlusses nach § 116 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen beauftragt wer-
den.“

   b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die Gemeindeprüfungsanstalt soll Gemeinden, 
Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Verbände 
und Einrichtungen des öffentlichen Rechts auf An-
trag in Fragen

  1.  der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Ver-
waltung,

   2.  der Rechnungslegung und der Rechnungsprü-
fung und

  3.  solchen, die mit der Ausschreibung, Vergabe und 
Abrechnung von baulichen Maßnahmen zusam-
menhängen,

    beraten. Sonstige im öffentlichen Interesse tätige 
juristische Personen kann sie in diesen Fragen auf 
Antrag beraten. Sie führt auf Antrag die Zulas-
sungsverfahren für Fachprogramme nach § 94 Ab-
satz 2 der Gemeindeordnung durch.“

 c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

   „(6) Werden Prüfungsaufgaben nach § 92 Absatz 4 
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen oder nach §  102 Absatz  2, §  103 
Absatz  1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen durch die Gemeindeprü-
fungsanstalt durchgeführt, dürfen die mit diesen 
Aufgaben befassten Prüfer nicht gleichzeitig in 
diesen Gemeinden die überörtliche Prüfung nach 
§ 105 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen oder Beratungstätigkeiten 
nach § 105 Absatz 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen wahrnehmen. Die Ge-
meindeprüfungsanstalt hat insofern ein geeignetes 
Rotationsverfahren zur Anwendung zu bringen.“

2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

 „§ 2a
 Aufgaben auf dem Gebiet der 
 Informationstechnologie

  (1) Die Gemeindeprüfungsanstalt fungiert auf dem 
Gebiet der Informationstechnik im Bereich der kom-
munalen Haushaltswirtschaft als Beratungs- und Ko-
ordinierungsstelle für die Kommunen. Die Planungs-, 
Organisations-, Personal- und Finanzhoheit der Kom-
munen bleiben unberührt.

  (2) Die von der Gemeindeprüfungsanstalt für den 
kommunalen Bereich erarbeiteten Standards und 
Empfehlungen in dem in Absatz  1 genannten Gebiet 
sind im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen zu veröffentlichen. Diese Standards 
und Empfehlungen können auch durch Bereitstellung 
im Internet gemäß der Bekanntmachungsverordnung 
vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516) in der jeweils 
geltenden Fassung mit der Maßgabe bekannt gemacht 
werden, dass auf die erfolgte Bereitstellung und die 
Internetadresse nachrichtlich im Ministerialblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen hinzuweisen ist.

  (3) Die Gemeindeprüfungsanstalt kann für Produkte 
und Verfahren der Informationstechnik im Bereich der 
kommunalen Haushaltswirtschaft Zertifi kate verge-
ben.

  (4) Die Gemeindeprüfungsanstalt tritt selbst nicht als 
Anbieter von Hardware, Software und Systemlösun-
gen auf und erbringt keine Datenverarbeitungsleis-
tungen im Auftrag von Dritten. “

3.  In § 9 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „ihr Bestand 
nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigen-
kapitals erreicht hat“ durch die Wörter „die allge-
meine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindes-
tens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlus-
ses der Gemeindeprüfungsanstalt aufweist“ ersetzt.
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4. § 10 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Für Prüfungsleistungen nach § 2 Absatz 1 Satz 2, 
für Gutachten gemäß § 2 Absatz 3 Satz 2 und für Be-
ratungsleistungen gemäß § 2 Absatz 4 erhebt die Ge-
meindeprüfungsanstalt Entgelte, die mindestens kos-
tendeckend sein sollen.“

Artikel 6
Änderung des Schuldendiensthilfegesetzes 

Nordrhein-Westfalen

In § 5 Nummer 2 und 3 des Schuldendiensthilfegesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. 
S. 1154, ber. S. 1206) wird jeweils die Angabe „30“ durch 
die Angabe „48“ ersetzt.

Artikel 7
Änderung des Gesetzes zur Beschleunigung der 

Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse

Das Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommu-
naler Gesamtabschlüsse vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. 
S.  496), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
7. April 2017 (GV. NRW. S. 410) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Zahl „2015“ durch die 
Zahl „2018“ ersetzt.

 b)  In Satz 1 wird die Angabe „Haushaltsjahres 2015“ 
durch die Angabe „Haushaltsjahres 2018“ und die 
Zahl „2014“ durch die Zahl „2017“ ersetzt.

 c)  In Satz  2 wird die Zahl „2014“ durch die Zahl 
„2017“ und das Wort „drei“ durch das Wort 
„sechs“ ersetzt.

2.  §  2 wird wie folgt geändert: Die Datumsangabe „30. 
Juni 2019“ wird durch die Datumsangabe „31. De-
zember 2021“ ersetzt.

Artikel 8
Übergangsregelung zu Artikel 1 Nr. 23a (Änderung des 
§ 108 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- 

Westfalen durch das „Zweites Gesetz zur Weiterentwick-
lung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für 

Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein- 
Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher 

 Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 
2. NKFWG NRW)“)

(1) Bei bestehenden Gesellschaften, die von der Option 
der entsprechenden Anwendung der für Eigenbetriebe 
geltenden Vorschriften Gebrauch gemacht haben, trifft 
die Gemeinden eine Hinwirkungspfl icht zur Anpassung 
an die geänderten Vorgaben des §  108 Absatz  1 Satz  1 
Nummer  8 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen.

(2) Befreiungen von der Jahresabschlussprüfung ein-
schließlich der damit verbundenen Entscheidungen über 
andere geeignete Prüfungsmaßnahmen, die nach dem bis 
zum Inkrafttreten der Übergangsregelung geltenden 
Recht von der Gemeindeprüfungsanstalt ausgesprochen 
wurden, bleiben unberührt.

(3) Soweit nach Inkrafttreten der Änderung des §  108 
Absatz  1 Satz  1 Nummer  8 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen Entscheidungen erfor-
derlich werden, die nach dem zuvor geltenden Recht von 
der Gemeindeprüfungsanstalt zu treffen waren, obliegen 
diese Entscheidungen nunmehr der jeweils zuständigen 
Kommunalaufsichtsbehörde.

Artikel 9
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S.  400) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 23 Absatz 1 werden die Wörter „Das für Inneres“ er-
setzt durch die Wörter „Das für Kommunales“.“

Artikel 10
Übergangsregelung und Inkrafttreten

(1) Für die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, die für 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 endende Wirt-
schaftsjahre aufzustellen sind, gelten die Vorschriften der 
Gemeindeordnung über die Jahresabschlussprüfung der 
Eigenbetriebe in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 
15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S.  90) 
geändert worden ist, fort. Diese Übergangsregelung gilt 
auch für Einrichtungen, die gemäß §  107 Absatz  2 ent-
sprechend den Vorschriften über das Rechnungswesen 
der Eigenbetriebe geführt werden.

(2) Artikel 6 tritt mit Wirkung vom 1. Januar  2017 in 
Kraft.

(3) Artikel 4 Nummer  2 tritt am 1. November  2020 in 
Kraft.

(4) Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe b tritt am 1. Januar 
2021 in Kraft.

(5) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 2019 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern
Zugleich für den Minister der Justiz

Herbert  R e u l

  
Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

  
Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 759
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Gesetz
zur Umsetzung der Pfl egeberufereform in Nord-

rhein-Westfalen
Vom 18. Dezember 2018

  Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Umsetzung der Pfl egeberufereform in 

Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Landesausführungsgesetz Pfl egeberufe (LAGPfl B)

§ 1
Zuständigkeit des Ministeriums

Das für die Pfl egeberufe zuständige Ministerium trifft 
die Entscheidungen über



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 32 vom 28. Dezember 2018768

1.  die Zulassung von Modellvorhaben nach § 15 des Pfl e-
geberufegesetzes vom 17.  Juli 2017 (BGBl.  I S.  2581) 
im Einvernehmen mit dem Bund,

2.  die Zustimmung zur Festlegung der Module nach § 39 
Absatz  3 Satz  1 des Pfl egeberufegesetzes durch die 
Hochschulen,

3.  die Zulassung der Ersetzung eines Anteils der Praxis-
einsätze nach § 38 Absatz 3 des Pfl egeberufegesetzes 
durch praktische Lerneinheiten an der Hochschule 
und

4.  den Abschluss von Vereinbarungen nach § 40 Absatz 5 
des Pfl egeberufegesetzes.

§ 2
Ombudsstelle

(1) Für Streitigkeiten zwischen Auszubildenden und 
Trägern der praktischen Ausbildung wird eine Ombudss-
telle gemäß § 7 Absatz 6 des Pfl egeberufegesetzes gebil-
det. Die Bestellung dieser Ombudsperson erfolgt durch 
die Leitung der für die Verwaltung des Ausgleichsfonds 
gemäß § 26 Absatz 4 des Pfl egeberufegesetzes zuständi-
gen Stelle gemäß Pfl egeberufezuständigkeitsverordnung 
vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 760) im Benehmen 
mit dem für die Pfl egeberufe zuständigen Ministerium. 
Falls erforderlich, können mehrere Ombudspersonen be-
stellt werden.

(2) Die Tätigkeit der Ombudsperson ist ehrenamtlich. 
Die für die Verwaltung des Ausgleichsfonds zuständige 
Behörde stellt die Diensträume zur Verfügung und er-
stattet die erforderlichen Sachkosten. Die notwendigen 
Auslagen der Ombudsperson werden in entsprechender 
Anwendung des Ausschußmitglieder-Entschädigungsge-
setzes vom 13. Mai 1958 (GV. NRW. S. 193) in der jeweils 
geltenden Fassung erstattet.

  § 3
Übergangsregelung für die Qualifi kation der Lehrkräfte

(1) Abweichend von § 9 Absatz 1 Nummer 2 des Pfl ege-
berufegesetzes ist es bis zum 31. Dezember 2025 zulässig, 
dass für die Durchführung des theoretischen Unterrichts 
an Pfl egeschulen unter den Voraussetzungen der Sätze 2 
bis 4 Lehrkräfte tätig werden, die nicht über eine Hoch-
schulausbildung auf Master- oder vergleichbarem Ni-
veau verfügen, sofern sie über einen Abschluss eines 
Hochschulstudiums mit entsprechender, insbesondere 
pfl egepädagogischer oder anderer berufsspezifi scher 
Ausrichtung, verfügen. An Pfl egeschulen mit bis zu 120 
Schülerinnen und Schülern können Lehrkräfte im Sinne 
des Satzes 1 im Umfang von bis zu einer Vollzeitstelle 
tätig werden. An Pfl egeschulen mit bis zu 240 Schülerin-
nen und Schülern können Lehrkräfte im Sinne des Sat-
zes 1 im Umfang von bis zu zwei Vollzeitstellen tätig 
werden. An Pfl egeschulen mit mehr als 240 Schülerinnen 
und Schülern können Lehrkräfte im Sinne des Satzes 1 
im Umfang von bis zu vier Vollzeitstellen tätig werden.

(2) Darüber hinaus regelt das für die Pfl egeberufe zu-
ständige Ministerium durch Rechtsverordnung, inwie-
weit für die Lehrkräfte für die Durchführung des theore-
tischen Unterrichts bis zum 31. Dezember 2029 die erfor-
derliche Hochschulbildung nicht oder nur für einen Teil 
der Lehrkräfte auf Masterniveau oder auf vergleichba-
rem Niveau vorliegen muss.

 (3) Die Regelungen des § 65 Absatz 4 des Pfl egeberufe-
gesetzes zum Bestandsschutz  bleiben unberührt.

(4) Die zuständige Behörde kann in Fällen der Absätze 1 
und 2 auf Antrag in begründeten Einzelfällen weitere 
Ausnahmen zulassen.

§ 4
Verordnungsermächtigung

Das für die Pfl egeberufe zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, nach Anhörung des für Pfl egeberufe zustän-
digen Ausschusses des Landtags durch Rechtsverord-
nung Regelungen zu erlassen über

1.  den Erlass eines verbindlichen Lehrplans als Grund-
lage für die von den Pfl egeschulen zu erstellenden 

Curricula gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 des Pfl egeberu-
fegesetzes; dabei sind insbesondere die Gegenstände 
des Lehrplans, der zeitliche Umfang der einzelnen 
Fächer und deren Berücksichtigung in der Ab-
schlussprüfung zu bestimmen,

2.  die näheren Anforderungen an die Geeignetheit von 
Einrichtungen nach §  7 Absatz  1 und 2 in Verbin-
dung mit Absatz  5 des Pfl egeberufegesetzes zur 
Durchführung von Teilen der praktischen Ausbil-
dung und die Voraussetzungen, unter denen die 
Durchführung der Ausbildung untersagt werden 
kann,

3.  das Nähere zu Mindestanforderungen und darüber 
hinausgehende Anforderungen an Pfl egeschulen ge-
mäß § 9 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 und 2 
des Pfl egeberufegesetzes,

4.  die Zahl, Größe und Ausstattung der für die Ausbil-
dung in der Pfl egeschule erforderlichen Räume und 
Einrichtungen sowie Art und Zahl der Lehr- und 
Lernmittel gemäß §  9 Absatz  3 des Pfl egeberufege-
setzes,

5.  Einzelheiten zur Festsetzung des Umlagebetrages 
nach §  33 Absatz  1 in Verbindung mit Absatz  4 
Satz  5 des Pfl egeberufegesetzes gegenüber den Trä-
gern von ambulanten und stationären Pfl egeeinrich-
tungen,

6.  die Einzelheiten zur Prüfung etwaiger Mehr- oder 
Minderausgaben bei der Ausbildungsvergütung im 
Verhältnis zur Ausgleichszuweisung nach §  34 des 
Pfl egeberufegesetzes und die einzelnen Modalitäten 
einer Berücksichtigung von Mehrausgaben oder die 
Rückzahlung von durch Minderausgaben entstande-
nen Überzahlungen von Ausgleichszuweisungen ge-
mäß § 34 Absatz 6 Satz 3 des Pfl egeberufegesetzes,

7.  die Bundesbestimmungen ergänzende Regelungen 
zur Finanzierung der Pfl egeausbildung nach §  26 
Absatz 6 Satz 1 des Pfl egeberufegesetzes,

8.  die Einzelheiten der Überprüfung der Studiengangs-
konzepte nach § 38 Absatz 2 des Pfl egeberufegeset-
zes durch die zuständige Landesbehörde im Akkre-
ditierungsverfahren,

9.  den Umfang und die Voraussetzungen einer Erset-
zung eines Anteils von Praxiseinsätzen durch prakti-
sche Lerneinheiten an der Hochschule durch das für 
Pfl egeberufe zuständige Ministerium gemäß §  1 
Nummer 3,

10.  die Einzelheiten über die Anrechnung der in der 
Ausbildung nach Teil  2 des Pfl egeberufegesetzes, 
nach dem Altenpfl egegesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.  August 2003 (BGBl.  I 
S.  1690) und dem Krankenpfl egegesetz vom 16. Juli 
2003 (BGBl. I S. 1442) in der bis zum 31. Dezember 
2019 geltenden Fassung erworbenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen auf die hochschulische Pfl egeausbil-
dung,

 11.  die Voraussetzungen, unter denen eine vor Ablauf des 
31. Dezember 2019 begonnene Ausbildung in der Ge-
sundheits- und Krankenpfl ege, in der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfl ege oder in der Altenpfl ege in 
die neue Ausbildung nach dem Pfl egeberufegesetz 
gemäß §  66 Absatz  1 Satz  3 sowie §  66 Absatz  2 
Satz  3 des Pfl egeberufegesetzes überführt werden 
kann; dabei sind insbesondere zu regeln

 a)  Art und Umfang der auf die neue Pfl egeausbil-
dung anzurechnenden Ausbildungsteile,

 b) Fragen der Finanzierung,

 c) Fragen des Ausbildungsverhältnisses,

 d) die Durchführung der Praxiseinsätze und

 e)  Voraussetzungen sowie Dauer einer möglichen 
Verlängerung der Ausbildung und

12.  den Inhalt der berufspädagogischen Weiterbildung 
für die Praxisanleitung; dabei müssen bei der Kon-
zeption der Weiterbildung rechtliche und organisato-
rische Rahmenbedingungen der Ausbildung, die Ent-
wicklung eines berufl ichen Selbstverständnisses in 
der Praxisanleitung, die Ermöglichung des individu-
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ellen Lernens, die Planung, Durchführung und Aus-
wertung des Anleitungsprozesses, die Beurteilung 
und Bewertung des Ausbildungsgeschehens und der 
Auszubildenden sowie die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Evaluation der praktischen Anleitung be-
rücksichtigt werden.

13.  Sachverhalte des Ausbildungswesens in den Pfl ege-
berufen, die über die in § 55 Absatz 1 des Pfl egeberu-
fegesetzes genannten Merkmale hinausgehen. Hierzu 
zählen insbesondere ergänzende Merkmale zu den 
Bildungseinrichtungen, zur Anzahl und Qualifi kati-
on der Lehrkräfte, zur schulischen und berufl ichen 
Vorbildung der Auszubildenden sowie weitere Merk-
male wie genehmigte und belegte Ausbildungsplätze.

14.  die Anforderungen an eine generalistisch ausgerich-
tete Assistenz- oder Helferausbildung. In diesen wer-
den insbesondere die Zugangsvoraussetzungen, die 
Mindestanforderungen an die Ausbildung, die Zulas-
sung zur Prüfung sowie die Voraussetzungen zur An-
erkennung der Schulen näher bestimmt.

§ 5
Übergangsvorschriften

In der Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31.  Dezember 
2024 gelten die nachfolgenden Vorschriften jeweils in der 
am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung:

1.  nur für Ausbildungen in der Altenpfl ege, die bis zum 
31. Dezember 2019 begonnen wurden,

 a)  die §§  2 bis 5 des Landesaltenpfl egegesetzes vom 
27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 290) und

 b)  § 1 Absatz 2 und § 3 Absatz 2 des Weiterbildungs-
gesetzes Alten- und Gesundheits- und Kranken-
pfl ege vom 24. April 1990 (GV. NRW. S. 270), sowie

2.  für die Ausbildungen in der Altenpfl ege beziehungs-
weise der Krankenpfl ege, die bis zum 31. Dezember 
2019 begonnen wurden, §  2 Absatz  1 und 2 
des Gesundheitsfachberufeweiterentwicklungsgeset-
zes vom 6. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 342).

§ 6
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Die Lan-
desregierung überprüft die Wirksamkeit dieses Gesetzes 
und berichtet dem Landtag darüber bis zum 31. Dezem-
ber 2026.

Artikel 2
Änderung des Landesaltenpfl egegesetzes

Das Landesaltenpfl egegesetz vom 27. Juni 2006 (GV. 
NRW. S.  290), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 26. April 2016 (GV. NRW. 230) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  In §  1 werden die Wörter „des Altenpfl egegesetzes,“ 
gestrichen.

2. Die §§ 2 bis 5 werden aufgehoben.

Artikel 3
Änderung des Gesundheitsfachberufe-

weiterentwicklungsgesetzes

Das Gesundheitsfachberufeweiterentwicklungsgesetz 
vom 6. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 342), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. 
S. 126) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Nummer 1 werden nach dem Wort 
„Kinderkrankenpfl eger“ die Wörter 
„, Pfl egefachfrau/Pfl egefachmann“ eingefügt.

 b)  In Absatz 4 werden die Wörter „, für Altenpfl eger/
Altenpfl egerinnen“ gestrichen.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

  In Satz 1 werden die Wörter „in der Alten- und Kran-
kenpfl ege,“ gestrichen und nach dem Wort „Hebam-
menwesen,“ das Wort „in“ eingefügt.

In Satz 2 werden die Wörter „§ 4 Absatz 6 und 7 des Al-
tenpfl egegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch 
Artikel  1b des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl.  I 
S. 2581) geändert worden ist, und § 4 Absatz 6 und 7 des 
Krankenpfl egegesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl.  I 
S. 1442), das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom 
17. Juli 2017 (BGBl.  I S.  2581) geändert worden ist, 
sowie“ gestrichen.

Artikel 4

Änderung des Weiterbildungsgesetzes Alten- 
und Gesundheits- und Krankenpfl ege

Das Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesundheits- und 
Krankenpfl ege vom 24. April 1990 (GV. NRW. S. 270), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 14. Februar 
2012 (GV. NRW. S.  97) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

    „(1) Durch die Weiterbildung sollen Angehörige 
der Pfl egeberufe im Sinne des Pfl egeberufegesetzes 
vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) eine Vertiefung 
berufl icher Fähigkeiten in der Anästhesie- und In-
tensivpfl ege, in der Gemeindekrankenpfl ege, in der 
Krankenhaushygiene/Hygiene, in den operativen 
Diensten, in der Psychiatrie, in der Gerontopsychi-
atrie und in der Gemeindealtenpfl ege erfahren.“

 b) Absatz 2 wird aufgehoben.

 c) Absatz 3 wird Absatz 2.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  „1.  Eine Erlaubnis zur Führung der Berufsbe-
zeichnungen nach § 1 Absatz 1, § 64 des Pfl ege-
berufegesetzes besitzen,“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

  c) Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt gefasst:

   „(2) Die Verleihung nach Absatz 1 ist zu widerru-
fen, wenn

   die Erlaubnis zur Führung der in § 1 Absatz 1, § 64 
des Pfl egeberufegesetzes genannten Berufsbezeich-
nung zurückgenommen oder widerrufen worden 
ist oder

   die Weiterbildungsprüfung nachträglich für nicht 
bestanden erklärt wird.

In den Fällen der Nummer 1 erfolgt der Widerruf durch 
die Kreise und kreisfreien Städte mit dem Entzug der 
Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung, durch die 
Bezirksregierung mit dem Entzug der staatlichen Aner-
kennung; in den Fällen der Nummer 2 hat die Weiterbil-
dungsstätte das Zeugnis zu entziehen.“

Artikel 5

Änderung des Gesundheitsfachberufegesetzes NRW

In § 6 Absatz 2 des Gesundheitsfachberufegesetzes NRW 
vom 18. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 930), das durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 230) 
geändert worden ist, wird dem ersten Spiegelstrich fol-
gender Spiegelstrich vorangestellt:

„- Pfl egefachfrauen und Pfl egefachmänner,“.

Artikel 6

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Artikel 2 Nummer 2 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 2020 in 
Kraft.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 32 vom 28. Dezember 2018770

Düsseldorf, den 18. Dezember 20182018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

  
Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2018 S. 767

300

Viertes Gesetz
zur Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-

Westfalen – Erweiterung der untergesetzlichen 
Normenkontrolle nach § 47 

der Verwaltungsgerichtsordnung
Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Viertes Gesetz
zur Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen –

Erweiterung der untergesetzlichen Normenkontrolle 
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung

Artikel 1

Das Justizgesetz Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S.  30), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 109 folgende Angabe eingefügt:

 „§ 109a Normenkontrolle“.

2. § 109 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „der Ab-
sätze 2 und 3“ durch die Wörter „des Absatzes 2“ 
ersetzt.

 b) Absatz 2 wird aufgehoben.

 c) Der Absatz 3 wird Absatz 2.

3. Nach § 109 wird folgender § 109a eingefügt:

 „§ 109a
 Normenkontrolle

  Das Oberverwaltungsgericht entscheidet in den Ver-
fahren nach §  47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
über die Gültigkeit von im Rang unter dem Landesge-
setz stehenden Rechtsvorschriften, auch soweit diese 
nicht in § 47 Absatz 1 Nummer 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung genannt sind.“

4. Dem § 133 wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) § 109 ist in den Verfahren nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung, die vor dem 1. Januar 2019 an-
hängig gemacht worden sind, in seiner bis dahin gel-
tenden Fassung anzuwenden. §  109a ist nicht anzu-
wenden auf Rechtsvorschriften, die vor dem 1. Januar 
2019 bekannt gemacht worden sind.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Für den Minister der Justiz

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2018 S. 770

46

Gesetz
zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugs-

gesetzes Nordrhein-Westfalen
Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Artikel 1

Das Abschiebungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfa-
len vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 901), das durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

 „Inhaltsübersicht

§ 1 Abschiebungshaft, Einrichtungen

§ 2  Grundsätze der Vollzugsgestaltung

§ 3 Aufnahme

§ 4 Zugangsverfahren

§ 5 Unterbringung

§ 6 Bewegungsfreiheit

§ 7 Betreuung und Beratung

§ 8 Arbeit, Verpfl egung, Einkauf

§ 9  Bargeld, Eigengeld, Kleidung, persönlicher 
 Bereich

§ 10 Raucherbereiche

§ 11 Ruhezeit, Einschluss

§ 12 Freizeit und Sport
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§ 13 Seelsorgliche Betreuung, Religionsausübung

§ 14 Besuche

§ 15 Schriftverkehr, Pakete und Geschenke

§ 16 Telefonie, Telekommunikation

§ 17 Bezug von Zeitungen, Mediennutzung

§ 18 Verhaltensregeln

§ 19 Ordnungsmaßnahmen

§ 20 Unterbringung in besonderen Fällen

§ 21 Durchsuchung

§ 22 Besondere Sicherungsmaßnahmen

§ 23  Unterbringung in einem besonders gesicherten 
Raum

§ 24 Fesselung, Fixierung

§ 25  Verlegung in einen anderen Gewahrsamstrakt, 
Beobachtung während des Einschlusses

§ 26 Gefahr im Verzug

§ 27  Erläuterung und Dokumentation besonderer 
Sicherungsmaßnahmen

§ 28 Unmittelbarer Zwang

§ 29 Schusswaffenverbot

§ 30 Medizinische Versorgung

§ 31 Entlassung aus der Haft

§ 32 Beschwerderecht

§ 33 Beirat Abschiebungshaft

§ 34 Dokumentation, Akteneinsicht

§ 35 Dienstrechtliche Bestimmungen

§ 36  Anwendung der Datenschutzgrundverordnung 
und des Datenschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen

§ 37 Begriffsbestimmungen

§ 38 Datengeheimnis

§ 39 Zulässigkeit der Datenerhebung

§ 40  Erhebung und Verwendung von Daten über 
Untergebrachte bei nicht-öffentlichen Stellen

§ 41  Erhebung von Daten über Personen, die nicht 
Untergebrachte sind

§ 42  Verarbeitung innerhalb der Unterbringungs-
einrichtung

§ 43 Übermittlung an öffentliche Stellen

§ 44  Datenerhebung und Datenübermittlung bei 
Vorinhaftierungen

§ 45 Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen

§ 46 Haftmitteilungen an öffentliche Stellen

§ 47 Überlassung von Akten

§ 48  Erkennungsdienstliche Maßnahmen, Identi-
tätsfeststellungsverfahren

§ 49 Identifi kation einrichtungsfremder Personen

§ 50 Einsatz von Videotechnik

§ 51  Optisch-elektronische Einrichtungen im Um-
feld der Unterbringungseinrichtung

§ 52 Elektronische Aktenführung

§ 53 Erkenntnisse aus Beaufsichtigungen

§ 54  Schutz besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten

§ 55  Benachrichtigung und Auskunft der betroffe-
nen Personen

§ 56 Löschungsfrist

§ 57 Ausführungsbestimmungen

§ 58 Einschränkung von Grundrechten

§ 59 Inkrafttreten, Berichtspfl icht“.

2. § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1
   Abschiebungshaft, Einrichtungen

  (1) Freiheitsentziehende Maßnahmen nach den Vor-
schriften des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl.  I 
S.  162) in der jeweils geltenden Fassung (Abschie-
bungshaft als Vorbereitungs- und Sicherungshaft 
und Ausreisegewahrsam), Inhaftnahmen nach §  57 
Absatz  3 des Aufenthaltsgesetzes (Zurückschie-
bungshaft) und nach § 15 Absatz 5 des Aufenthalts-
gesetzes (Zurückweisungshaft) sowie die Inhaftnah-
me zum Zwecke der Überstellung nach Artikel 28 
der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur 
Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestim-
mung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines 
von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf inter-
nationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S.  31), werden in besonderen speziellen 
Abschiebungshafteinrichtungen (Unterbringungsein-
richtungen) vollzogen.

  Die nach §  62 Absatz  1 des Aufenthaltsgesetzes als 
äußerstes Mittel defi nierte, das Fehlen von Haftalter-
nativen voraussetzende Abschiebungshaft dient aus-
schließlich dem Zweck, richterliche Haftanordnun-
gen nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes zu 
vollziehen.

  (2) Beim Vollzug von freiheitsentziehenden Maßnah-
men werden folgende Aufgaben erfüllt:

 1.  die Sicherstellung der Durchsetzung der Ausrei-
sepfl icht durch Vollziehung der Abschiebungshaft 
(Vorbereitungs- und Sicherungshaft) und des 
Ausreisegewahrsams, der Zurückschiebungs- und 
Zurückweisungshaft sowie die Vollziehung der In-
haftnahme zur Sicherstellung der Überstellung 
(Überstellungshaft),

 2.  die Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ord-
nung innerhalb der Unterbringungseinrichtung,

 3.  der Schutz der Allgemeinheit vor Straftaten der 
Untergebrachten, die aus der Haft heraus began-
gen werden können,

 4.  die Mitwirkung an Ausweisungen, Abschiebungen 
und Überstellungen und

 5.  die Unterstützung der Polizeibehörden bei der Ge 
fahrenabwehr und der Strafverfolgung.

  (3) Die Aufgabenerfüllung nach Absatz  2 umfasst 
auch die hierzu erforderliche Datenerhebung, Daten-
verarbeitung und Datenübermittlung.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Untergebrachten dürfen, soweit Beschrän-
kungen nicht Gegenstand von Ordnungsmaßnah-
men nach §  19 sind, nur Beschränkungen aufer-
legt werden, soweit es der Zweck der Haft, die Si-
cherheit oder Ordnung in einer 
Unterbringungseinrichtung oder die öffentliche 
Sicherheit erfordern.“

 b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

   „(4) Die nach der Verordnung über Zuständigkei-
ten im Ausländerwesen vom 4. April 2017 (GV. 
NRW. S. 389, ber. S. 594) in der jeweils geltenden 
Fassung zuständige Bezirksregierung kann eine 
der Aufrechterhaltung der inneren Ordnung der 
Einrichtung dienende Hausordnung erlassen. Die 
Hausordnung schützt auch die berechtigten Inter-
essen der Untergebrachten, des Personals der Un-
terbringungseinrichtung, der sonstigen dort täti-
gen Personen und der Besucherinnen und Besu-
cher und stellt den erforderlichen Interessenaus-
gleich sicher. Die Hausordnung ist in die in der 
Vollzugspraxis erfahrungsgemäß verbreiteten 
Sprachen zu übersetzen.“
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4. § 3 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die Aufnahme erfolgt nach Vorlage der rich-
terlichen Anordnung und des schriftlichen Auf-
nahmeersuchens der zuständigen Behörde. Die 
Ausländerbehörden übermitteln der Unterbrin-
gungseinrichtung bei der Aufnahme alle vollzugs-
relevanten Erkenntnisse zu gesundheitlichen Be-
einträchtigungen, Vorstrafen und zu Gefährdun-
gen, die von den Untergebrachten für den Vollzug 
der Abschiebungs- oder Überstellunghaft oder 
für den Ausreisegewahrsam ausgehen können. 
Die Einrichtung ist berechtigt, gegenüber der Po-
lizei, den Justizvollzugsbehörden, anderen Voll-
zugseinrichtungen und gegenüber den Gefahren-
abwehrbehörden ein Ersuchen auf Übermittlung 
solcher Erkenntnisse zu stellen, die zur Aufga-
benerfüllung nach § 1 erforderlich sind. Die Ein-
richtung ist berechtigt, die zuständige Polizeibe-
hörde über eine Inhaftierung zu unterrichten. 
§§ 39 und 43 fi nden Anwendung.“

 b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

   „(3) Der besonderen Situation schutzbedürftiger 
Personen im Sinne der Richtlinie 2008/115/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und 
Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückfüh-
rung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 
(ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98) und der Richt-
linie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 
von Normen für die Aufnahme von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen (ABl. L 180 
vom 29.6.2013, S.  96), ist durch geeignete Über-
prüfungen und angemessene Unterstützung Rech-
nung zu tragen. Ergeben sich während der Ab-
schiebungshaft Hinweise, dass Untergebrachte 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
hat die Unterbringungseinrichtung unverzüglich 
das zuständige Jugendamt und die zuständige 
Ausländerbehörde zu informieren damit gegebe-
nenfalls eine vorläufi ge Inobhutnahme und eine 
Altersfeststellung durch das Jugendamt veran-
lasst werden kann.“

  c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

 d)  Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden aufgeho-
ben.

 e)  Absatz 7 wird Absatz 5 und in Satz 1 werden die 
Wörter „wenn eine Eigen- oder Fremdgefährdung 
dem nicht entgegensteht“ durch die Wörter „so-
fern Gründe der Eigen- und Fremdgefährdung, 
der Sicherheit oder Ordnung der Unterbrin-
gungseinrichtung, der öffentlichen Sicherheit 
oder des Unterbringungszwecks nicht entgegen-
stehen“ ersetzt.

5. Nach § 3 wird folgender § 4 eingefügt:

 „§ 4
 Zugangsverfahren

  (1) An das Aufnahmeverfahren schließt sich zur Vor-
bereitung der Vollzugsausgestaltung der Unterge-
brachten ein Zugangsverfahren an. Das Verfahren 
dient der Ermittlung der individuellen Grundbedürf-
nisse der Untergebrachten, insbesondere im Hinblick 
auf die medizinische Versorgung, die erforderliche 
Betreuung und die Feststellung von Schwierigkeiten, 
welche die Untergebrachten mit den Vollzugsbedin-
gungen haben. Dabei sind alle Umstände einzubezie-
hen, deren Kenntnis für eine planvolle und wirksame 
Ausgestaltung der Vollzugsbedingungen der Unterge-
brachten erforderlich ist. Dies schließt die Bewer-
tung einer möglichen Selbstgefährdung und die Be-
wertung von Gefährdungen ein, die von den Unter-
gebrachten gegenüber anderen Personen oder 
gegenüber Rechtsgütern ausgehen könnten. Hierzu 
können die Untergebrachten bis zu einer Woche in 
einer besonderen Unterbringung, die unter Aus-
schluss des Rechts aus §  6 erfolgt, beobachtet wer-
den. Ein Mindestzeitraum von täglich zwei Stunden 
für einen Aufenthalt außerhalb der Hafträume ist 

grundsätzlich sicherzustellen. Der Ausschluss oder 
eine Beschränkung der Rechte aus §§  9, 12, 13 Ab-
satz  4, §  14 Absatz  1, §  15, §  16 Absatz  1 und §  17 
können angeordnet werden. Die Kontaktaufnahme 
mit Rechtsvertretern, Familienangehörigen, den zu-
ständigen Konsulaten und den einschlägig tätigen 
Hilfs- und Unterstützungsorganisationen ist zu ge-
statten. § 14 Absatz 2 gilt entsprechend.

  (2) Den zeitlichen Umfang des Zugangsverfahrens 
und den Umfang der Beschränkungen nach Absatz 1 
Satz  7 ordnet die Leitung der Unterbringungsein-
richtung oder in Vertretung die für die Durchführung 
des Zugangsverfahrens zuständige Leitung auf der 
Grundlage der bereits im Rahmen des Aufnahmever-
fahrens oder im Verlauf des Zugangsverfahrens be-
kannt gewordenen Erkenntnisse über die Unterge-
brachten an. Sie kann Ausnahmen vom Ausschluss 
des Rechts auf Bewegungsfreiheit nach Absatz  1 
Satz 5 anordnen oder dieses Recht beschränkt zulas-
sen.

  (3) Untergebrachte werden während des Zugangs-
verfahrens von Amts wegen ärztlich untersucht und 
der sozialen Betreuung im Sinne von §  7 Absatz  2 
vorgestellt. In entsprechender Anwendung des §  36 
Absatz  4 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045) in der jeweils geltenden Fas-
sung sind sie verpfl ichtet, die ärztliche Untersuchung 
einschließlich einer Röntgenaufnahme der Lunge zu 
dulden. Bei Schwangeren ist von einer Röntgenauf-
nahme abzusehen. Liegt die letzte dokumentierte 
Röntgenuntersuchung weniger als ein Jahr zurück, 
soll von einer erneuten Röntgenaufnahme abgesehen 
werden.

  (4) Das Zugangsverfahren ist zu beenden, sobald ei-
ne Entscheidung über die Vollzugsausgestaltung 
möglich ist, spätestens aber nach Ablauf einer Woche 
seit der Aufnahme. Auf der Grundlage der Erkennt-
nisse aus dem Zugangsverfahren wird durch die Lei-
tung der Unterbringungseinrichtung entschieden, ob 
die Untergebrachten in den normalen Vollzug über-
führt oder Anordnungen nach §  20 getroffen wer-
den.“

6.  Der bisherige §  4 wird §  5 und Absatz  2 wird wie 
folgt gefasst:

  „(2) Wenn im Falle der Einzelunterbringung für das 
Leben oder für die Gesundheit der Person eine Ge-
fahr besteht oder die Person hilfsbedürftig ist, kann 
die Unterbringung mit einer anderen Person erfol-
gen, wenn diese andere Person zustimmt. Eine ge-
meinsame Unterbringung ist darüber hinaus zuläs-
sig, wenn Untergebrachte übereinstimmend eine ge-
meinsame Unterbringung wünschen oder dies aus 
zwingenden organisatorischen Gründen der Einrich-
tung oder wegen hoher Belegungsnachfrage vorüber-
gehend erforderlich ist.“

7. Der bisherige § 5 wird § 6 und wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Untergebrachten können sich außerhalb 
der Ruhezeiten für einen Zeitraum von mindes-
tens acht Stunden täglich in den für sie vorgese-
henen Bereichen einer Unterbringungseinrich-
tung grundsätzlich frei bewegen, dies gilt auch 
für den zugehörigen Außenbereich. Der Zugang 
zu Gemeinschaftsräumen und anderen Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung kann auch darüber 
hinaus im Rahmen der organisatorischen Mög-
lichkeiten gewährt werden. Einschränkungen 
sind zulässig, wenn und soweit dies der Sicher-
heit oder Ordnung der Unterbringungseinrich-
tung, der öffentlichen Sicherheit oder der Siche-
rung des Unterbringungszweckes dient. Unterge-
brachte dürfen sich jederzeit in ihre Zimmer 
zurückziehen.“

 b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Bewachte Ausführungen zu angeordneten Be-
hörden-, Gerichts- oder Konsulatsterminen sind 
zulässig. Ihre Durchführung sowie die Aufsicht 
über die Untergebrachten werden von der zustän-
digen Ausländerbehörde sichergestellt.“
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8.  Der bisherige §  6 wird §  7 und Absatz  2 wird wie 
folgt geändert:

 a) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:

   „Die Haftberatung kann im Einzelfall außerhalb 
der Besuchszeit gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 erfol-
gen. Angehörigen anerkannter Flüchtlingsorgani-
sationen kann mit Zustimmung der Unterge-
brachten gestattet werden, an Gesprächen nach 
§ 14 Absatz 1 und Absatz 5 Satz 1 teilzunehmen.“

 b)  Im neuen Satz 5 werden die Wörter „Angehörige 
der genannten Betreuungs- und Flüchtlingshilfe-
organisationen“ durch das Wort „Sie“ ersetzt und 
die Wörter „und können über Computer der je-
weiligen Einrichtung einen Internetzugang erhal-
ten“ werden gestrichen.

 c) Folgender Satz wird angefügt:

  „§ 16 Absatz 2 gilt entsprechend.“

9. Der bisherige § 7 wird § 8 und wie folgt geändert:

  a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Untergebrachten sind zur Arbeit nicht 
verpfl ichtet. Im Rahmen vorhandener Möglichkei-
ten können ihnen Arbeitsangebote gemacht wer-
den, für die eine Aufwandsentschädigung gewährt 
wird. Diese wird mit 12 Prozent der Bezugsgröße 
nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – 
Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversiche-
rung – in der Bekanntmachung vom 12. Novem-
ber 2009 (BGBl. I S.3710, 3973; 2011 I S. 363), das 
zuletzt durch Artikel 7a des Gesetzes vom 18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2757) geändert worden ist (Eck-
vergütung), bemessen. Ein Tagessatz ist der zwei-
hundertfünfzigste Teil der Eckvergütung.“

 b)  In Absatz  2 Satz  1 wird das Wort „Abendbrot“ 
durch das Wort „Abendessen“ ersetzt.

 c) Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben.

 d) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

   „(6) Alkoholhaltige Getränke und andere berau-
schende Mittel sowie deren Grundstoffe, rezept- 
und apothekenpfl ichtige Arzneimittel sowie Ge-
genstände, welche die Sicherheit oder und Ord-
nung der Einrichtungen gefährden können, sind 
vom Einkauf ausgeschlossen.“

10. Der bisherige § 8 wird § 9 und wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „aus Grün-
den der Sicherheit und Ordnung nur bis zu einem 
Betrag von 100 Euro“ durch die Wörter „in der 
Unterbringungseinrichtung nicht“ ersetzt.

 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Für die Untergebrachten werden Konten ge-
führt. Für sie eingebrachte, eingezahlte oder über-
wiesene Geldbeträge sind als Eigengeld gutzu-
schreiben. Untergebrachte dürfen vorbehaltlich 
entgegenstehender Vorschriften über entsprechen-
de Guthaben verfügen. Der Austausch von Konto-
guthaben zwischen den Untergebrachten ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen kann 
die Leitung der Einrichtung zulassen.“

 c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Ordnung“ 
die Wörter „oder der Unterbringungszweck“ 
eingefügt.

  bb) Satz 3 wird aufgehoben.

 d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „den Einrich-
tungen“ durch die Wörter „einer Einrichtung 
oder die öffentliche Sicherheit oder den Un-
terbringungszweck“ ersetzt.

  bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

     „Ebenfalls nicht zulässig ist der Besitz und 
Konsum von Alkohol oder sonstigen Rausch-
mitteln sowie von rezept- oder apotheken-
pfl ichtigen Medikamenten, soweit diese nicht 

im Einzelfall durch ärztliche Verordnung zu-
gelassen wurden.“

11.  Der bisherige § 9 wird § 10.

12. Der bisherige § 10 wird aufgehoben.

13. § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird das Wort „Nachtruhe“ 
durch das Wort „Ruhezeit“ ersetzt.

 b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Ruhezeit umfasst einen Zeitraum von 
täglich acht bis 16 Stunden. Die Tageseinteilung 
wird von der Leitung der Einrichtung angeordnet. 
Grundsätzlich soll eine Nachtruhe von 22 Uhr bis 
7 Uhr vorgesehen werden.“

 c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 werden die Wörter „, jedoch nicht“ 
durch die Wörter „und auch“ ersetzt und das 
Wort „Außenbereich,“ durch das Wort „Au-
ßenbereich“ ersetzt.

  bb) Satz 3 wird aufgehoben.

14. Dem § 12 wird folgender Absatz 4 angefügt:

  „(4) Soweit eine Gefährdung des Unterbringungs-
zwecks, der öffentlichen Sicherheit oder der Sicher-
heit oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung 
zu befürchten ist, können die Rechte aus den Absät-
zen 1 bis 3 eingeschränkt werden.“

15. § 13 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

  „(4) Nach Möglichkeit können die Untergebrachten 
in ihrer Einrichtung an Gottesdiensten und anderen 
Veranstaltungen ihrer Religions- oder Weltanschau-
ungsgemeinschaft teilnehmen. Ein Ausschluss ist zu-
lässig, wenn und soweit dies aus überwiegenden 
Gründen der öffentlichen Sicherheit oder der Sicher-
heit oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung 
erforderlich ist. Die Seelsorgerin oder der Seelsorger 
ist vorher zu hören.“

16. § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „emp-
fangen“ die Wörter „, soweit unabwendbare orga-
nisatorische Gründe nicht ausnahmsweise entge-
genstehen“ eingefügt.

 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Das Besuchsrecht darf nur aus Gründen der 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder aus 
Gründen der Gefährdung der Sicherheit oder 
Ordnung der Unterbringungseinrichtung, insbe-
sondere auch bei Gefährdung des Unterbrin-
gungszwecks, eingeschränkt werden. Gründe für 
eine Einschränkung können in der Person des 
oder der Untergebrachten, wie auch der Besuche-
rinnen oder Besucher liegen.“

 c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Ein Besuch kann nach einer Abmahnung aus 
den in Absatz 2 genannten Gründen abgebrochen 
werden.“

 d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

   aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

     „Aus Gründen der Sicherheit kann ein Be-
such davon abhängig gemacht werden, dass 
die Besucherinnen oder Besucher sich und 
ihre mitgebrachten Gegenstände durchsu-
chen lassen.“

  bb)  In Satz 4 werden die Wörter „, Mobiltelefone 
mit Kamerafunktion oder Internetzugang“ 
gestrichen.

  cc) Folgender Satz wird angefügt:

     „Mobiltelefone oder andere zur Telekommu-
nikation geeignete Geräte dürfen nicht in 
den Besucherbereich mitgeführt werden.“

 e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
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  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „innerhalb der 
Nachtruhe von 22 bis“ durch die Wörter 
„zwischen 22 und“ ersetzt.

  bb) Satz 4 wird aufgehoben.

 f) Absatz 6 wird aufgehoben.

17. § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Im Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 
wird jeweils die Angabe „4“ durch die Angabe 
„6“ ersetzt.

 b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Weitergehende Überwachungen des Schrift- 
und Paketverkehrs sind nur bei konkretem Ver-
dacht auf Gefährdung der Sicherheit oder Ord-
nung der Unterbringungseinrichtung, einer Per-
son oder der öffentlichen Sicherheit zulässig.“

18. § 16 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Der Besitz eigener Mobiltelefone oder zur Te-
lekommunikation geeigneter Geräte und ihr Ge-
brauch sind zulässig. Nicht gestattet ist die Nut-
zung von Mobiltelefonen oder von anderen zur 
Telekommunikation geeigneten Geräten, die über 
eine Kamerafunktion verfügen. Sollten Unterge-
brachte über kein eigenes Mobiltelefon verfügen 
oder ein vorhandenes eigenes Mobiltelefon oder 
ein zur Telekommunikation geeignetes Gerät we-
gen einer Kamerafunktion nicht nutzen dürfen, 
wird ihnen durch die Einrichtung ein Mobiltele-
fon gestellt. Nicht benutzbare Mobiltelefone oder 
andere Geräte mit Kamerafunktion werden in 
Verwahrung genommen. Sofern dies technisch 
möglich ist, werden private Kontaktdaten, die auf 
einem abzugebenden Gerät gespeichert sind, auf 
das zur Verfügung gestellte Mobiltelefon übertra-
gen. Sofern private Dokumente nicht übertragbar 
sind, werden diese in vertretbarem Umfang durch 
Ausdruck zugänglich gemacht.“

 b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

   „(3) Soweit eine Gefährdung der öffentlichen Si-
cherheit oder der Sicherheit oder Ordnung der 
Einrichtung oder eine Gefährdung des Unterbrin-
gungszwecks zu befürchten ist, können die Rechte 
aus Absatz 1 und 2 eingeschränkt werden.“

 c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

19. § 17 wird wie folgt geändert:

 a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „Die jeweilige Unterbringungseinrichtung stellt 
den Untergebrachten ein Gerät für den Rund-
funk- und Fernsehempfang kostenfrei zur Verfü-
gung.“

 b) Absatz 2 wird aufgehoben.

 c) Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3.

 d) Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt gefasst:

   „(4) Soweit eine Gefährdung des Unterbringungs-
zwecks der öffentlichen Sicherheit, der Sicherheit 
oder Ordnung der Unterbringungseinrichtung 
oder eine Gefährdung des Unterbringungszwe-
ckes zu befürchten ist, können die Rechte aus Ab-
satz 1, 2 und 3 eingeschränkt werden.“

20.  Dem §  18 Absatz  1 Satz  2 werden die Wörter „Der 
Hausordnung und“ vorangestellt.

21. Nach § 18 werden folgende §§ 19 und 20 eingefügt:

 „§ 19
 Ordnungsmaßnahmen

  (1) Verstößt eine untergebrachte Person schuldhaft 
gegen Pfl ichten oder Anordnungen, die ihm durch 
dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes aufer-
legt sind, kann die Leitung der Einrichtung gegen 
ihn Ordnungsmaßnahmen anordnen. Von einer Ord-
nungsmaßnahme wird abgesehen, wenn es genügt, 
den untergebrachten Personen zu verwarnen. Eine 
Ordnungsmaßnahme ist auch zulässig, wenn wegen 

derselben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeldverfah-
ren eingeleitet wird.

  (2) Die zulässigen Ordnungsmaßnahmen sind:

 1.  die Beschränkung des Einkaufs bis zu zwei Wo-
chen,

 2.  die Beschränkung oder der Entzug des Lesestoffs 
bis zu zwei Wochen sowie des Rundfunk- und 
Fernsehempfangs bis zu zwei Wochen,

 3.  die Beschränkung oder der Entzug von Gegen-
ständen oder der Teilnahme an gemeinschaftli-
chen Veranstaltungen bis zu zwei Wochen,

 4.  die Beschränkung der Benutzung oder der Entzug 
des eigenen Mobiltelefons bis zu vier Wochen,

 5.  die Beschränkung der Benutzung oder der Entzug 
des Leihmobiltelefons der Einrichtung bis zu vier 
Wochen,

 6.  der Entzug der Arbeit oder Beschäftigung bis zu 
zwei Wochen unter Wegfall der in diesem Gesetz 
geregelten Aufwandsentschädigung,

 7.  die Beschränkung des Verkehrs mit Personen au-
ßerhalb der Unterbringungseinrichtung auf drin-
gende Fälle bis zu vier Wochen,

 8.  die Einschränkung der Bewegungsfreiheit (§  6) 
bis zu vier Wochen oder

 9.  der Ausschluss der Bewegungsfreiheit (§ 6) bis zu 
zwei Wochen.

  (3) Ein Ausschluss der Bewegungsfreiheit nach Ab-
satz 2 Nummer 9 darf nur wegen schwerer oder wie-
derholter erheblicher Verfehlungen verhängt werden. 
Die Maßnahme wird in Einzelunterbringung vollzo-
gen. Der Ausreisepfl ichtige kann in einem besonde-
ren Raum untergebracht werden, der den Anforde-
rungen entsprechen muss, die an einen zum Aufent-
halt bei Tag und Nacht bestimmten Haftraum 
gestellt werden. Soweit nichts anderes angeordnet 
wird, ruhen die Rechte der Untergebrachten aus den 
§§  5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 und 17. Bevor die Maßnahme 
vollzogen wird, ist der ärztliche Dienst der Unter-
bringungseinrichtung zu hören. Während der Maß-
nahme steht der Ausreisepfl ichtige unter ärztlicher 
Aufsicht. Der Vollzug der Maßnahme unterbleibt 
oder wird unterbrochen, wenn die Gesundheit des 
Ausreisepfl ichtigen gefährdet würde.

  (4) Mehrere Ordnungsmaßnahmen können miteinan-
der verbunden werden. Auswahl und Wirkungsdauer 
müssen im Hinblick auf den Verstoß angemessen sein.

  (5) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 3 bis 8 
sollen nur angeordnet werden, wenn die Verfehlung 
mit den zu beschränkenden oder zu entziehenden 
Befugnissen im Zusammenhang steht. Dies gilt nicht 
bei einer Verbindung mit einer Maßnahme nach 
Nummer 9.

  (6) Ordnungsmaßnahmen werden in der Regel sofort 
vollstreckt. Eine Ordnungsmaßnahme kann ganz 
oder teilweise bis zu drei Monate zur Bewährung 
ausgesetzt werden.

  (7) Wird der Besuch der untergebrachten Person mit 
Personen außerhalb der Unterbringungseinrichtung 
eingeschränkt, ist ihr Gelegenheit zu geben, dies ei-
ner Person ihres Vertrauens mitzuteilen. Die Kon-
taktaufnahme mit Rechtsvertretern, Familienange-
hörigen, den zuständigen Konsulaten und einschlägi-
gen Hilfs- und Unterstützungsorganisationen ist zu 
gestatten. § 14 Absatz 2 gilt entsprechend.

  (8) Ordnungsmaßnahmen ordnet die Leitung der 
Unterbringungseinrichtung an. Die für den Fachbe-
reich zuständige Abteilungsleitung der Bezirksregie-
rung entscheidet, falls sich die Verfehlung des Aus-
reisepfl ichtigen gegen die Leitung der Unterbrin-
gungseinrichtung richtet.

  (9) Vor der Anordnung einer Ordnungsmaßnahme 
sind der Sachverhalt zu klären und der Unterge-
brachte anzuhören. Die Erhebungen werden in einer 
Niederschrift festgelegt, die Einlassung des Unterge-
brachten wird vermerkt. Die Entscheidung wird dem 
Untergebrachten von der Leitung der Unterbrin-
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gungseinrichtung oder einer von der Leitung der Un-
terbringungseinrichtung beauftragten Person münd-
lich eröffnet und mit einer anlassbezogenen Begrün-
dung schriftlich abgefasst.

 § 20
 Unterbringung in besonderen Fällen

 (1) Gegenüber Untergebrachten,

  1.  bei denen konkrete Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, dass von ihnen eine erhebliche Ge-
fahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende 
Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht oder 
durch eine Abschiebungsanordnung nach §  58a 
des Aufenthaltsgesetzes eine auf Tatsachen ge-
stützte Prognose festgestellt hat, dass von ihnen 
eine besondere Gefahr für Leib und Leben Dritter 
oder bedeutender Rechtsgüter der inneren Si-
cherheit ausgeht,

  2.  bei denen eine oder mehrere Vorfälle innerhalb 
der Unterbringungseinrichtung oder das Ergebnis 
des Zugangsverfahrens gemäß §  4 die Annahme 
rechtfertigen, dass diese durch Drohungen oder 
Gewalt gegen Sachen oder Personen, insbesonde-
re gegen Mituntergebrachte und Vollzugsbediens-
tete, die Sicherheit oder Ordnung innerhalb der 
Einrichtung gefährden oder

 3.  die sich einer Abschiebung oder Überstellung aus 
der Abschiebungs- oder Überstellungshaft heraus 
widersetzt haben und deshalb wieder in die Ab-
schiebungs- oder Überstellungshaft genommen 
werden mussten,

   können von der Leitung der Einrichtung Ein-
schränkungen der ihnen durch dieses Gesetz zu-
erkannten Rechte angeordnet werden. § 26 fi ndet 
entsprechende Anwendung.

  (2) Als Einschränkungen nach Absatz  1 kommen in 
Frage:

 1. Einschränkungen der Bewegungsfreiheit (§ 6),

 2. der Entzug von Gegenständen (§ 9),

 3.  Einschränkungen der Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung und des Sports (§ 12),

 4.  Einschränkungen der Teilnahme an gemein-
schaftlichen Gottesdiensten beziehungsweise der 
gemeinsamen seelsorglichen Betreuung (§ 13); in-
dividuelle seelsorgliche Betreuung bleibt hiervon 
unberührt,

 5.  Einschränkungen der Möglichkeit, Besuch zu 
empfangen (§ 14),

 6.  Einschränkungen der Möglichkeiten, Post und 
Pakete sowie Geschenke zu empfangen (§ 15) oder

 7.  Einschränkungen der Möglichkeiten der Nutzung 
von Telefon und Telekommunikation (§ 16).

  (3) Maßnahmen nach Absatz 2 sind nur zulässig, so-
weit dies zur Gewährleistung der öffentlichen Si-
cherheit, der Sicherheit oder Ordnung der Unter-
bringungseinrichtung oder dem Schutz der weiteren 
Untergebrachten, der Bediensteten der Unterbrin-
gungseinrichtung, der sonstigen dort tätigen Perso-
nen oder der Besucher erforderlich ist.

  (4) Maßnahmen nach Absatz  2 sollen den Unterge-
brachten zusammen mit der Anordnung erläutert 
werden. Die Anordnung, die Dauer und der Verlauf 
der Maßnahmen sind außerdem zu dokumentieren.

  (5) Für den Vollzug der Unterbringung von Personen 
nach Absatz 1 können besondere Gewahrsamsberei-
che in der Unterbringungseinrichtung vorgesehen 
werden. Die Leitung der Unterbringungseinrichtung 
kann anordnen, dass diese Personen dort unterge-
bracht werden.

  (6) Die Möglichkeit der Anordnung besonderer Si-
cherungsmaßnahmen (§ 22) bleibt unberührt.“

22.  Der bisherige §  19 wird §  21 und in Absatz  3 wird 
nach dem Wort „werden“ das Wort „grundsätzlich“ 

gestrichen und das Wort „Anwesenheit“ wird durch 
das Wort „Abwesenheit“ ersetzt.

23.  Der bisherige § 20 wird § 22 und die Angabe „21 bis 
25“ wird durch die Angabe „23 bis 27“ ersetzt.

24. Der bisherige § 21 wird § 23.

25.  Der bisherige §  22 wird §  24 und in Absatz  1 wird 
die Angabe „21“ durch die Angabe „23“ ersetzt.

26. Der bisherige § 23 wird § 25 und wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „21“ durch die Angabe 
„23“ ersetzt und nach der Angabe „Satz 1“ wer-
den die Wörter „oder aus Gründen einer Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder 
zur Sicherstellung des Unterbringungszweckes 
anordnen“ eingefügt.

 b)  In Satz 2 wird die Angabe „21“ durch die Angabe 
„23“ ersetzt“.

 c)  In Satz 2 wird die Angabe „§ 21 Absatz 1 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 23 Absatz 1 Satz 2“ ersetzt.

27.  Der bisherige § 24 wird § 26 und in Satz 1 wird die 
Angabe „21 bis 23“ durch die Angabe „23 bis 25“ er-
setzt.“

28.  Der bisherige §  25 wird §  27 und Satz  3 wird wie 
folgt gefasst:

  „Dies gilt auch bei einer erheblichen Gefahr oder 
Störung der Sicherheit der Unterbringungseinrich-
tung oder bei einer Gefahr oder Störung der öffentli-
chen Sicherheit.“

29. Die bisherigen §§ 26 und 27 werden die §§ 28 und 29.

30. Der bisherige § 28 wird § 30 und wie folgt geändert:

 a)  Dem Wortlaut des Absatz  1 wird folgender Satz 
vorangestellt:

   „Die Untergebrachten werden von Amts wegen 
oder auf ihren Wunsch hin regelmäßig ärztlich 
untersucht.“

 b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

   „(3) Kann eine sachgemäße medizinische Behand-
lung nach Feststellung der für die Unterbrin-
gungseinrichtung bestellten Ärztinnen und Ärzte 
nur in einem Krankenhaus 
oder einer anderen geeigneten Einrichtung durch-
geführt werden, ist unter Aufrechterhaltung der 
Haft eine bewachte Unterbringung in einem 
Krankenhaus oder einer anderen geeigneten Ein-
richtung zulässig.“

 c)  Der bisherige Absatz  3 wird Absatz  4 und wie 
folgt gefasst:

   „(4) Ist eine sachgemäße Behandlung oder Beob-
achtung nur in einem Krankenhaus möglich und 
kann die Bewachung nicht aufrechterhalten wer-
den, ist die zuständige Ausländerbehörde unver-
züglich zu unterrichten, um die Aussetzung der 
Haftanordnung vornehmen oder gegebenenfalls 
deren Aufhebung beantragen zu können. Gleiches 
gilt in anderen Fällen der medizinisch begründe-
ten Haftunfähigkeit. Bis zur Haftaussetzung oder 
-aufhebung übernimmt die jeweilige Einrichtung 
die Bewachung der betreffenden Person.“

 d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

 e)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und Satz 1 
wie folgt gefasst:

   „Die Einrichtungen unterrichten die für die Ab-
schiebung, Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Überstellung zuständige Behörde rechtzeitig 
über transportrelevante medizinische Vorkomm-
nisse während der Haft im notwendigen Umfang.“

 f)  Der bisherige Absatz  6 wird Absatz  7 und nach 
dem Wort „Abschiebung“ werden die Wörter 
„oder Überstellung“ eingefügt.

 g) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8.

31. Der bisherige § 29 wird § 31 und wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird das Wort „Abschiebungs-
haft“ durch das Wort „Haft“ ersetzt.
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 b)  In Satz  1 wird das Wort „Abschiebungshaft“ 
durch die Wörter „Haft im Sinne von § 1“ ersetzt.

 c)  In Satz  2 wird nach dem Wort „Kleidung,“ das 
Wort „Fahrkarten,“ eingefügt.

 d) Folgende Sätze werden angefügt:

   „Zur Information öffentlicher Stellen, insbeson-
dere der zuständigen Polizeibehörden über eine 
Entlassung, fi ndet §  43 Anwendung. Neben der 
Unterbringungseinrichtung sind auch die zustän-
digen Ausländerbehörden berechtigt, die zustän-
digen Polizeibehörden oder Strafverfolgungsbe-
hörden, einschließlich der Staatsanwaltschaften, 
über eine Entlassung zu informieren.“

32. Der bisherige § 30 wird § 32.

33. Der bisherige § 31 wird § 33 und wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  3, Absatz  4 Satz  1, Absatz  7 
Satz 1 und Absatz 12 Satz 1 wird jeweils das Wort 
„Ausländerangelegenheiten“ durch die Wörter 
„Ausländer- und Asylangelegenheiten“ ersetzt.

 b) Folgender Absatz 14 wird angefügt:

   „(14) Das für Ausländer- und Asylangelegenhei-
ten zuständige Ministerium kann für eine Unter-
bringungseinrichtung eine beschwerdebeauftrag-
te Person bestellen. Die beschwerdebeauftragte 
Person nimmt Beschwerden der Untergebrachten 
entgegen und nimmt dazu Kontakt mit der Ein-
richtungsleitung auf. Über die Beschwerden und 
über deren Ergebnisse berichtet die beschwerde-
beauftragte Person dem Beirat.“

34.  Der bisherige § 32 wird § 34 und Absatz 2 wird wie 
folgt gefasst:

  „(2) Untergebrachte und von ihnen bevollmächtigte 
Personen haben das Recht, diese Dokumentation in 
Gegenwart einer oder eines Bediensteten der Unter-
bringungseinrichtung einzusehen, sofern nicht Grün-
de der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung 
oder der öffentlichen Sicherheit entgegenstehen oder 
die Sicherstellung der Durchsetzung der Ausreise-
pfl icht gefährdet würde.“

35. Die bisherigen §§ 33 und 34 werden aufgehoben.

36. § 35 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Das Einstiegsamt der Laufbahn des Abschie-
bungshaftvollzugsdienstes und der Laufbahn des 
Werkdienstes im Abschiebungshaftvollzug ist der 
Besoldungsgruppe A 7 der Anlage 1 (Landesbe-
soldungsordnung A) des Landesbesoldungsgeset-
zes vom 14.  Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, ber. 
S. 642) in der jeweils geltenden Fassung zuzuwei-
sen.“

 b)  In Absatz 2 Nummer 1 und 2, in Absatz 3 und in 
Absatz  4 Nummer  1 und 2 werden jeweils die 
Wörter „gemäß der Anlage I des Übergeleiteten 
Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein- 
Westfalen“ durch die Wörter „der Anlage 1 (Lan-
desbesoldungsordnung A) des Landesbesoldungs-
gesetzes“ ersetzt.

 c)  In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „“Ausländeran-
gelegenheiten“ durch die Wörter „Ausländer- und 
Asylangelegenheiten“ ersetzt.

 d) Folgende Absätze 6 und 7 werden angefügt:

   „(6) Die Leitung der Unterbringungseinrichtung 
üben die Leiterin oder der Leiter des bei der zu-
ständigen Bezirksregierung für den Abschie-
bungshaftvollzug eingerichteten Dezernates und 
die zur Vertretung bestimmten Dezernentinnen 
und Dezernenten aus. Im Fall der Abwesenheit 
der Leitung und der zur Vertretung bestimmten 
Dezernentinnen und Dezernenten dürfen Ent-
scheidungen, die nach diesem Gesetz der Leitung 
der Unterbringungseinrichtung obliegen, auch 
von in der Einrichtung eingesetzten Beamtinnen 
und Beamten der Laufbahngruppe 2, erstes Ein-
stiegsamt der allgemeinen inneren Verwaltung ge-
troffen werden.

   (7) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamten im Ruhestand und Justizvollzugsbe-
amtinnen und Justizvollzugsbeamten im Ruhe-
stand kann vorübergehend die Wahrnehmung von 
Abschiebungshaftvollzugsaufgaben übertragen 
werden. Die Regelung tritt mit Ablauf des Jahres 
2023 außer Kraft.“

37. Nach § 35 werden folgende §§ 36 bis 58 eingefügt:

 „§ 36
 Anwendung der Datenschutzgrundverordnung 
 und des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen

  Soweit in den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes, 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) in der jeweils gelten-
den Fassung und den §§ 3, 31 und den nachfolgenden 
Vorschriften keine bereichsspezifi schen, ergänzen-
den, modifi zierenden oder beschränkenden Regelun-
gen vorgenommen werden, gilt die Verordnung (EU) 
des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)  (ABl. L 
119 vom 4.5.2016 S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72).

 § 37
 Begriffsbestimmungen

 Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff:

 1.

 „Untergebrachte“

  Untergebrachte sind ausreisepfl ichtige Personen, die 
zur Vorbereitung der Ausweisung oder zur Sicherung 
der Abschiebung oder zur Sicherstellung von Über-
stellungsverfahren nach §  1 Nummer  1 in Haft ge-
nommen wurden,

 2.

 „Unterbringungseinrichtung“

  Unterbringungseinrichtung ist eine spezielle Haft-
einrichtung

  nach § 62a des Aufenthaltsgesetzes,

  3. „öffentliche Stellen“

  a)  die Behörden, die Organe der Rechtspfl ege und 
andere öffentlich-rechtlich organisierte Ein-
richtungen des Bundes, der bundesunmittelba-
ren Körperschaften, der Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts sowie deren Verei-
nigungen ungeachtet ihrer Rechtsform,

   b)  die öffentlichen Stellen im Sinne von §  5 Ab-
satz 1 und 2 sowie § 36 Nummer 20 des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen,

  c)  die Behörden, die Organe der Rechtspfl ege und 
andere öffentlich-rechtlich organisierte Ein-
richtungen eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union,

  4. „nicht-öffentliche Stellen“

   natürliche und juristische Personen, Gesellschaf-
ten, Flüchtlingsorganisationen und andere Nicht-
regierungsorganisationen und andere Personen-
vereinigungen des privaten Rechts, sofern sie kei-
ne öffentlichen Stellen sind.

 § 38
 Datengeheimnis

  (1) Personen, die nicht Amtsträger im Sinne des § 11 
Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs sind, sind 
vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit in einer Unterbrin-
gungseinrichtung über die zu beachtenden Bestim-
mungen zu unterrichten und auf deren Einhaltung 
förmlich zu verpfl ichten. § 1 Absatz 2, 3 und 4 Num-
mer  2 des Verpfl ichtungsgesetzes vom 2. März 1974 
(BGBl.  I S.  469, 547), das durch §  1 Nummer  4 des 
Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl.  I S. 1942) ge-
ändert worden ist, fi ndet auf die Verpfl ichtung zur 
Geheimhaltung entsprechende Anwendung.
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  (2) Personen, die auf Grund ihrer Tätigkeit in einer 
Unterbringungseinrichtung oder auf Grund ihrer Tä-
tigkeit für eine nicht öffentliche Stelle Kenntnis von 
personenbezogenen Daten von Untergebrachten oder 
in der Unterbringungseinrichtung tätigen Personen 
erlangen können, sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit 
vertraglich zu verpfl ichten.

 § 39
 Zulässigkeit der Datenerhebung

  (1) Die Unterbringungseinrichtung darf personenbe-
zogene Daten bei Untergebrachten oder bei öffentli-
chen Stellen ohne Einwilligung der Untergebrachten 
erheben, soweit diese für die Aufgabenerfüllung 
nach § 1 Absatz 2 erforderlich sind.

  (2) Die Datenerhebung ist auch zulässig, soweit die-
ser personenbezogene Daten im Rahmen der Aufnah-
me von Untergebrachten nach §  3 Absatz  2 Satz  3 
oder des Zugangsverfahrens nach § 4 von den Poli-
zeibehörden übermittelt wurden und dies Daten für 
die Aufgabenerfüllung der Unterbringungseinrich-
tung nach § 1 Absatz 2 erforderlich sind.

  (3) Für die Erhebung personenbezogener Daten be-
sonderer Kategorien gilt § 54.

  § 40
 Erhebung und Verwendung von Daten über 
 Untergebrachte bei nicht-öffentlichen Stellen

  Bei nicht öffentlichen Stellen dürfen personenbezo-
gene Daten von Untergebrachten auch ohne deren 
Einwilligung durch die Unterbringungseinrichtung 
erhoben oder verarbeitet werden, soweit

 1.  sich die Unterbringungseinrichtung zur Erfüllung 
oder Unterstützung einzelner Aufgaben nach § 1 
Absatz  2 in zulässiger Weise der Mitwirkung 
nicht öffentlicher Stellen bedient und für diese 
Mitwirkung die personenbezogenen Daten erfor-
derlich sind oder

 2.  es dazu erforderlich ist, Untergebrachte die medi-
zinische Behandlung außerhalb der Unterbrin-
gungseinrichtung zu ermöglichen.

  Für die Erhebung und Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten besonderer Kategorien nach Num-
mer 1 und 2 gilt § 54.

 § 41
 Erhebung von Daten über Personen, 
 die nicht Untergebrachte sind

  Daten über Personen, die nicht Untergebrachte sind, 
dürfen ohne ihre Einwilligung bei Untergebrachten 
oder bei Personen oder Stellen außerhalb der Voll-
zugsbehörde durch die Unterbringungseinrichtung 
nur erhoben werden, wenn sie für die Aufgabenerfül-
lung nach §  1 Absatz  2 unbedingt erforderlich sind 
und der Erhebung schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen nicht entgegenstehen. Für die Erhebung 
und Verarbeitung von personenbezogenen Daten be-
sonderer Kategorien gilt § 54.

 § 42
 Verarbeitung innerhalb der 
 Unterbringungseinrichtung

  (1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in-
nerhalb der Unterbringungseinrichtung ohne Ein-
willigung der Untergebrachten ist zulässig, wenn 
diese für die Aufgabenerfüllung nach §  1 Absatz  2 
erforderlich sind. Bei personenbezogenen Daten be-
sonderer Kategorien fi ndet § 54 Anwendung.

  (2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in-
nerhalb der Unterbringungseinrichtung zu anderen 
Zwecken ist über die in § 9 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen aufgeführten Gründe hinaus 
zulässig, wenn diese zur Wahrnehmung von Kontroll-
befugnissen des Europäischen Ausschusses zur Ver-
hütung von Folter und unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung oder Strafen dient.

 § 43
 Übermittlung an öffentliche Stellen

  (1) Die Übermittlung personenbezogener Daten 
durch die Unterbringungseinrichtung an öffentliche 
Stellen ist ohne Einwilligung der Untergebrachten 
zulässig, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der 
Unterbringungseinrichtung nach §  1 Absatz  2 oder 
die in § 42 Absatz 2 genannten anderen Zwecke oder 
für die Aufgabenerfüllung der öffentlichen Stellen 
erforderlich ist. Bei personenbezogenen Daten be-
sonderer Kategorien fi ndet §  54 Anwendung. Die 
Übermittlung von personenbezogenen Daten über 
Personen, die nicht Untergebrachte sind, ist darüber 
hinaus nur unter den Vorrausetzungen, die gemäß 
§ 41 für deren Erhebung gelten, zulässig. Die Unter-
bringungseinrichtung ist befugt, die Polizeibehörden 
und alle Strafverfolgungsbehörden einschließlich der 
Staatsanwaltschaften über eine Inhaftierung und 
über eine Entlassung zu informieren.

  (2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an 
öffentliche Stellen ist darüber hinaus zulässig, so-
weit dies für

 1.  die Überprüfung von Angaben von Untergebrach-
ten gemäß §  9 Absatz  2 Nummer  4 des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen,

  2.  durch oder aufgrund Gesetz angeordnete Statisti-
ken oder

 3.  Maßnahmen der Ausländerbehörden zu deren 
Aufgabenerfüllung

   oder im Fall besonders schützenswerter personen-
bezogener Daten unter den Voraussetzungen von 
§ 54 erforderlich ist.

 § 44
 Datenerhebung und Datenübermittlung 
 bei Vorinhaftierungen

  Bei Vorinhaftierungen in Nordrhein-Westfalen über-
mittelt die Justizvollzugsbehörde, in der eine frühere 
Inhaftierung vollzogen wurde, auf Ersuchen einer 
Unterbringungseinrichtung oder eine Unterbrin-
gungseinrichtung, in der eine frühere Inhaftierung 
vollzogen wurde, auf Ersuchen einer Justizvollzugs-
behörde oder einer anderen Unterbringungseinrich-
tung personenbezogene Daten, soweit diese Daten 
für die Erfüllung der Aufgaben der die Daten emp-
fangenden Vollzugsbehörde erforderlich sind, auch 
ohne Einwilligung der Untergebrachten oder Gefan-
genen. Diese Daten umfassen insbesondere die Iden-
titätsdaten der Vorinhaftierten, die Zeiten und Grün-
de einer Vorinhaftierung, sicherheitsrelevante Er-
kenntnisse und Wahrnehmungen über Untergebrach-
te, Besuchsverbote und Daten zu Sanktionen und 
besonderen Sicherungsmaßnahmen der Vorinhaftier-
ten. Die Unterbringungseinrichtung kann diese per-
sonenbezogenen Daten auch unter Zweckänderung 
im Sinne von § 42 Absatz 2 verarbeiten, soweit dies 
für die Aufgabenerfüllung nach §  1 Absatz  2 erfor-
derlich ist. Bei personenbezogenen Daten besonderer 
Kategorien fi ndet § 54 Anwendung.

 § 45
 Datenübermittlung an nicht öffentliche Stellen

  (1) Eine Übermittlung zur Aufgabenerfüllung nach 
§ 1 Absatz 2 ist insbesondere zulässig, soweit

  1.  sich die Unterbringungseinrichtung zur Erfüllung 
oder Unterstützung einzelner Aufgaben in zuläs-
siger Weise der Mitwirkung nicht öffentlicher 
Stellen bedient und diese Mitwirkung ohne die 
Verarbeitung der durch die Unterbringungsein-
richtung übermittelten personenbezogenen Daten 
unmöglich oder wesentlich erschwert wäre oder

 2.  es dazu erforderlich ist, Untergebrachten die me-
dizinische Behandlung außerhalb einer Unter-
bringungseinrichtung zu ermöglichen.

  (2) Personenbezogene Daten, die an nicht öffentliche 
Stellen übermittelt werden, sind vor der Übermitt-
lung zu anonymisieren oder, sofern dies nicht mög-
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lich ist, zu pseudonymisieren, soweit nicht der Perso-
nenbezug für die Erfüllung des Übermittlungszwe-
ckes erforderlich ist. Dabei ist die Buchungsnummer 
der Untergebrachten als Pseudonym zu verwenden, 
wenn nicht besondere Gründe entgegenstehen. Für 
die Verarbeitung von Daten im Auftrag gelten die 
Sätze 2 und 3 entsprechend.

 § 46
 Haftmitteilungen an öffentliche Stellen

  Eine Unterbringungseinrichtung darf öffentlichen 
Stellen auf schriftlichen Antrag mitteilen, ob sich ei-
ne Person dort in Haft befi ndet sowie wann ihre Ab-
schiebung oder Überstellung oder Entlassung bevor-
steht, soweit die Mitteilung zur Erfüllung der in der 
Zuständigkeit der öffentlichen Stelle liegenden Auf-
gaben erforderlich ist. Die Mitteilung von Abschie-
bungs- oder Überstellungsterminen unterbleibt, so-
fern hierdurch die Durchführung der Abschiebung 
oder Überstellung gefährdet würde.

 § 47
 Überlassung von Akten

  (1) Soweit die Übermittlung der darin enthaltenen 
Daten zulässig ist, dürfen Akten mit personenbezo-
genen Daten durch die Unterbringungseinrichtung 
nur

 1. den zuständigen Ausländerbehörden,

 2.  den zur Dienst- oder Fachaufsicht oder zu dienst-
lichen Weisungen befugten Stellen,

 3.  den für ausländerrechtliche oder für strafvoll-
zugs-, strafvollstreckungs- und strafrechtliche 
Entscheidungen zuständigen Gerichten sowie

 4.  den Polizei-, Strafvollstreckungs- und Strafver-
folgungsbehörden

   überlassen werden. Die Überlassung an andere 
öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die Ertei-
lung einer Auskunft einen unvertretbaren Auf-
wand erfordert oder nach Darlegung der die Ak-
teneinsicht begehrenden Stellen für die Erfüllung 
der Aufgabe nicht ausreicht.

  (2) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes übermittelt werden dür-
fen, weitere personenbezogene Daten der betroffenen 
Personen oder Dritter in Akten so verbunden, dass 
eine Trennung, Anonymisierung oder Pseudonymisie-
rung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand 
möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Da-
ten an öffentliche Stellen zulässig, soweit nicht 
schutzwürdige Belange der betroffenen Personen 
oder Dritter entgegen stehen. Eine Verarbeitung die-
ser Daten durch die empfangende Stelle ist unzuläs-
sig. Hierauf ist bei der Übermittlung der Akten hin-
zuweisen.

  (3) Die Datenverarbeitung soll so organisiert sein, 
dass bei der Verarbeitung, insbesondere bei der 
Übermittlung, der Kenntnisnahme im Rahmen der 
Aufgabenerfüllung und der Einsichtnahme, die Tren-
nung der Daten nach den jeweils verfolgten Zwecken 
und nach unterschiedlichen Betroffenen möglich ist.

 § 48
 Erkennungsdienstliche Maßnahmen, 
 Identitätsfeststellungsverfahren

  (1) Zur Sicherung des Vollzuges, zur Aufrechterhal-
tung der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung 
oder zur Identitätsfeststellung sind mit Kenntnis der 
Untergebrachten durch die Unterbringungseinrich-
tung zulässig:

 1. die Aufnahme von Lichtbildern,

 2.  die Feststellung äußerlicher körperlicher Merk-
male und

 3. Messungen,

   sofern diese Daten für die Aufgabenerfüllung 
nach §1 Absatz 2 erforderlich sind.

  (2) Die gewonnenen erkennungsdienstlichen Unter-
lagen oder Daten werden zu den Personalakten der 
Untergebrachten genommen oder in personenbezo-
genen Dateien gespeichert.

  (3) Die nach den Absätzen 1 und 2 gewonnenen er-
kennungsdienstlichen Unterlagen und Daten dürfen 
von der Unterbringungseinrichtung im Übrigen nur 
für die in § 1 Absatz 2 aufgeführten Aufgaben, insbe-
sondere zur Verhinderung oder Verfolgung von Straf-
taten, die im öffentlichen Interesse geboten ist oder 
für deren Verfolgung ein Strafantrag gestellt wurde, 
sowie zur Verhinderung oder Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder 
Ordnung der Unterbringungseinrichtung gefährdet 
wird, verarbeitet und übermittelt werden. Sie dürfen 
den Ausländerbehörden, den Strafverfolgungsbehör-
den sowie den für die Fahndung und Festnahme zu-
ständigen Polizeidienststellen übermittelt werden, 
soweit dies für Zwecke der Identitätsfeststellung, der 
Fahndung und Festnahme entwichener Unterge-
brachter oder für die Durchsetzung des Unterbrin-
gungszweckes erforderlich ist. Die Übermittlung der 
Unterlagen oder Daten an Polizeibehörden des Bun-
des oder der Länder ist auch zulässig, soweit dies zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für erhebliche 
Rechtsgüter innerhalb der Unterbringungseinrich-
tung erforderlich ist. Eine Übermittlung an öffentli-
che Stellen auf deren Ersuchen ist zulässig, soweit 
die Betroffenen verpfl ichtet wären, eine unmittelbare 
Erhebung der zu übermittelnden Daten durch die 
empfangende Stelle zu dulden oder an einer solchen 
Erhebung mitzuwirken. Die ersuchende Stelle hat in 
ihrem Ersuchen die Rechtsgrundlage der Mitwir-
kungs- oder Duldungspfl icht mitzuteilen; beruht die-
se Pfl icht auf einer Regelung gegenüber dem Betrof-
fenen im Einzelfall, weist die ersuchende Stelle zu-
gleich nach, dass eine entsprechende Regelung 
ergangen und vollziehbar ist.

 § 49
 Identifi kation einrichtungsfremder Personen

  Das Betreten der Unterbringungseinrichtung durch 
einrichtungsfremde Personen ist davon abhängig, 
dass diese zur Identitätsfeststellung ihren Namen, 
ihren Vornamen und ihre Anschrift der Unterbrin-
gungseinrichtung angeben und durch amtliche Aus-
weise nachweisen. Die erhobenen Daten werden 
nach Verlassen der Unterbringungseinrichtung ge-
löscht, sofern deren weitere Speicherung zur Abwehr 
einer Gefahr für die Sicherheit und Ordnung der 
Unterbringungseinrichtung oder der öffentlichen Si-
cherheit oder zu Zwecken der Strafverfolgung, deren 
Verfolgung im öffentlichen Interesse liegt oder zu de-
ren Verfolgung ein Strafantrag gestellt wurde, erfor-
derlich ist.

 § 50
 Einsatz von Videotechnik

  (1) Das Gelände der Unterbringungseinrichtung so-
wie das Innere der Einrichtungsgebäude dürfen aus 
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
mittels Videotechnik nach Maßgabe der Anforderun-
gen des Absatzes 3 beobachtet werden. Besucherräu-
me und die ständigen Arbeitsplätze der Beschäftig-
ten und der sonstigen in der Unterbringungseinrich-
tung tätigen Personen werden nicht elektronisch 
beobachtet.

  (2) Die Unterbringungseinrichtung, die optisch- 
elektronische Einrichtungen einsetzt, hat ein einheit-
liches Konzept zur optisch-elektronischen Beobach-
tung der baulichen Anlagen zu erstellen. Das Kon-
zept hat alle betriebsfähigen Einrichtungen sowie 
die von ihnen erfassten Bereiche in kartenmäßiger 
Darstellung und eine Begründung zu den einzelnen 
Beobachtungsmaßnahmen zu enthalten und ist lau-
fend fortzuschreiben.

  (3) Bei der Planung optisch-elektronischer Einrich-
tungen ist sicherzustellen, dass

 1.  die Beobachtung nur insoweit erfolgt, als dies für 
die Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ord-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 32 vom 28. Dezember 2018 779

nung erforderlich ist, insbesondere um das Betre-
ten bestimmter Zonen durch Unbefugte oder das 
Einbringen verbotener Gegenstände zu verhin-
dern und

 2.  den Untergebrachten in der Unterbringungsein-
richtung angemessene Bereiche verbleiben, in de-
nen sie nicht mittels optisch-elektronischer Ein-
richtungen beobachtet werden.

  (4) Bei bewachten Transporten von Untergebrachten 
ist der Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen 
zur Beobachtung einzelner Bereiche des Transport-
fahrzeuges zulässig, soweit dies aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung oder Sicherung des Vollzugs 
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass schutzwürdige Belange der betroffenen 
Personen überwiegen.

  (5) Die Beobachtung von Untergebrachten in Haft-
räumen mittels Videotechnik erfolgt nur bei Maßnah-
men nach §§  23 bis 25. Bildaufzeichnungen sind 
nicht zulässig.

 § 51
 Optisch-elektronische Einrichtungen im Umfeld 
 der Unterbringungseinrichtung

  (1) Die Überwachung öffentlich frei zugänglichen 
Raumes außerhalb der Grenzen der Unterbringungs-
einrichtung mittels optisch-elektronischer Einrich-
tungen ist nur in dem Umfang zulässig, wie dies auf-
grund der örtlichen Gegebenheiten zur Aufrechter-
haltung der Sicherheit oder Ordnung in der 
Unterbringungseinrichtung und der Sicherung des 
Vollzugs erforderlich ist, insbesondere um Fluchtver-
suche sowie Überwürfe oder Abwürfe von Gegen-
ständen auf das Gelände der Unterbringungseinrich-
tung zu verhindern und keine Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass schutzwürdige Interessen betroffener 
Personen überwiegen.

 (2) § 50 Absatz 2, 3 und 5 gelten entsprechend.

  § 52
 Elektronische Aktenführung

  Personalakten der Untergebrachten, Gesundheitsak-
ten oder sonstige Akten können auch elektronisch 
geführt werden.

 § 53
 Erkenntnisse aus Beaufsichtigungen

  Die bei der Beaufsichtigung der Besuche, der Sicht-
kontrolle des Schriftwechsels oder der Kontrolle des 
Inhalts von Paketen bekannt gewordenen personen-
bezogenen Daten dürfen durch die Unterbringungs-
einrichtung nur

 1. für die in § 42 Absatz 2 aufgeführten Zwecke oder

 2.  zur Abwehr einer Gefahr für die Sicherheit oder 
Ordnung der Unterbringungseinrichtung,

   oder der Abwehr einer Gefahr für die öffentlichen 
Sicherheit verarbeitet werden.

 § 54
 Schutz besonderer Kategorien 
 personenbezogener Daten

  (1) Personenbezogene Daten besonderer Kategorien 
im Sinne von Artikel 9 der Datenschutz-Grundver-
ordnung dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies 
für die Aufgabenerfüllung nach §  1 Absatz  2 erfor-
derlich und von erheblichem öffentlichem Interesse 
ist, insbesondere zur Feststellung der Haftfähigkeit 
und Reisefähigkeit oder soweit dies dem Schutz le-
benswichtiger Interessen der Untergebrachten dient 
und die betroffene Person zur Einwilligung nicht im-
stande ist oder wenn diese Daten für die Gesund-
heitsvorsorge erhoben werden oder Untergebrachte 
diese personenbezogenen Daten offensichtlich öf-
fentlich gemacht haben.

  (2) Daten, die das religiöse oder weltanschauliche 
Bekenntnis Untergebrachter betreffen, und perso-

nenbezogene Daten, die anlässlich medizinischer 
Untersuchungen erhoben worden sind, sowie andere 
nach Absatz 1 geschützte Daten dürfen in der Unter-
bringungseinrichtung unter den Voraussetzungen von 
Absatz 1 verarbeitet, aber nicht allgemein kenntlich 
gemacht werden. Andere personenbezogene Daten 
über Untergebrachte dürfen innerhalb der Unter-
bringungseinrichtung verarbeitet und allgemein 
kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein geord-
netes Zusammenleben in der Unterbringungseinrich-
tung erforderlich ist, § 42 Absatz 2 und § 54 bleiben 
unberührt.

  (3) Personenbezogene Daten, die den in §  203 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Strafgesetzbuches 
genannten Personen von Untergebrachten als Ge-
heimnis anvertraut oder über Untergebrachte sonst 
bekannt geworden sind, unterliegen auch gegenüber 
der Unterbringungseinrichtung der Schweigepfl icht. 
Die in §  203 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 und 2 des 
Strafgesetzbuches genannten Personen haben sich 
gegenüber der Leitung der Einrichtung zu offenba-
ren, soweit dies auch unter Berücksichtigung der In-
teressen der Untergebrachten an der Geheimhaltung 
der personenbezogenen Daten zur Verhinderung von 
Selbstverletzungen, zur Abwehr von erheblichen Ge-
fahren für Leib oder Leben anderer Untergebrachter 
oder Dritter oder zur Abwehr der Gefahr erheblicher 
Straftaten im Einzelfall erforderlich ist. Die Ärztin 
oder der Arzt des medizinischen Dienstes ist zur Of-
fenbarung ihr oder ihm im Rahmen der allgemeinen 
Gesundheitsfürsorge bekannt gewordener Geheim-
nisse befugt, soweit dies für die Aufgabenerfüllung 
der Unterbringungseinrichtung unerlässlich oder zur 
Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Le-
ben Untergebrachter oder Dritter erforderlich ist. 
Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben unberührt. 
Untergebrachte sind vor der Erhebung über die nach 
den Sätzen 2 und 3 bestehenden Offenbarungsbefug-
nisse zu unterrichten.

  (4) Die nach Absatz 3 offenbarten Daten dürfen nur 
für den Zweck, für den sie offenbart wurden oder für 
den eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und 
nur unter denselben Voraussetzungen verarbeitet 
werden, unter denen eine in §  203 Absatz  1 Num-
mer 1 und 2 des Strafgesetzbuches genannte Person 
selbst hierzu befugt wäre. Die Leitung der Unter-
bringungseinrichtung kann unter diesen Vorausset-
zungen die unmittelbare Offenbarung gegenüber be-
stimmten Bediensteten allgemein zulassen.

  (5) Sofern Ärztinnen oder Ärzte oder Psychologin-
nen oder Psychologen außerhalb des Vollzuges mit 
der Untersuchung oder Behandlung Untergebrachter 
beauftragt werden, gilt Absatz  3 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass die beauftragte Person auch zur 
Unterrichtung des ärztlichen Dienstes der Unter-
bringungseinrichtung oder der in der Unterbrin-
gungseinrichtung mit der psychologischen Behand-
lung der betroffenen Untergebrachten betrauten Per-
son befugt ist.

  (6) Behandeln die in §  203 Absatz  1 Satz  1 Num-
mer 1 und 2 des Strafgesetzbuches genannten Perso-
nen gleichzeitig oder nacheinander dieselben Unter-
gebrachten, so unterliegen sie im Verhältnis zueinan-
der nicht der Schweigepfl icht und sind zur 
umfassenden gegenseitigen Information und Aus-
kunft verpfl ichtet, soweit dies zum Zwecke einer 
zielgerichteten gemeinsamen Behandlung erforder-
lich ist und

 1.  eine wirksame Einwilligung der Untergebrachten 
vorliegt oder

 2.  sie in Bezug auf die betreffenden Untergebrach-
ten nicht mit anderen Aufgaben im Vollzug be-
traut sind.

 § 55
 Benachrichtigung und Auskunft der 
 betroffenen Personen

  (1) Über eine ohne Einwilligung vorgenommene Er-
hebung personenbezogener Daten oder über die 
Übermittlung von Daten zu Zwecken, zu denen sie 
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nicht erhoben wurden, werden Untergebrachte und 
andere betroffene Personen durch die Unterbrin-
gungseinrichtung informiert. Artikel 14 der Daten-
schutz-Grundverordnung fi ndet Anwendung.

  (2) Die Unterbringungseinrichtung erteilt betroffe-
nen Personen auf Antrag Auskunft nach Maßgabe 
von § 15 der Datenschutz-Grundverordnung.

  (3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 und bei einer 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
kann  die Unterbringungseinrichtung die Benach-
richtigung oder die Auskunft gemäß den §§ 11 bis 13 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein Westfalen be-
schränken.  Über die Zwecke der §§  11 bis 13 des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen hinausge-
hend, ist eine Beschränkung auch zulässig, sofern ei-
ne Information oder Auskunft die Erfüllung der Auf-
gaben nach § 1 Absatz 2 gefährden würden.

  (4) Bei der Entscheidung über die Notwendigkeit ei-
ner Beschränkung sind die öffentlichen Interessen an 
der Geheimhaltung mit dem Informationsinteresse 
der betroffenen Person abzuwägen und der Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Vor einer voll-
ständigen Beschränkung sind die Möglichkeiten ei-
ner teilweisen Beschränkung der Information oder 
Auskunft zu prüfen. Im öffentlichen Interesse geheim 
zu halten sind insbesondere Daten, die Rückschlüsse 
auf nach gesetzlichen Vorschriften geheim zu halten-
de Urheber von Informationen oder Rückschlüsse 
auf die nach gesetzlichen Vorschriften geheim zu hal-
tende Art und Weise der Ermittlung oder die nach 
gesetzlichen Vorschriften geheim zu haltende Verar-
beitung oder Übermittlung von Informationen zulas-
sen. Bei der Ablehnung einer Auskunftserteilung fi n-
det §  12 Absatz  4 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen Anwendung. Die betroffene Person 
ist über die Beschränkung zu unterrichten, sofern 
dies nicht dem Zweck der Beschränkung abträglich 
ist.

 § 56
 Löschungsfrist

  Personenbezogene Daten sind drei Jahre nach der 
vollzogenen Abschiebung, Zurückweisung, Zurück-
schiebung oder vollzogenen Überstellung oder der 
Entlassung aus der Haft zu löschen. Diese Frist gilt 
auch für die in Verzeichnissen und Protokollen ent-
haltenen Daten.

 § 57
 Ausführungsbestimmungen

  Das für Ausländer- und Asylangelegenheiten zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, zur Erreichung 
der Ziele dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung 
ergänzende Bestimmungen über die für den Abschie-
bungshaftvollzug zuständigen Behörden, über die 
Aufnahme, die Feststellung einer besonderen Schutz-
bedürftigkeit, Unterbringung, Bewegungsfreiheit, 
Arbeitsmöglichkeiten, die Betreuung und Beratung 
von Untergebrachten, über in den Einrichtungen 
vorzuhaltende Freizeit- und Sportmöglichkeiten, 
über Verhaltensregeln und über die Art und Weise 
der Dokumentation und Akteneinsicht zu treffen.

 § 58
 Einschränkung von Grundrechten

  Durch dieses Gesetz werden das Grundrecht auf in-
formationelle Selbstbestimmung und das Grund-
recht auf den Schutz personenbezogener Daten nach 
Artikel 2 Absatz  1 in Verbindung mit Artikel 1 Ab-
satz  1 des Grundgesetzes und die Grundrechte aus 
Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 und 2 (körperliche Unver-
sehrtheit und Freiheit der Person), Artikel 5 Absatz 1 
Satz 1 (Informationsfreiheit) und Artikel 10 Absatz 1 
(Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis) des Grund-
gesetzes in Verbindung mit Artikel 4 Absatz  1 der 
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen einge-
schränkt.“

38.  Der bisherige § 36 wird § 59 und in Satz 2 wird die 
Angabe „2020“ durch die Angabe „2022“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Für den Minister der Justiz

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2018 S. 770

46

Ausführungsgesetz zu § 47 Absatz 1b 
des Asylgesetzes (AG AsylG)

Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Ausführungsgesetz zu § 47 Absatz 1b des Asylgesetzes
(AG AsylG)

§ 1

Ausländer im Sinne von § 47 Absatz 1 des Asylgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 
2008 (BGBl.  I S.  1798), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl.  I S.  2780) geändert 
worden ist, sind verpfl ichtet, bis zur Entscheidung des 
Bundesamtes über den Asylantrag und im Falle der Ab-
lehnung des Asylantrags als offensichtlich unbegründet 
oder als unzulässig bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug 
der Abschiebungsandrohung oder -anordnung in der für 
ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung, 
längstens jedoch für 24 Monate, zu wohnen. Davon aus-
genommen sind Personensorge- und Erziehungsberech-
tigte mit minderjährigen Kindern und Jugendlichen, 
deren Antrag nach sechs Monaten noch nicht beschieden 
wurde.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft 
und am 1. September 2024 außer Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration

Dr. Joachim  S t a m p
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Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Justiz

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 780

600

Siebte Verordnung
zur Änderung der Finanzamtszuständigkeits-

verordnung
Vom 17. Dezember 2018

Auf Grund des § 17 Absatz 1 und 2 Satz 3 und 4 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 2006 (BGBl.  I S.  846, 1202), von 
denen Absatz 2 Satz 3 zuletzt durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 2. November 2015 (BGBl. I S. 1834) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 1 der Delegationsverord-
nung FM vom 6. März 2018 (GV. NRW. S. 167), verordnet 
das Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Finanzamtszuständigkeitsverordnung vom 17. Juni 
2013 (GV. NRW. S.  350), die zuletzt durch Verordnung 
vom 26. September 2016 (GV. NRW. S.  855), geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

  In §  2 Absatz  1 Nummer  19 werden die Wörter „Fi-
nanzamts Moers mit Sitz in Moers“ durch die Wörter 
„Finanzamts Kamp-Lintfort mit Sitz in Kamp-Lint-
fort“ ersetzt.

2.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer  3 wird das Wort „jeweils“ durch die 
Wörter „bis zum 31. Dezember 2017“ ersetzt.

 b)   In Nummer  4 wird nach dem Wort „Fassung“ ein 
Komma eingefügt.

 c)   Nach Nummer  4 wird folgende Nummer  5 einge-
fügt:

   „5. Investmentfonds im Sinne des § 1 Absatz 1 des 
Investmentsteuergesetzes vom 19. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1730) in der jeweils geltenden Fassung“.

 d)   In dem Satzteil nach Nummer 5 werden nach der 
Angabe „(BGBl. I S. 2467)“ die Wörter „in der je-
weils geltenden Fassung“ eingefügt.

 e)   In Buchstabe b werden jeweils nach dem Wort 
„Köln“ die Wörter „und Münster“ eingefügt.

3.  Nach § 28 werden die folgenden §§ 29-31 eingefügt:

„§ 29
 Zentrale Ermittlungseinheit zur Bekämpfung 
 der Terrorismusfi nanzierung und der 
 Organisierten Kriminalität

 Zuständig für

 1.   die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft 
und dem Landeskriminalamt unter Wahrung des 
Steuergeheimnisses nach §  30 der Abgabenord-
nung und der Beachtung der allgemeinen Daten-
schutzbestimmungen durch die Unterstützung des 
Landeskriminalamtes bei Ermittlungen mit steu-
erlicher oder steuerstrafrechtlicher Relevanz sowie 
durch die Vornahme gemeinsamer Ermittlungen in 
deliktsübergreifenden Fallgestaltungen, insbeson-
dere

  a)   im Bereich der organisierten Kriminalität, Wirt-
schaftskriminalität und Korruption,

  b)   im Bereich der Geldwäsche und der Vermögens-
abschöpfung,

  c)   im Bereich staatsschutzrelevanter Delikte und 
der Aufklärung von Finanzierungsquellen des 
internationalen Terrorismus,

  d)   im Bereich der Internetkriminalität („Cyber-
crime“) und

 2.   die anlassbezogene landesinterne Kommunikation 
und Kooperation mit den übrigen Finanzämtern 
für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung und 
den Finanzämtern für Groß- und Konzernbetriebs-
prüfung des Landes in den unter Nummer  1 ge-
nannten Bereichen unter Wahrung des Steuerge-
heimnisses nach § 30 der Abgabenordnung und der 
Beachtung der allgemeinen Datenschutzbestim-
mungen,

   ist das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steu-
erfahndung in Düsseldorf für die Bezirke aller Fi-
nanzämter des Landes Nordrhein-Westfalen.“

 „§ 30

 Analyseeinheit Risikoorientierte Ermittlungen 
 im Bereich der Steueraufsicht

 Zuständig für:

 1.   Selbstaufgriff eines Fallkomplexes nach § 208 Ab-
satz 1 Nummer 3 der Abgabenordnung,

 2.   Ermittlung von Sachverhalten, die aufgrund Be-
werbung oder Geschäftsgebaren oder aufgrund 
tatsächlicher Handhabung geneigt sind, in einer 
Mehrzahl oder gar Vielzahl von Fällen Steuerver-
kürzungen herbeizuführen,

 3.   Prüfung des voraussichtlichen Steuerausfallrisikos 
und etwaiger zusätzlicher in Betracht kommender 
Beträge nach den §§ 30, 17 Absatz 4 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl.  I 
S.  602), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 27. August 2017 (BGBl.  I S.  3295) geändert 
worden ist (Werthaltigkeitsanalyse) in landeswei-
ten Fallkomplexen,

 4.   Prüfung des voraussichtlichen Steuerausfallrisikos 
und etwaiger zusätzlicher in Betracht kommender 
Beträge nach den §§ 30, 17 Absatz 4 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten bei dezentraler Straf-
verfolgung (Werthaltigkeitsanalyse) in bundeswei-
ten Fallkomplexen,

 5.   Eingang von Daten und Informationen aus ande-
ren Bundesländern oder vom Bundeszentralamt 
für Steuern, soweit der Fallkomplex nicht einem 
anderen Finanzamt für Steuerstrafsachen und 
Steuerfahndung zugewiesen wurde und

 6.   Abgleich, ob bei anderen Steuerfahndungsstellen 
im Bundesgebiet vergleichbare Ermittlungen be-
reits aufgenommen wurden und Klärung der wei-
teren Aufgabenerledigung,

   ist das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steu-
erfahndung in Hagen für die Bezirke aller Finanz-
ämter des Landes Nordrhein-Westfalen.“
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 „§ 31
 Zuständigkeit für länderübergreifenden Abruf 
 und Verwendung von Daten zur Verhütung, 
 Ermittlung und Verfolgung von Steuerverkürzungen

  Zuständig für Maßnahmen nach § 88b Absatz 1 und 2 
der Abgabenordnung ist die Analyseeinheit für Risi-
koorientierte Ermittlungen im Bereich der Steuerauf-
sicht bei dem Finanzamt für Steuerstrafsachen und 
Steuerfahndung in Hagen (ARES NRW), die Zentrale 
Ermittlungsstelle zur Umsatzsteuerbetrugsbekämp-
fung bei dem Finanzamt für Steuerstrafsachen und 
Steuerfahndung in Bonn (ZEUS NRW) und die Zent-
rale Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Terroris-
musfi nanzierung und der Organisierten Kriminalität 
bei dem Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuer-
fahndung in Düsseldorf (Task Force).“

4.  Der bisherige § 29 wird § 32.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2018

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2018 S. 781
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Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die 

Einrichtung des Rechenzentrums
der Finanzverwaltung als Landesfi nanzbehörde

und die Bestimmung seiner Aufgaben im 
Besteuerungsverfahren
Vom 17. Dezember 2018

Aufgrund des § 2 Absatz 2 Satz 1 und 2 und des § 17 Ab-
satz 3 Satz 1 und 3 des Finanzverwaltungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I 
S. 846, 1202) in Verbindung mit § 1 Nummer 1 der Dele-
gationsverordnung FM vom 6. März 2018 (GV. NRW. 
S. 167) verordnet das Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

§ 2 Satz 1 der Verordnung über die Einrichtung des Re-
chenzentrums der Finanzverwaltung als Landesfi nanz-
behörde und die Bestimmung seiner Aufgaben im Be-
steuerungsverfahren vom 9. Dezember 1986 (GV. NRW. 
1987  S.  5), die zuletzt durch Artikel 11 der Verordnung 
vom 2. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 870) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.   In Nummer 2 werden nach dem Wort „gesondert“ die 
Wörter „sowie gesondert und einheitlich“ eingefügt.

2.   In Nummer  3 wird das Wort „Steuererklärungsvor-
drucken“ durch das Wort „Vorabanforderungs-“ er-
setzt.

3.  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

  „4. die Aufzeichnung und Verarbeitung von Buchungs-
anweisungen in Erhebungskonten,“

4.   Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt: 
„5. die Verarbeitung ein- und ausgehender Zahlun-
gen,“

5.   Die bisherige Nummer  5 wird die Nummer  6 und 
nach dem Wort „Mahnungen“ wird das Wort „Voll-
streckungsankündigungen“ eingefügt.

6.   Die Nummer 6 wird Nummer 7 und die Wörter „Steu-
eranmeldungen und Steuererklärungen“ werden 
durch das Wort „Daten“ ersetzt.

7.  Die Nummern 7 und 8 werden aufgehoben.

8.  Nummer 9 wird Nummer 8 und wie folgt gefasst:

  „8. die Übermittlung und das Bereitstellen zum Abruf 
durch Daten.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Dezember 2018

Der Minister der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2018 S. 782
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Gesetz
zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen an die
Gemeinden und Gemeindeverbände im 

Haushaltsjahr 2019
(Gemeindefi nanzierungsgesetz 2019 – 

GFG 2019)
Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2019

(Gemeindefi nanzierungsgesetz 2019 – GFG 2019)

Inhaltsübersicht

Teil 1
Grundlagen

§ 1  Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände

Teil 2
Steuerverbund

§ 2 Ermittlung der Finanzausgleichsmasse 

§ 3 Vorwegabzug, Voraberhöhung

§ 4 Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

§ 5 Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

§ 6 Aufteilung der Schlüsselmasse 

§ 7  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
 Gemeinden

§ 8  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die 
Gemeinden

§ 9  Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die 
 Gemeinden

§ 10  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Kreise 

§ 11  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise 
und die Städteregion Aachen

§ 12  Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise 
und die Städteregion Aachen

§ 13  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Landschaftsverbände

§ 14  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Land-
schaftsverbände
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§ 15  Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Land-
schaftsverbände

§ 16  Investitionspauschalen, Tilgung Sondervermögen, 
Aufwands-/Unterhaltungspauschale

§ 17 Schulpauschale/Bildungspauschale

§ 18 Sportpauschale

§ 19  Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände zur Überwindung außergewöhnlicher oder 
unvorhersehbarer Belastungssituationen

Teil 3
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 20  Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste durch die Neuregelung des Familienlei-
stungsausgleichs

§ 21  Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste in Zusammenhang mit dem Steuerverein-
fachungsgesetz 2011

§ 22  Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans 
des Landes

Teil 4
Umlagegrundlagen, Umlagen

§ 23 Umlagegrundlagen für Schlüsselzuweisungen

§ 24 Kreisumlage

§ 25 Landschaftsumlage

§ 26 Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Teil 5
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 27  Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 
von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund

§ 28  Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung 
und Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuer-
verbund

§ 29  Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem Steu-
erverbund

§ 30 Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

§ 31  Abschlagszahlungen für Verluste durch die Neure-
gelung des Familienleistungsausgleichs und in Zu-
sammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 
2011

§ 32  Förderungsgrundsätze für zweckgebundene Zuwei-
sungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Lan-
des

§ 33 Kürzungsermächtigung

Teil 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlagen

Anlage 1   Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2019

Anlage 2 Hauptansatzstaffel

Anlage 3  Bevölkerung in den Gemeinden des Landes 
Nordrhein-Westfalen zu den Stichtagen 
31. Dezember 2015, 30. Juni 2016 und 
31. Dezember 2017

Teil 1
Grundlagen

§ 1
Zuweisungen des Landes an die Gemeinden 

und Gemeindeverbände

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen die 
Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufga-
ben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs 
zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und 
zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben.

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuer-
verbund) gemäß §§ 2 bis 19.

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten fer-
ner Zuweisungen nach näherer Bestimmung dieses Ge-
setzes (§§  20, 21) sowie nach Maßgabe des Haushalts-
plans des Landes (§ 22).

(5) Soweit den Gemeinden und Gemeindeverbänden Zu-
wendungen auf Grund besonderer Gesetze gewährt wer-
den, bleiben diese unberührt.

(6) Gemeindeverbände im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Kreise, die Landschaftsverbände und die Städteregion 
Aachen gemäß § 1 Absatz 1 des Städteregion Aachen Ge-
setzes vom 26. Februar 2008 (GV. NRW. S. 162), das durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. 
S.  698) geändert worden ist. Soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes geregelt ist, gelten für die Städteregion 
Aachen die Regelungen für Kreise und für die regionsan-
gehörigen Gemeinden gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 und § 5 
des Städteregion Aachen Gesetzes die Regelungen für 
kreisangehörige Gemeinden.

Teil 2
Steuerverbund

§ 2
Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

(1) Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindever-
bänden 23 Prozent (Verbundsatz) seines Anteils an der 
Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Um-
satzsteuer (Gemeinschaftsteuern) zur Verfügung. Ferner 
beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindever-
bände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner 
Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Der Verbundsatz 
enthält 1,17 Prozentpunkte zur vorläufi gen pauschalen 
Abgeltung von Ausgleichsansprüchen aus der Beteili-
gung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den fi -
nanziellen Belastungen des Landes aus der Deutschen 
Einheit im Haushaltsjahr 2019.

(2) Der Berechnung nach Absatz 1 liegt das Ist-Aufkom-
men der jeweiligen Steuer im Zeitraum vom 1. Oktober 
2017 bis zum 30. September 2018 (Verbundzeitraum) zu-
grunde. Dabei wird das insgesamt im Verbundzeitraum 
ermittelte Ist-Aufkommen

1.   erhöht oder vermindert um die Einnahmen oder Aus-
gaben des Landes im Länderfi nanzausgleich nach den 
Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Finanzaus-
gleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl.  I 
S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 14. August 2017 (BGBl.  I S.  3122) geändert 
worden ist, und aus den allgemeinen Bundesergän-
zungszuweisungen nach § 11 Absatz 2 des Finanzaus-
gleichsgesetzes,

2.   vermindert um den für Kompensationsleistungen an 
die Gemeinden für Verluste aus der Neuregelung des 
Familienleistungsausgleichs gemäß § 1 Sätze 5 bis 15, 
18 und 19 des Finanzausgleichsgesetzes ausgezahlten 
Betrag,

3.   erhöht um den als interkommunalen Entlastungsaus-
gleich zugunsten der Kommunen der neuen Länder 
enthaltenen Anteil des Landes am Minderaufkommen 
der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 5 des Finanzausgleichsge-
setzes in Verbindung mit Artikel 30 Nummer  1 des 
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl.  I 
S. 2954) in Verbindung mit Artikel 32 des Jahressteu-
ergesetzes 2009 vom 19. Dezember 2008 (BGBl.  I 
S.  2794), in Verbindung mit Artikel 24 des Beitrei-
bungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 7. Dezember 
2011 (BGBl.  I S.  2592), in Verbindung mit Artikel 1 
des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsge-
setzes und der Bundeshaushaltsordnung vom 15. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2395) und in Verbindung mit Artikel 
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1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den 
Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung 
von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 2755)),

4.   vermindert um den als Kompensationsleistung für 
Einnahmeausfälle des Landes aus der Spielbankab-
gabe erhaltenen Anteil des Landes am Mehraufkom-
men der Umsatzsteuer (§  1 Satz  5 des Finanzaus-
gleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 3 Nummer 3 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 vom 29. Juni 2006 
(BGBl. I S. 1402)),

5.   vermindert um den als Beteiligung des Bundes zur 
Aufgabenerfüllung im Bereich der Förderung von 
Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und 
in der Kindertagespfl ege erhaltenen Anteil des Landes 
am Mehraufkommen der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 5 des 
Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 2 
des Kinderförderungsgesetzes vom 10. Dezember 2008 
(BGBl.  I S. 2403) und in Verbindung mit dem Gesetz 
über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tages-
betreuung für Kinder vom 10. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2403, 2407), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1893) geändert 
worden ist) und in Verbindung mit Artikel 3 des Ge-
setzes zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter 
drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kinderta-
gespfl ege vom 15. Februar 2013 (BGBl.  I S.  250) und 
in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren 
Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und 
zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kin-
dertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lasten-
ausgleichsgesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl.  I 
S. 2411),

6.   vermindert um den für Kompensationsleistungen an 
die Gemeinden für Verluste durch das Steuervereinfa-
chungsgesetz 2011 vom 1. November 2011 (BGBl.  I 
S. 2131) ausgezahlten Betrag (§ 1 Satz 5 des Finanz-
ausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 13 des 
Steuervereinfachungsgesetzes 2011),

7.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer für Asylbewerber und 
Flüchtlinge nach Artikel 8 des Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I 
S.  1722) sowie um den Anteil des Landes am Mehr-
aufkommen der Umsatzsteuer für Flüchtlinge und 
Asylbewerber nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteili-
gung des Bundes an den Kosten der Integration und 
zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 
und

8.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund zur Entlas-
tung der Kommunen über den Länderanteil an der 
Umsatzsteuer nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteili-
gung des Bundes an den Kosten der Integration und 
zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 
gezahlt wird.

(3) Die Ermittlung der Finanzausgleichsmasse nach den 
Absätzen 1 und 2 sowie § 3 ergibt sich aus Anlage 1 zu 
diesem Gesetz.

§ 3

Vorwegabzug, Voraberhöhung

(1) Von der nach §  2 ermittelten Finanzausgleichsmasse 
werden

1.  für die im Haushaltsjahr 2019 vom Land für die Ge-
meinden und Gemeindeverbände auf Grund gesetzli-
cher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen zu 
entrichtenden Tantiemen Mittel in Höhe von 5 284 
000 Euro und

2.  für die kommunale Beteiligung an der Finanzierung 
der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 des Stär-
kungspaktgesetzes vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. 
S. 662), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 68) geändert worden ist, 
Mittel in Höhe von 124 000 000 Euro abgezogen.

(2) Der nach § 2 ermittelten Finanzausgleichsmasse wer-
den

1.  216 800 000 Euro hinzugerechnet, die dem im Mehr-
aufkommen des Landes an der Umsatzsteuer im Jahr 
2019 enthaltenen Betrag entsprechen, der vom Bund 
nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bun-
des an den Kosten der Integration und zur weiteren 
Entlastung von Ländern und Kommunen über den 
Länderanteil an der Umsatzsteuer gewährt wird und

2.  37 000 000 Euro hinzugerechnet, die durch die Inan-
spruchnahme von Ausgaberesten aus Vorjahren fi nan-
ziert werden.

§ 4
Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

Die sich aus den Berechnungen nach den §§ 2 und 3 er-
gebende verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf 
Schlüsselzuweisungen, Investitions- sowie Aufwands-/
Unterhaltungspauschalen, fachbezogene Sonderpau-
schalen und Bedarfszuweisungen aufgeteilt.

§ 5
Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

(1) Die Gemeinden und die Gemeindeverbände erhalten 
Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die einzelne 
Gebietskörperschaft nach ihrem Finanzbedarf und nach 
ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemisst. Neben der Ein-
wohnerzahl werden für die Bedarfsermittlung

1.  die Trägerschaft von Schulen,

2.  die Soziallasten,

3.  die Zentralitätsfunktion und

4.  das Verhältnis von Fläche und Einwohnerzahl

berücksichtigt.

(2) Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstel-
lung einer Ausgangsmesszahl (§§ 8, 11 und 14) und einer 
Steuerkraftmesszahl (§  9) oder Umlagekraftmesszahl 
(§§ 12 und 15) berechnet.

§ 6
Aufteilung der Schlüsselmasse

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag 
von 10 415 435 600 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser 
Betrag wird aufgeteilt auf die Schlüsselmasse für

1.  Gemeinden mit  8 175 539 300 Euro,

2.  Kreise mit  1 218 473 500 Euro,

3.  Landschaftsverbände mit 1 021 422 800 Euro.

 § 7
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Gemeinden

(1) Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 Pro-
zent des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgebli-
chen Ausgangsmesszahl (§  8) und der maßgeblichen 
Steuerkraftmesszahl (§ 9).

(2) Erreicht oder überschreitet die Steuerkraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine 
Schlüsselzuweisung.

§ 8
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde wird ermit-
telt, indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen 
Grundbetrag gemäß §  28 Absatz  1 Satz  2 vervielfältigt 
wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz unter 
Berücksichtigung von Einwohnerveränderungen, dem 
Schüleransatz, dem Soziallastenansatz, dem Zentrali-
tätsansatz und dem Flächenansatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz wird den Gemeinden nach dem re-
levanten Einwohnerwert gewährt. Zur Ermittlung und 
Festsetzung des relevanten Einwohnerwertes wird die 
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Zahl der Einwohner nach § 27 Absatz 3 Satz 1 mit der 
durchschnittlichen Zahl der Einwohner nach §  27 Ab-
satz 3 Satz 2 verglichen. Der höhere Wert wird angesetzt. 
Für die Berücksichtigung im Hauptansatz wird dieser 
Wert nach der Gemeindegröße gewichtet (Hauptansatz-
staffel – Anlage 2).

Liegt der Einwohnerwert einer Gemeinde zwischen zwei 
Stufen der Staffelklasse, so wird der Prozentsatz mit den 
dazwischen liegenden Werten angesetzt. Der Prozentsatz 
wird auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma aufge-
rundet.

(4) Der Schüleransatz wird den Gemeinden für jeden er-
fassten Schüler nach § 27 Absatz 5 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Für die Berücksichtigung im 
Schüleransatz wird die Zahl der Schüler gewichtet nach 
Schülern, die

1.  im Ganztagsbetrieb beschult werden,  mit 2,67 

2.  im Halbtagsbetrieb beschult werden,  mit 1,00.

Soweit Zweckverbände Schulträger sind, werden die 
Schüler den dem Zweckverband angehörenden Gemein-
den entsprechend dem Anteil an der Umlage zugerech-
net. Erfolgt die Übertragung der Schulträgerschaft 
durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung, werden die 
Schüler den beteiligten Kommunen entsprechend dem in 
dieser Vereinbarung geregelten Finanzierungsanteil zu-
gerechnet.

Der Schüleransatz wird den Städten Düren und Güters-
loh zur Hälfte auch für Schüler gewährt, die die Stifti-
schen Gymnasien in diesen Gemeinden besuchen.

(5) Der Soziallastenansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten Bedarfsgemeinschaften im Sinne von §  7 Ab-
satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), 
das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 17. Juli 
2017 (BGBl.  I S.  2541) geändert worden ist, nach §  27 
Absatz  6 gewährt. Für die Berücksichtigung im Sozial-
lastenansatz wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften 
mit 16,80 multipliziert.

(6) Der Zentralitätsansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten nach 
§ 27 Absatz 7 gewährt. Für die Berücksichtigung im Zen-
tralitätsansatz wird die Zahl der sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigten mit 0,61 multipliziert.

(7) Der Flächenansatz wird den Gemeinden gewährt, die 
eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro 
Einwohner aufweisen. Dieser Flächenanteil einer Ge-
meinde wird mit 0,19 multipliziert. Landesdurchschnitt 
ist das arithmetische Mittel aus der Gesamtheit der ge-
meindlichen Fläche-Einwohner-Relationen. Bei der Er-
mittlung des Flächenansatzes werden die Fläche einer 
Gemeinde nach § 27 Absatz 9 und die Einwohner einer 
Gemeinde nach § 27 Absatz 3 Satz 1 berücksichtigt.

§ 9
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe 
der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen der 
Gewerbesteuer, der Grundsteuern, des Gemeindeanteils 
an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an 
der Umsatzsteuer und des jeweiligen Abrechnungsbetra-
ges für das Jahr 2016 nach § 7 des Einheitslastenabrech-
nungsgesetzes NRW vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. 
S.  127), das durch Artikel 18 des Gesetzes vom 
23. Januar 2018 (GV. NRW. S.  90) geändert worden ist, 
abzüglich der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage 
in der Referenzperiode nach § 27 Absatz 8.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden zugrunde gelegt

1.   bei der Gewerbesteuer das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
418,

2.   bei der Grundsteuer A das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
223,

3.   bei der Grundsteuer B das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
443,

4.   bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das 
Ist-Aufkommen in der Referenzperiode

 a)   zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs, unter Berücksichtigung der in 
diesem Zeitraum angefallenen Abrechnungsbe-
träge,

 b)   zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste im Zusammenhang mit dem Steuerverein-
fachungsgesetz 2011,

5.   bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das 
Ist-Aufkommen in der Referenzperiode und

6.   bei der Gewerbesteuerumlage das Ist-Aufkommen der 
Gewerbesteuer im ersten Halbjahr der Referenzperi-
ode, geteilt durch den im ersten Halbjahr der Refe-
renzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multi-
pliziert mit den im ersten Halbjahr der Referenzperi-
ode festgesetzten Vervielfältigern für die Gewerbe-
steuerumlage zuzüglich des Ist-Aufkommens im 
zweiten Halbjahr der Referenzperiode, geteilt durch 
den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode tat-
sächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit den 
im zweiten Halbjahr der Referenzperiode festgesetz-
ten Vervielfältigern für die Gewerbesteuerumlage.

§ 10
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Kreise

(1) Jeder Kreis erhält als Schlüsselzuweisung den Unter-
schiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangs-
messzahl (§ 11) und der maßgeblichen Umlagekraftmess-
zahl (§ 12).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Kreis keine Schlüs-
selzuweisung.

§ 11
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise 

und die Städteregion Aachen

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Kreises wird ermittelt, 
indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen Grund-
betrag gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz und 
dem Schüleransatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz der Kreise entspricht der Zahl der 
Einwohner im Kreis nach §  27 Absatz  3 Satz  1. Der 
Hauptansatz der Städteregion Aachen entspricht der 
Zahl der Einwohner in der Städteregion Aachen ohne die 
Zahl der Einwohner der Stadt Aachen jeweils nach § 27 
Absatz 3 Satz 1.

(4) Der Schüleransatz wird den Kreisen für jeden gemel-
deten Schüler nach § 27 Absatz 5 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Die Regelung in § 8 Absatz 4 gilt 
entsprechend. Bevor der so ermittelte Wert in den Ge-
samtansatz einfl ießt, wird dieser Wert mit dem Kreisfak-
tor vervielfältigt. Das für Kommunales zuständige Mi-
nisterium setzt den Kreisfaktor fest.
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§ 12
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise 

und die Städteregion Aachen

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der 
mit einem einheitlichen Umlagesatz von 39,50 Prozent 
vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 1 
und 2 und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das 
Jahr 2016 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgeset-
zes NRW.

§ 13
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 

Landschaftsverbände

(1) Jeder Landschaftsverband erhält als Schlüsselzuwei-
sung den Unterschiedsbetrag zwischen der maßgeb-
lichen Ausgangsmesszahl (§  14) und der maßgeblichen 
Umlagekraftmesszahl (§ 15).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Landschaftsverband 
keine Schlüsselzuweisung.

§ 14
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die 

Landschaftsverbände

Die Ausgangsmesszahl eines Landschaftsverbandes wird 
ermittelt, indem die maßgebliche Einwohnerzahl nach 
§ 27 Absatz 3 Satz 1 mit dem einheitlichen Grundbetrag 
gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

§ 15
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für 

die Landschaftsverbände

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der 
mit einem einheitlichen Umlagesatz von 15,40 Prozent 
vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 
und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das Jahr 
2016 nach §  7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 
NRW.

§ 16
Investitionspauschalen, Tilgung Sondervermögen,

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

(1) Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen 
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, zum Abbau 
eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für wei-
tere Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinden stehen 
Mittel in Höhe von 1 209 956 200 Euro bereit.

(2) Nach Abzug eines Betrages für die Aufwands-/Un-
terhaltungspauschale nach Absatz 6 in Höhe von 120 000 
000 Euro sowie eines Betrages in Höhe von 32 432 000 
Euro als kommunale Beteiligung an den Zins- und Til-
gungsleistungen des Sondervermögens „Zukunftsinvesti-
tions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen“ gemäß 
§ 6 des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetzes 
vom 2. April 2009 (GV. NRW. S. 187) verbleibt für Inves-
titionspauschalen nach den Absätzen 3 bis 5 ein verteil-
barer Betrag in Höhe von 1 057 524 200 Euro. Die Zu-
weisungen aus diesen Investitionspauschalen und den in 
§§  17 und 18 geregelten Sonderpauschalen sind gegen-
seitig deckungsfähig.

(3) Von dem Betrag nach Absatz  2 Satz  1 werden den 
Gemeinden 891 851 100 Euro für investive Maßnahmen 
im Rahmen einer allgemeinen Investitionspauschale zur 
Verfügung gestellt. Davon werden sieben Zehntel nach 
der maßgeblichen Einwohnerzahl nach §  27 Absatz  3 
Satz 1 und drei Zehntel nach der maßgeblichen Gebiets-
fl äche verteilt.

(4) Von dem Betrag nach Absatz 2 Satz 1 werden 90 121 
600 Euro für eine Investitionspauschale zur Verfügung 
gestellt, die in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Altenhilfe und -pfl ege einzusetzen ist. Dieser 
Betrag wird auf die kreisfreien Städte und Kreise nach 
der Zahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner 
nach § 27 Absatz 4 verteilt.

(5) Von dem Betrag nach Absatz 2 Satz 1 werden 75 551 
500 Euro für eine Investitionspauschale zur Verfügung 

gestellt, die in erster Linie für investive Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe einzusetzen 
ist. Dieser Betrag wird auf die Landschaftsverbände 
nach der maßgeblichen Einwohnerzahl nach §  27 Ab-
satz 3 Satz 1 verteilt.

(6) Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau 
eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für wei-
tere Unterhaltungsaufwendungen wird ein Betrag in 
Höhe von 120 000 000 Euro zur Verfügung gestellt. Der 
Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der 
maßgeblichen Einwohnerzahl gemäß §  27 Absatz  3 
Satz 1 und nach der maßgeblichen Gebietsfl äche gemäß 
§ 27 Absatz 9 verteilt. Die Mittel werden als allgemeine 
Deckungsmittel bereitgestellt.

(7) Die Euro-Beträge je Einwohner, je tausend Quadrat-
meter Gebietsfl äche und je Einwohner über 65 Jahre 
werden von dem für Kommunales und dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium ermittelt und festgesetzt.

§ 17
Schulpauschale/Bildungspauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung 
im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnah-
men im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Be-
trag von 659 377 800 Euro zur Verfügung gestellt. Die 
Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, 
den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende 
Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung 
von Schulgebäuden und kommunalen Kindertagesein-
richtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der 
Schulpauschale/Bildungspauschale können darüber hin-
aus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten 
und Leasingraten für Schulgebäude fi nanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der 
Schülerzahl gemäß §  27 Absatz  5 für die allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schulen. Die Regelungen in 
§  8 Absatz  4 Satz  3 bis 5 fi nden entsprechend Anwen-
dung.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu be-
rücksichtigen, dass jeder Gemeinde, die Schulträger ist, 
ein Mindestbetrag von 300 000 Euro, jedem Kreis, der 
Schulträger ist, ein Mindestbetrag von 510 000 Euro und 
jedem Landschaftsverband als Schulträger ein Mindest-
betrag von 1 700 000 Euro gewährt wird.

§ 18
Sportpauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung 
im Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt ein Be-
trag von 56 444 700 Euro zur Verfügung gestellt. Die Mit-
tel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Er-
weiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, 
Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Aus-
bauten und für die Einrichtung und Ausstattung von 
Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpau-
schale können darüber hinaus Instandsetzungen von 
Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sport-
stätten fi nanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwoh-
nerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu be-
rücksichtigen, dass jeder Gemeinde ein Mindestbetrag 
von 60 000 Euro gewährt wird.

§ 19
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 

zur Überwindung außergewöhnlicher oder 
unvorhersehbarer Belastungssituationen

(1) Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorher-
sehbarer fi nanzieller Belastungssituationen, die im Rah-
men des Schlüsselzuweisungssystems keine oder nur un-
zureichende Berücksichtigung fi nden, werden insgesamt 
36 216 200 Euro zur Verfügung gestellt.

(2) Die Mittel nach Absatz 1 sind bestimmt für
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1.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die durch ihre 
Funktion als anerkannter Kurort außergewöhnliche 
Belastungen tragen (Kurortehilfe), in Höhe von 9 750 
700 Euro. Empfangsberechtigte Gemeinden erhalten 
einen auf Grund ihrer Anerkennung gewichteten So-
ckelbetrag in Höhe von 40 332 Euro. Gemeinden mit 
einer Anerkennung

 a)  als Luftkurort erhalten einen einfachen,

 b)  als Heilklimatischer Kurort oder als Kneipp-Kur-
ort erhalten einen zweifachen,

 c)   als Heilbad oder als Kneipp-Heilbad erhalten 
einen vierfachen oder

  d)  als Staatsbad erhalten einen achtfachen

  Sockelbetrag.

   Gemeinden bei denen der Anteil der Übernach-
tungszahlen gemäß §  27 Absatz  10 an der maßgebli-
chen Einwohnerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1 den 
durchschnittlichen Anteil aller empfangsberechtigten 
Gemeinden übersteigt, erhalten einen Aufstockungs-
betrag. Zur Ermittlung des Aufstockungsbetrags wird 
die über dem durchschnittlichen Anteil liegende Zahl 
an Übernachtungen mit einem einheitlichen Grund-
betrag multipliziert;

2.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich 
außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Ab-
wassergebühren (Abwassergebührenhilfe) in Höhe 
von 6 204 500 Euro. Die Abwassergebührenhilfe wird 
auf Antrag Gemeinden gewährt, deren nach den Vor-
gaben des für Kommunales zuständigen Ministeriums 
zu berechnender individueller Abwassergebührensatz 
über einem fi ktiven Höchstbetrag von 6,25 Euro liegt. 
Berechnungsgrundlage ist die Differenz zwischen dem 
individuellen Abwassergebührensatz und dem fi ktiven 
Höchstbetrag multipliziert mit dem Frischwasservolu-
men der jeweiligen Gemeinde für das Jahr 2018. Die 
Höhe der pauschalen Zuwendung bestimmt sich nach 
einem von dieser Berechnungsgrundlage jährlich zu 
errechnenden Prozentsatz. Dieser ergibt sich aus dem 
Verhältnis der zu verteilenden Gesamtsumme der Ab-
wassergebührenhilfe zu der Summe der Berechnungs-
grundlagen aller empfangsberechtigten Gemeinden. 
Bei den für die Berechnung im Antrag geltend zu ma-
chenden Kosten bleiben die Zuweisungen außer Be-
tracht;

3.  pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Milderung 
von Belastungen im Zusammenhang mit der Statio-
nierung von Gaststreitkräften (Gaststreitkräftestatio-
nierungshilfe) in Höhe von 1 579 600 Euro. Die Gast-
streitkräftestationierungshilfe wird Gemeinden ge-
währt, bei denen der Anteil der maßgeblichen 
Gaststreitkräfte gemäß §  27 Absatz  12 an der maß-
geblichen Einwohnerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1 
mindestens 1,6 Prozent beträgt. Die Gemeinden erhal-
ten einen Sockelbetrag in Höhe von 220 400 Euro. Ge-
meinden mit einem Anteil von mindestens 3,2 Prozent 
erhalten einen nach der Zahl gewichteter Gaststreit-
kräfte bemessenen Aufstockungsbetrag, hierfür wird

 a)  für Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 
3,2 Prozent bis unter 6,4 Prozent die Zahl der 
Gaststreitkräfte mit 1,0 und

 b)  für Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 
6,4 Prozent die Zahl der Gaststreitkräfte mit 1,5

  gewichtet und mit einem einheitlichen Grundbetrag 
multipliziert;

4.   pauschale Zuweisungen an die Landschaftsverbände 
zur Milderung von Belastungen, die durch die land-
schaftliche Kulturpfl ege nach § 5 Absatz 1 Buchstabe 
b der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), die zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S.  90) geändert worden ist, entstehen, in 
Höhe von 10 874 200 Euro; der Betrag wird zu jeweils 
der Hälfte auf den Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe sowie den Landschaftsverband Rheinland 
aufgeteilt;

5.   Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Milderung von Härten, die sich aus der Durchfüh-

rung des Finanzausgleichs ergeben, oder zur Über-
windung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer 
fi nanzieller Belastungssituationen in Höhe von 7 807 
200 Euro.

(3) Die Mittel nach Absatz 2 Nummer 5 können auch für 
Zuweisungen an Kommunen eingesetzt werden, mit 
denen Maßnahmen der Weiterentwicklung der kommu-
nalen Selbstverwaltung, der interkommunalen Zusam-
menarbeit oder der Einführung und Verbreitung neuer 
Techniken bei der Durchführung kommunaler Aufgaben 
unterstützt werden.

Teil 3
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 20
Kompensationsleistungen 

an die Gemeinden für Verluste durch die Neuregelung 
des Familienleistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzli-
chen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehrauf-
kommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land 
gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Der auf 
die Gemeinden zu verteilende Betrag wird vorläufi g auf 
840 000 000 Euro festgesetzt. Nach Ablauf des Haus-
haltsjahres wird der den Gemeinden zustehende Anteils-
betrag auf der Grundlage der vorläufi gen Abrechnung 
der Umsatzsteuerverteilung und des Finanzausgleichs 
unter den Ländern abschließend ermittelt (Abrech-
nungsbetrag) und festgesetzt.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz  1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festge-
setzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz 1 Satz 2 wird mit je einem Viertel zu den in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage für die 
entsprechenden Haushaltsjahre genannten Terminen für 
die Abschlagszahlungen beziehungsweise Vorauszahlung 
auf die Schlussabrechnung ausgezahlt. Der Abrech-
nungsbetrag nach Absatz  1 Satz  3 wird nach Anrech-
nung der geleisteten Abschlagszahlungen mit der 
nächstmöglichen Abschlagszahlung ausgeglichen.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das für Finanzen und das für 
Kommunales zuständige Ministerium.

§ 21
Kompensationsleistungen an die Gemeinden

 für Verluste in Zusammenhang mit dem 
Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzli-
chen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuerver-
einfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 Prozent des 
Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das 
dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum 
Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zu-
steht. Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird 
auf 17 981 400 Euro festgesetzt.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz  1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festge-
setzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz 1 wird mit je einem Viertel zu den in der jeweils gel-
tenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Ab-
führung der Gewerbesteuerumlage für die entsprechen-
den Haushaltsjahre genannten Terminen für die Ab-
schlagszahlungen ausgezahlt.
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(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das für Finanzen und das für 
Kommunales zuständige Ministerium.

§ 22

Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans 
des Landes

Die haushaltsmäßige Zuordnung, die Zweckbestimmung 
der Zuweisungen und die Haushaltsansätze der Zuwei-
sungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes 
(§  1 Absatz  4) werden von dem für Kommunales und 
dem für Finanzen zuständigen Ministerium jährlich be-
kanntgegeben.

Teil 4

Umlagegrundlagen, Umlagen

§ 23

Umlagegrundlagen für Schlüsselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen zur Ermittlung der normierten 
Ertragskraft im Zusammenhang mit der Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen sind

1.  für die Kreise

 a)   die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen 
Gemeinden und

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der kreisangehörigen Gemeinden,

2.  für die Städteregion Aachen

 a)   die Steuerkraftmesszahlen der regionsangehörigen 
Gemeinden und

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der regionsangehörigen Gemeinden abzüglich

 c) der Steuerkraftmesszahl der Stadt Aachen und

 d)   der zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der Stadt Aachen und

3.  für die Landschaftsverbände

 a)  die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden,

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der Gemeinden und Kreise und

 c)   die Abrechnungsbeträge der Kreise für das Jahr 
2016 nach §  7 des Einheitslastenabrechnungsge-
setzes NRW.

§ 24

Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage wird in Prozentsätzen der festge-
setzten Umlagegrundlagen nach §  23 Nummer  1 und 2 
festgesetzt. Für die Festsetzung einer ausschließlichen 
Belastung oder einer Mehr- oder Minderbelastung ein-
zelner Teile des Kreises sowie für die Erhebung einer 
Sonderumlage gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Für die Festsetzung der Regionsumlage nach dem 
Städteregion Aachen Gesetz gilt Absatz 1.

§ 25

Landschaftsumlage

Die Landschaftsumlage wird in Prozentsätzen der fest-
gesetzten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 fest-
gesetzt.

§ 26

Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Für die Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr gilt 
§ 25 entsprechend.

Teil 5
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 27
Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 

von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus dem 
Steuerverbund

(1) Die zur Berechnung der Zuweisungen nach den §§ 5 
bis 19 erforderlichen Daten werden den folgenden amtli-
chen Statistiken entnommen. Die Daten der amtlichen 
Statistiken sind für die Ermittlung der Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund für die Zuweisungsempfänger bin-
dend. Für diese Daten fi ndet das Berichtigungsverfahren 
nach § 29 keine Anwendung.

(2) Soweit Daten von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den erforderlich sind, die nicht aus amtlichen Statistiken 
entnommen werden können, werden diese unmittelbar 
bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder den 
zuständigen Stellen erhoben.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind unter Be-
achtung der kommunalverfassungsrechtlichen Vertre-
tungsregelungen verpfl ichtet, den zuständigen obersten 
Landesbehörden, dem Landesbetrieb Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) und den Auf-
sichtsbehörden alle zur Errechnung und Festsetzung er-
forderlichen Auskünfte fristgerecht und vollständig zu 
erteilen. Werden die notwendigen Auskünfte nicht oder 
nicht rechtzeitig erteilt, so können das für Kommunales 
und das für Finanzen zuständige Ministerium bestim-
men, dass geschätzte Zahlen zugrunde gelegt werden 
oder die Berücksichtigung entsprechender Ansätze für 
die betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände für 
den Finanzausgleich unterbleibt. §  29 fi ndet in diesen 
Fällen keine Anwendung.

(3) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die 
in Anlage 3 festgesetzte Bevölkerungszahl zum Stichtag 
31. Dezember 2017. Für die Ermittlung der durchschnitt-
lichen Zahl der Einwohner der Gemeinden nach § 8 Ab-
satz 3 werden die Bevölkerungszahlen nach Anlage 3 zu 
den Stichtagen 31. Dezember 2015, 30. Juni 2016 und 31. 
Dezember 2017 herangezogen.

(4) Als Zahl der über 65-jährigen Einwohner wird die 
von IT.NRW fortgeschriebene gegliederte Bevölkerungs-
zahl zum Stichtag 31. Dezember 2017 herangezogen.

(5) Als Zahl der Schüler im Sinne des § 8 Absatz 4, des 
§ 11 Absatz 4 und des § 17 Absatz 2 gilt die in der von 
IT.NRW geführten Schulstatistik festgesetzte Schüler-
zahl zum Stichtag 15. Oktober 2017. Dieser Stichtag ist 
auch für die Zurechnung des Anteils an der Umlage 
gemäß §  8 Absatz  4 Satz  3 sowie des Finanzierungsan-
teils gemäß §  8 Absatz  4 Satz  4 für das Haushaltsjahr 
2017 maßgeblich.

(6) Als Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des § 8 
Absatz  5 gilt die von der Bundesagentur für Arbeit er-
mittelte Zahl zum Stichtag 31. Dezember 2017.

(7) Als Zahl der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftig-
ten im Sinne des § 8 Absatz 6 gilt die von der Bundes-
agentur für Arbeit ermittelte Zahl der sozialversiche-
rungspfl ichtig Beschäftigten in den Gemeinden am Ar-
beitsort zum Stichtag 31. Dezember 2017.

(8) Die Referenzperiode für die Ermittlung der Steuer-
kraftmesszahl nach §  9 und die Berücksichtigung der 
Abrechnungsbeträge nach § 7 des Einheitslastenabrech-
nungsgesetzes NRW wird auf den Zeitraum 1. Juli 2017 
bis 30. Juni 2018 festgesetzt.

(9) Als Gebietsfl äche im Sinne des § 8 Absatz 7 und des 
§ 16 Absatz 3 gilt der Gebietsstand zum Stichtag 31. De-
zember 2017, der im Jahresabschluss des Liegenschafts-
katasters ermittelt und an IT.NRW abgegeben wurde.

(10) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
nach § 19 Absatz 2 Nummer 1 an Gemeinden, die durch 
ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belas-
tungen zu tragen haben, werden die Übernachtungszah-
len aus der amtlichen Beherbergungsstatistik Nord-
rhein-Westfalen im Zeitraum 1. Juli 2017 bis 30. Juni 
2018 zugrunde gelegt.
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(11) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen an 
Gemeinden zum Ausgleich besonderer Härten bei der 
Erhebung von Abwassergebühren nach §  19 Absatz  2 
Nummer 2 wird ein fi ktiver Höchstbetrag von 6,25 Euro 
je Kubikmeter unter Zugrundelegung der Erhebungen 
der Bezirksregierungen im Jahr 2018 festgesetzt.

(12) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen an 
Gemeinden zur Milderung von Belastungen im Zusam-
menhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften 
nach § 19 Absatz 2 Nummer 3 werden die Ergebnisse der 
Erhebung des für Kommunales zuständigen Ministeri-
ums bei den zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte 
über die Anzahl der außerhalb der Kasernen wohnenden 
Personen und ihrer Angehörigen zum Stichtag 31. De-
zember 2017 zugrunde gelegt.

(13) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium werden ermächtigt, Daten nach den 
Absätzen 1 bis 12, die der Berechnung von Zuweisungen 
aus dem Steuerverbund zugrunde zu legen sind, aus-
nahmsweise für einzelne Gemeinden und Gemeindever-
bände abweichend festzusetzen, wenn sie den Grundsät-
zen des Finanz- und Lastenausgleichs nicht angemessen 
gerecht werden oder zu unzumutbaren Härten bei der 
Durchführung des Finanz- und Lastenausgleichs führen.

§ 28

Verfahrensregelungen zur Ermittlung, 
Festsetzung und  Auszahlung der Zuweisungen 

aus dem Steuerverbund

(1) Die auf die Gemeinden und Gemeindeverbände ent-
fallenden Zuweisungen nach den §§  5 bis 19 werden 
jährlich durch das für Kommunales und das für Finan-
zen zuständige Ministerium errechnet und festgesetzt. 
Diese setzen zudem die einheitlichen Grundbeträge in 
der Weise fest, dass die jeweils für Schlüsselzuweisungen 
zur Verfügung gestellten Beträge aufgebraucht werden.

(2) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium werden ermächtigt, die für die jeweili-
gen Haushaltsjahre ermittelten Ansätze zur Festlegung 
des fi ktiven Bedarfs nach den §§  8, 11 und 14 und zur 
Festlegung der normierten Ertragskraft nach den §§ 9, 12 
und 15, die der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 
zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise für einzelne Ge-
meinden und Gemeindeverbände abweichend festzuset-
zen, wenn sie den Grundsätzen des Finanz- und Lasten-
ausgleichs nicht angemessen gerecht werden.

Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige 
Ministerium können eine auf Dauer angelegte Beteili-
gung von Gemeinden und Gemeindeverbänden an inter-
kommunalen Gewerbegebieten berücksichtigen, wenn 
dies erforderlich ist, um eine den Grundsätzen eines ver-
teilungsgerechten Finanzausgleichs entsprechende An-
rechnung der Steuerkraft sicherzustellen.

(3) Die Schlüsselzuweisungen nach § 6, die Investitions-
pauschalen und die Aufwands-/Unterhaltungspauschale 
nach §  16, die Schulpauschale/Bildungspauschale nach 
§ 17 und die Sportpauschale nach § 18 werden zu einem 
Achtel im Januar, jeweils zu einem Viertel im März, Juni 
und September am jeweils vorletzten Bankarbeitstag in 
Frankfurt am Main, sowie zu einem Achtel im Dezember 
am vorletzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor 
dem 24. Dezember ausgezahlt.

(4) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium leisten Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die 
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach § 6, der In-
vestitionspauschalen und der Aufwands-/Unterhaltungs-
pauschale nach §  16, der Schulpauschale/Bildungspau-
schale nach § 17 und der Sportpauschale nach § 18 für 
das Jahr 2019 nicht vor dem nächstmöglichen Auszah-
lungstermin gemäß Absatz  3 erfolgt ist. In besonderen 
Fällen können das für Kommunales und das für Finan-
zen zuständige Ministerium die Höhe der Abschlagszah-
lung für einzelne Gemeinden gesondert festsetzen. Die 
Abschlagszahlungen werden nach der endgültigen Fest-
setzung mit der ersten ordentlichen Zahlung nach der 
Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrechnet.

(5) Die Auszahlungstermine der Mittel für Zuweisungen 
nach § 19 werden von dem für Kommunales und dem für 
Finanzen zuständigen Ministerium festgesetzt.

(6) Leistungen nach diesem Gesetz an die Gemeinden 
und Kreise werden durch Bescheide der Bezirksregierun-
gen festgesetzt. Das für Kommunales und das für Finan-
zen zuständige Ministerium können bestimmen, dass die 
Bescheide der Bezirksregierungen den Gemeinden und 
Kreisen unmittelbar durch IT.NRW zuzuleiten sind.

Leistungen nach diesem Gesetz an die Landschaftsver-
bände werden für das jeweilige Haushaltsjahr durch Er-
lass von dem für Kommunales und dem für Finanzen zu-
ständigen Ministerium festgesetzt.

(7) Nach näherer Bestimmung des für Kommunales und 
des für Finanzen zuständigen Ministeriums können im 
Haushaltsjahr 2020 für Schlüsselzuweisungen, für Inves-
titionspauschalen sowie die Aufwands-/Unterhaltungs-
pauschale, für die Schulpauschale/Bildungspauschale 
und für die Sportpauschale Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW zu den 
Terminen des Absatzes 3 geleistet werden, wenn dies be-
reits vor Verkündung des für das Jahr 2020 geltenden 
Gemeindefi nanzierungsgesetzes erforderlich ist. Die Ab-
schlagszahlungen sind mit der ersten ordentlichen Zah-
lung nach Verkündung des neuen Gemeindefi nanzie-
rungsgesetzes und der Festsetzung der Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund zu verrechnen.

§ 29
Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem 

Steuerverbund

(1) Unrichtigkeiten, die nicht auf Daten aus amtlichen 
Statistiken zurückzuführen sind, werden bis längstens 
drei Jahre nach Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 
nach §  6, der Schulpauschale/Bildungspauschale nach 
§ 17 und der Sonderbedarfszuweisungen nach § 19 Ab-
satz 2 Nummern 1 bis 3 berichtigt, wenn die Summe der 
Berichtigungen eines Jahres den Betrag von 15 000 Euro 
übersteigt.

(2) Die für Berichtigungen erforderlichen Beträge wer-
den vorab mit den zur Verfügung gestellten Schlüsselzu-
weisungen nach §  6, den Mitteln der Schulpauschale/ 
Bildungspauschale nach § 17 und den Mitteln der Son-
derbedarfszuweisungen nach § 19 Absatz 2 Nummern 1 
bis 3 verrechnet.

(3) Berichtigungen nach Absatz 1 können mit allen Leis-
tungen aus dem Steuerverbund verrechnet werden.

§ 30
Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

(1) Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Steuerver-
bund nach den §§  4 bis 19 regeln das für Kommunales 
und das für Finanzen zuständige Ministerium.

(2) Die Bewirtschaftung der im Steuerverbund verblie-
benen Reste bei den Zuweisungen

1.   nach §§ 21 bis 27 des Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S.  42), das zuletzt 
durch Artikel II des Gesetzes vom 15. Dezember 2005 
(GV. NRW. S.  936) (Gemeindefi nanzierungsgesetz für 
die Haushaltsjahre 2004/2005) geändert worden ist, 
regeln die jeweils fachlich zuständigen Ministerien 
und

2.  nach § 28 des Gemeindefi nanzierungsgesetzes für die 
Haushaltsjahre 2004/2005 regelt das fachlich zustän-
dige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Kom-
munales und dem für Finanzen zuständigen Ministe-
rium.

§ 31
Abschlagszahlungen für Verluste durch die Neuregelung 
des Familienleistungsausgleichs und in Zusammenhang 

mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium leisten Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die 
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Festsetzung der Kompensationsleistungen an die Ge-
meinden für Verluste

1.   durch die Neuregelung des Familienleistungsaus-
gleichs nach § 20 und

2.   in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsge-
setz 2011 nach § 21

für das Jahr 2019 nicht vor dem nächstmöglichen Aus-
zahlungstermin nach § 3 der Verordnung über die Auftei-
lung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Ein-
kommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuer-
umlage für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 vom 
21. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 1006) erfolgt ist.

(2) Die Abschlagszahlungen werden nach der endgülti-
gen Festsetzung mit der ersten ordentlichen Zahlung 
nach der Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrech-
net.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für das Haus-
haltsjahr 2020, wenn dies bereits vor Verkündung des für 
das Jahr 2020 geltenden Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
erforderlich ist.

§ 32
Förderungsgrundsätze für zweckgebundene 

Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans 
des Landes

(1) Bei allen zweckgebundenen Zuweisungen an Ge-
meinden und Gemeindeverbände stellen die zuständigen 
Ministerien sicher, dass bei der Bewilligung der Zuwei-
sungen auch die fi nanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-
bietskörperschaften und ihre Beteiligung am Finanz- 
und Lastenausgleich berücksichtigt werden.

(2) Förderprogramme bedürfen der Zustimmung des für 
Kommunales zuständigen  Ministeriums, soweit sie Zu-
weisungen zu Maßnahmen von Gemeinden und Gemein-
deverbänden enthalten, die ihrer gesetzlichen Verpfl ich-
tung zum Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die 
Förderung von Einzelmaßnahmen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände bedarf in diesen Fällen der kommu-
nalaufsichtlichen Zustimmung durch die Bezirksregie-
rung, soweit diese Maßnahmen nicht bereits von einer 
Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rück-
lage erfasst oder in einem genehmigten Haushaltssiche-
rungskonzept enthalten sind.

§ 33
Kürzungsermächtigung

Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige 
Ministerium werden ermächtigt, Zuweisungen aus dem 
Steuerverbund um den Betrag solcher fälligen Forderun-
gen zu kürzen, auf die das Land nach den zur Zeit gel-
tenden Bestimmungen einen Anspruch hat.

Teil 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 34
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft und mit 
dem Inkrafttreten eines neuen Gemeindefi nanzierungs-
gesetzes außer Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G eb a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h
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Anlage 1 (zu § 2 Absatz 3)

Euro

Obligatorischer Steuerverbund

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer 18 275 667 460

veranlagte Einkommensteuer 5 338 358 367

nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 2 348 773 111

Körperschaftsteuer 3 052 267 684

Umsatzsteuer 15 618 480 594

Einfuhrumsatzsteuer 5 888 419 462

Abgeltungssteuer 708 309 365

Fakultativer Steuerverbund

Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil) 1840579 461

Summe Verbundsteuern 53 070 855 505

Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)

Länderfi nanzausgleich 2 042 045 601

Familienleistungsausgleich - 792 083 683

Entlastungsausgleich OsU Soziallastenausgleich neue Länder 109 266 100

Kompensation Spielbankabgabe - 13 007 900

Kompensation Betriebskosten KiFöG - 204 874 000

Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011 - 18 010 498

Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber - 757 600 000

Entlastung Kommunen Länderanteil Ust -163 050 000

Verbundgrundlagen insgesamt 53 273 541 125

Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG) 23,00

Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Absatz 1 GFG) 12 252 914 500

Prozentpunkte im Verbundsatz für pauschalierten Belastungsausgleich 
im Rahmen der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (§ 2 Absatz 1 GFG)

in der originären Finanzausgleichsmasse enthaltener pauschaler 
Belastungsausgleich im Rahmen der kommunalen Einheits/astenbetei/igung 
(§ 2 Absatz 1 GFG)

1,17

623 300 433

Vorwegabzüge (§ 3 GFG)

Tantiemen - 5 284 000

Konsolidierungshilfe - 124 000 000

Hinzurechnung

Bundesentlastung Kommunen ab 2018 216 800 000

Ausgabereste aus Vorjahren 37 000 000

Verteilbare Finanzausgleichsmasse 12 377 430 500
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Anlage 2 (zu § 8 Absatz 3)

Hauptansatzstaffel

Staffelklasse 
(Einwohner)

Hauptansatz  
(Prozent)

25 000 100,0

62 000 103,0

98 500 106,0

135 500 109,0

172 500 112,0

209 500 115,0

246 000 118,0

283 000 121,0

320 000 124,0

357 000 127,0

393 500 130,0

430 500 133,0

467 500 136,0

504 000 139,0

541 000 142,0

578 000 145,0

615 000 148,0

651 500 151,0

Für Gemeinden mit mehr als 651 500 Einwohnern beträgt der Ansatz 154,0 Prozent.
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Gesetz
zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung 

in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs 
des Landes Nordrhein-Westfalen

(Landarztgesetz Nordrhein-Westfalen – 
LAG NRW)

Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung 

in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs 
des Landes Nordrhein-Westfalen

(Landarztgesetz Nordrhein-Westfalen – 
LAG NRW)

§ 1

Zielsetzung

Dieses Gesetz dient der Sicherstellung der hausärztli-
chen Versorgung in unterversorgten und von Unterver-
sorgung bedrohten Gebieten des Landes Nordrhein- 
Westfalen (Land).

§ 2

Zulassung

Bewerberinnen und Bewerber im Studiengang Medizin 
an den Hochschulen in der Trägerschaft des Landes kön-
nen im Rahmen der Vorabquote gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Satz  1 Nummer  2 des Staatsvertrages über die Errich-
tung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzu-
lassung, veröffentlicht als Anlage zum Gesetz zur Ratifi -
zierung des Staatsvertrags über die Errichtung einer ge-
meinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 5. 
Juni 2008 vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710), zu-
gelassen werden, wenn sie

1.  ihre besondere fachliche und persönliche Eignung zur 
hausärztlichen Tätigkeit in einem strukturierten Aus-
wahlverfahren gegenüber der zuständigen Stelle nach 
Maßgabe der Regelungen der §§ 5 und 6 nachgewie-
sen haben und

2.  sich durch den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrages dem Land gegenüber verpfl ichtet haben,

 a)  nach Abschluss des Studiums eine Weiterbildung 
zu absolvieren, die nach § 73 Absatz 1a des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Kran-
kenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. August 2017 
(BGBl.  I S.  3214) geändert worden ist, zur Teil-
nahme an der hausärztlichen Versorgung berech-
tigt, und

 b)  nach Abschluss der Weiterbildung eine vertrags-
ärztliche Tätigkeit aufzunehmen und für eine 
Dauer von zehn Jahren in den Bereichen auszu-
üben, für die das Land im Zusammenwirken mit 
den Kassenärztlichen Vereinigungen einen beson-
deren öffentlichen Bedarf festgestellt hat.

Die Einhaltung der Verpfl ichtungen nach Satz  1 Num-
mer  2 wird mit einer Vertragsstrafe nach Maßgabe des 
§ 4 abgesichert.

§ 3

Besonderer öffentlicher Bedarf

Ein besonderer öffentlicher Bedarf im Sinne des §  2 
Satz  1 Nummer  2 Buchstabe b besteht, wenn Sach-
gründe die Prognose rechtfertigen, dass in den in § 1 ge-
nannten Gebieten mehr Hausärztinnen und Hausärzte 
benötigt werden als sich dort für eine hausärztliche Tä-
tigkeit entscheiden werden.

§ 4
Vertragsstrafe

(1) Bewerberinnen und Bewerber verpfl ichten sich in 
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zu einer Strafzah-
lung in Höhe von 250 000 Euro, wenn sie einer ihrer Ver-
pfl ichtungen gemäß 
§  2 Satz  1 Nummer  2 nicht oder nicht unverzüglich 
nachkommen.

(2) Die zuständige Stelle kann auf Antrag bei der Erfül-
lung der Verpfl ichtungen gemäß §  2 Satz  1 einen Auf-
schub gewähren oder auf die Strafzahlung gemäß Ab-
satz  1 Satz  1 ganz, teilweise oder zeitweise verzichten, 
wenn ansonsten eine besondere Härte eintreten würde. 
Eine besondere Härte nach Satz 1 liegt vor, wenn in der 
Person liegende besondere soziale, gesundheitliche oder 
familiäre Gründe die Erfüllung der Verpfl ichtung unzu-
mutbar erscheinen lassen.

§ 5
Auswahlverfahren

(1) Die zuständige Stelle trifft die Auswahl unter den 
Bewerberinnen und Bewerbern, falls die Anzahl von In-
teressenten die Zahl der Studienplätze, die aufgrund der 
Quote gemäß § 2 Satz 1 zur Verfügung stehen, übersteigt.

(2) Die Vergabe der Studienplätze im Auswahlverfahren 
nach Absatz 1 richtet sich nach

1.  der in der Hochschulzugangsberechtigung ausgewie-
senen Qualifi kation (Durchschnittsnote),

2.  dem Ergebnis eines strukturierten fachspezifi schen 
Studierfähigkeitstests,

3. der Art und Dauer einer einschlägigen Berufsausbil-
dung, Berufstätigkeit oder praktischen Tätigkeit, die 
über die besondere Eignung für den Studiengang Hu-
manmedizin Aufschluss geben können, sowie

4. einem strukturierten Auswahlgespräch.

Dabei ist sicherzustellen, dass keinem der Kriterien ein 
wesentlich überwiegender Einfl uss zukommt.

(3) Die Teilnahme am strukturierten Auswahlgespräch 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 wird von der Rangfolge 
der Bewerberinnen und Bewerber abhängig gemacht, die 
durch die Anwendung der Kriterien nach Absatz  2 
Satz 1 Nummern 1 bis 3 und Satz 2 bestimmt wird.

§ 6
Verordnungsermächtigung

Das Nähere zu den Verpfl ichtungen gegenüber dem Land 
und ihrer Durchsetzung gemäß §  2 Satz  1 Nummer  2, 
Satz 2 und § 4, zur Bedarfsfeststellung gemäß § 3, zum 
Bewerbungsverfahren und zum Auswahlverfahren ge-
mäß § 5 einschließlich der näheren Gewichtung der Aus-
wahlkriterien sowie zur Bestimmung der zuständigen 
Stelle regelt das für Gesundheit zuständige Ministerium 
im Einvernehmen mit dem für Wissenschaft zuständigen 
Ministerium und dem für Finanzen zuständigen Ministe-
rium durch Rechtsverordnung.

§ 7
Berichtspfl icht

Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2021 über die Erfahrungen mit diesem Gesetz.

§ 8
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t
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Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2018 S. 802

Gesetz
zur Änderung haushaltswirksamer

Landesgesetze
(Haushaltsbegleitgesetz 2019)

Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze

(Haushaltsbegleitgesetz 2019)

630
Artikel 1

Änderung der Landeshaushaltsordnung

Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 94) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  In § 14 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „An-
gestellten und der Arbeiterinnen und Arbeiter“ 
durch die Wörter „Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer“ ersetzt.

2. Dem § 17 wird folgender Absatz 7 angefügt:

  „(7) Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Wider-
ruf im Vorbereitungsdienst sind nach Besoldungs-
gruppe und Amtsbezeichnung im Haushaltsplan aus-
zubringen. Die in den Erläuterungen zum Haushalts-
plan vorgesehenen Zahlen für die Einstellung von 
Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst sind verbindlich.“

3.  In § 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a werden die 
Wörter „Vergütungen der Angestellten und Löhne 
der Arbeiterinnen und Arbeiter“ durch die Wörter 
„Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer“ ersetzt.

4.  In § 21 Absatz 2 werden die Wörter „Angestellte oder 
Arbeiterinnen und Arbeiter“ durch die Wörter „Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ ersetzt.

5.  In §  37 Absatz  4 wird die Angabe „25.000 Euro“ 
durch die Angabe „25 000 Euro“ ersetzt.

6. § 48 wird aufgehoben.

7.  In §  52 Satz  4 werden die Wörter „Angestellte und 
Arbeiterinnen und Arbeiter“ durch die Wörter „Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ ersetzt.

8. § 95 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „§  6 Absatz  2, Satz  2 Datenschutzgesetz Nord-
rhein-Westfalen gilt entsprechend.“

 b) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

   „Die am automatisierten Verfahren auf Abruf be-
teiligten Stellen haben die nach Artikel 24, 25 
und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum frei-
en Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtli-
nie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S.  1, L 314 vom 
22.11.2016, S.  72) erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen.“

9. § 100 wird aufgehoben.

10.  In §  112 Absatz  2 wird nach Satz  2 folgender Satz 
eingefügt:

  „Soweit die NRW.BANK Beteiligungen an privat-
wirtschaftlichen Unternehmen eingeht in Erfüllung 
ihres Förderauftrags nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes 
über die NRW.BANK vom 16. März 2004 (Artikel 1 
des Gesetzes zur Umstrukturierung der Landesbank 
Nordrhein-Westfalen zur Förderbank des Landes 
Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Ge-
setze vom 16. März 2004 – GV. NRW. S. 126), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 
2012 (GV. NRW. S. 636) geändert worden ist, ist nur 
§ 111 Absatz 1 und 2 anzuwenden.“

20320
Artikel 2

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Die Anlage 2 (Landesbesoldungsordnung B) des Landes-
besoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, 
ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 400) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 2“ 
werden nach den Wörtern „Leitende Direktorin, Lei-
tender Direktor 1)“ die Wörter „ – als die ständige Ver-
tretung der Finanzpräsidentin oder des Finanzpräsi-
denten – “ eingefügt.

2.  In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 3“ 
wird bei den Wörtern „Finanzpräsidentin, Finanzprä-
sident 2) “ die Angabe „3)“ hinzugefügt.

3.  Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 4“ wird 
wie folgt geändert:

 a)  Nach den Wörtern „Direktorin, Direktor des Mate-
rialprüfungsamts“ werden die Wörter „Finanzprä-
sidentin, Finanzpräsident 1) 2)“ eingefügt.

 b) Nach den Wörtern

  aa)  „des Hauptgeschäftsführers -“ und „Arns-
berg“ wird die Angabe „1)“ jeweils durch die 
Angabe „2)“,

  bb)  „Münster“ und „Lippe“ die Angabe „2)“ je-
weils durch die Angabe „3)“,

  cc)  „als Leitung einer Abteilung -“ die Angabe 
„3)“ durch die Angabe „4)“,

  dd)  „einem in Besoldungsgruppe B 7 eingestuften 
Beamtin oder Beamten -“ und „vorhanden ist 
-“ die Angabe „4)“ jeweils durch die Angabe 
„5)“ und

  ee)  „Hochschule der Polizei“ die Angabe „5)“ durch 
die Angabe „6)“

  ersetzt.
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 c) Es wird folgende neue Fußnote 1) eingefügt:

   „1) Als Vertretung der Oberfi nanzpräsidentin oder 
des Oberfi nanzpräsidenten in Besoldungsgruppe B 
7.“

 d)  Die bisherigen Fußnoten 1) bis 5) werden die Fuß-
noten 2) bis 6).

Artikel 3
Änderung des Spielbankgesetzes NRW

§ 21 Absatz 2 des Spielbankgesetzes NRW vom 13. No-
vember 2012 (GV. NRW. S. 524), das durch Artikel 5 und 
11 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Stiftung hat die ihr zufl ießenden Mittel aus-
schließlich für Zwecke der im Sinne des Steuerrechts ge-
meinnützig anerkannten Verbände der Freien Wohl-
fahrtspfl ege, ihrer rechtlich selbstständigen oder un-
selbstständigen Untergliederungen und ihrer 
angeschlossenen Einrichtungen zu vergeben. Hierbei 
sind insbesondere Einrichtungen und Projekte zu Guns-
ten von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen 
und benachteiligten Kindern zu berücksichtigen, die 
über das übliche Regelangebot hinausgehen. Einzelhei-
ten bestimmt die Satzung, die das für die Stiftung Wohl-
fahrtspfl ege zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit den beteiligten Ministerien erlässt.“

7126
Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Justiz

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a ch

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e  i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Dr. Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r

– GV. NRW. 2018 S. 803

Gesetz
 über die Feststellung des Haushaltsplans
des Landes Nordrhein-Westfalen für das 

Haushaltsjahr 2019
(Haushaltsgesetz 2019 – HHG 2019)

Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
 über die Feststellung des Haushaltsplans
des Landes Nordrhein-Westfalen für das 

Haushaltsjahr 2019
(Haushaltsgesetz 2019 – HHG 2019)

Inhaltsübersicht
Abschnitt 1 – Feststellung des Haushaltsplans

§ 1 Feststellung des Haushaltsplans

Abschnitt 2 – Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2 Kreditmittel

§ 3  Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft

§ 4 Kassenverstärkungskredite

§ 5 (frei)

Abschnitt 3 – Besondere Regelungen zu den Ausgaben 
und Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 6 Planstellen und Stellen

§ 6a  Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor 
Versorgung

§ 7 Personalausgaben

§ 8  Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommu-
nen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Un-
terbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

§ 9  Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten, 
Weitergeltung von Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 10  Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von 
Sachausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen – 
Gegenseitige Deckungsfähigkeit

§ 11  Umsetzung von Ausgaben und Verpfl ichtungser-
mächtigungen

§ 12 Ausgleichsabgabe

Abschnitt 4 – Besondere Festsetzungen und 
Bewirtschaftungsregelungen für den Haushaltsplan

§ 13  Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermäch-
tigungen

§ 14  Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 
 Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 15  Veräußerung und Überlassung der Nutzung von 
Vermögensgegenständen

§ 16 Weiterbildungsgesetz

§ 17 (frei)
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Abschnitt 5 – Bürgschaften, Garantien, 
sonstige Gewährleistungen, Haftungsfreistellungen

§ 18 Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

§ 19 Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

§ 20  Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen

§ 21 Gewährleistungen

§ 22 Garantien

§ 23 (frei)

Abschnitt 6 – Weitere Ermächtigungen

§ 24 Weitere Ermächtigungen – Infl uenza-Pandemie

Abschnitt 7 – Haushaltsentwicklung

§ 25 Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswe-
sens

Abschnitt 8 – Besondere Regelungen für 
landesunmittelbare juristische Personen des 

öffentlichen Rechts, Sondervermögen, 
Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26  Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen

§ 27  Überlassung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen im Hochschulbereich

Abschnitt 9 – Besondere Regelungen für Zuwendungen 
und die fachbezogene Pauschale

§ 28 Zuwendungen

§ 29 Fachbezogene Pauschale

§ 30  Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücks-
spieleinnahmen

Abschnitt 10 – Schlussvorschriften

§ 31 Weitergeltung

§ 32 Inkrafttreten

Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushalts-
plan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haus-
haltsjahr 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 
77 928 942 900 Euro festgestellt.

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur De-
ckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2019 Kreditmit-
tel bis zum Höchstbetrag von 120  000  000 Euro aufzu-
nehmen. Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der 
Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen 
und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu be-
stimmen.

(2) Umfang der Kreditermächtigung

Der Kreditermächtigung nach Absatz 1 wachsen die Be-
träge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2019 fällig wer-
denden Krediten zu, deren Höhe sich aus Nummer  4.2 
der Finanzierungsübersicht ergibt. Außerdem darf das 
Ministerium der Finanzen über die Ermächtigung nach 
Absatz 1 hinaus Kredite aufnehmen

1.  zur Anschlussfi nanzierung vorzeitig getilgter Darle-
hen und

2.  zur Anschlussfi nanzierung von im Haushaltsjahr 2018 
aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haus-
haltsjahr 2019 fällig werden,

soweit diese über die in der Finanzierungsübersicht aus-
gewiesenen Beträge hinausgehen.

(3)  Umfang der Kreditermächtigung in besonderen 
 Fällen

Die Kreditermächtigung nach Absatz  1 erhöht sich fer-
ner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte

Im Rahmen der Kreditfi nanzierung kann das Ministe-
rium der Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen tref-
fen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie 
der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen 
Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden 
dienen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haus-
haltsjahr darf die Summe von 2 000 000 000 Euro nicht 
überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht 
angerechnet, die Zins- oder Währungsrisiken verringern 
oder ganz ausschließen. Im Rahmen von Vereinbarungen 
nach Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Si-
cherheiten stellen sowie entgegennehmen.

§ 3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität

und des Wachstums der Wirtschaft

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Aus-
gaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Ge-
setzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zu-
letzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 31.  Au-
gust  2015 (BGBl.  I S.  1474) geändert worden ist, über 
den im §  2 dieses Gesetzes festgesetzten Höchstbetrag 
hinaus weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum 
Höchstbetrag von 255  000  000  Euro aufzunehmen oder 
entsprechende Einnahmereste zu bilden. Das Ministe-
rium der Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausgaben 
nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft, die bis zum Schluss eines Haushaltsjahres 
nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

§ 4
Kassenverstärkungskredite

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassen-
verstärkungskredite bis zur Höhe von 10 Prozent des in 
§  1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese 
Grenze wird die Aufnahme von Kassenverstärkungskre-
diten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von §  2 
Absatz  4 Satz  4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volu-
men von 2  Prozent des in §  1 festgestellten Betrages 
nicht überschreitet.

§ 5
(frei)

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben

und Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 6
Planstellen und Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für 
Richterinnen und Richter auf Probe

Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf 
Probe sind verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind 
Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausge-
nommen. Im Übrigen können bis zu 10 Prozent der im 
Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besol-
dungsgruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertig-
keit derselben Laufbahngruppe umgewandelt werden, 
soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entge-
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genstehen. Dies gilt mit der Maßgabe, dass Hebungen in 
die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen 
aus der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht 
zulässig sind.

(2) Verbindlichkeit von Stellen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wer-
den in den Erläuterungen abweichend von § 17 Absatz 6 
der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 94) geändert worden ist, in Gruppen ausge-
wiesen. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der 
Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamt-
zahl verbindlich.

(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Berei-
chen

Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Landesbetriebe, Sondervermögen sowie in Global-
haushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbind-
lich. Eine Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht 
im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungs-
betrages oder Absenkung des Abführungsbetrages ge-
genüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag 
führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stel-
len sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) ein-
zurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die 
Mehreinnahmen entfallen.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zusätzliche Planstellen und Stellen mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit 
die Mittel in voller Höhe von Dritten zur Verfügung ge-
stellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die 
Kostenerstattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung 
des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche 
Planstellen zur Übernahme geprüfter Beamtenanwärte-
rinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer eingerichtet werden.

(5) Leerstellen

Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermäch-
tigt, Leerstellen einzurichten, soweit Beschäftigte

1. ohne Dienstbezüge beurlaubt,

2.  zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeord-
net,

3.  im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt wer-
den oder

4.  eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhält-
nis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Okto-
ber 2006, in der Fassung des Änderungstarifvertrages 
Nummer 9 vom 17. Februar 2017, ruht.

Leerstellen im Sinne von Satz  1 Nummer  3 dürfen nur 
mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen einge-
richtet werden.

(6) Einstellungszusagen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können 
Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjähri-
gen Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstel-
len erteilt werden.

(7) Umsetzungen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Einzelfällen abweichend von §  50 Ab-
satz  2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen 
und Mittel von einer Verwaltung in eine andere umge-
setzt werden.

(8) Stellenführung

Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaus-
haltsordnung können Landesbedienstete auf mehreren 
Planstellen geführt werden.

(9) Schulformübergreifende Inanspruchnahme von Plan-
stellen

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung können in den 
Kapiteln 05 300 bis 05 410 mit Einwilligung des Ministe-
riums der Finanzen Planstellen der jeweiligen Eingangs-
ämter schulformübergreifend in Anspruch genommen 
und auch in Planstellen der Eingangsämter der nächst-
höheren Laufbahngruppe umgewandelt werden.

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Men-
schen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen vom 23. Dezember 2016 (BGBl.  I 
S. 3234), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 
17. Juli 2017 (BGBl.  I S.  2541) geändert worden ist, zu 
verwenden. Soweit die Einstellungsverpfl ichtung bis zum 
Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit 
Zustimmung des  Ministeriums der Finanzen in diesem 
Umfang Planstellen und Stellen in den im Geschäftsbe-
reich des Ministeriums des Innern zu etatisierenden Stel-
lenpool umgesetzt und gegebenenfalls umgewandelt. Die 
171 Planstellen und Stellen teilen sich wie folgt auf die 
Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1

Ministerium des Innern: 40

Ministerium der Justiz: 20

Ministerium für Schule und Bildung: 80

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration: 1

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung: 1

Ministerium für Verkehr: 3

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz: 3

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

Ministerium der Finanzen: 19

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie: 1.

(11) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haus-
haltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der 
Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besol-
dungsrecht oder an andere den Personalhaushalt betref-
fende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie 
Planstellen und Stellen umzuwandeln und Ausgaben zu 
sperren.

§ 6a
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation 

vor Versorgung

(1) Melde- und Aufnahmeverpfl ichtung

Die Ressorts sind verpfl ichtet, dem Landesamt für Fi-
nanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte zu melden, bei 
denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, 
dass sie ihren Dienst im bisherigen Tätigkeitsbereich 
nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere 
Bereiche innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig 
sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Einsatz im 
eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus 
sind sie verpfl ichtet, dem Landesamt für Finanzen nach 
Satz  1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen 
Ressorts zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtin-
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nen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Landesamtes 
für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden 
Ressort.

(2) Stellenverteilung

Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden 
Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme von 
Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, 
die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1

Ministerium des Innern: 8

Ministerium der Justiz: 4

Ministerium für Schule und Bildung: 5

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration: 1

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung: 1

Ministerium für Verkehr: 1

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz: 1

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

Ministerium der Finanzen: 5

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie: 1.

(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmever-
pfl ichtung

Die Aufnahmeverpfl ichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin 
oder der Beamte zur aufnehmenden Dienststelle mit dem 
Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf 
einer Planstelle nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnah-
meverpfl ichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt für 
Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtin-
nen und Beamte in der entsprechenden Anzahl vor-
schlägt. Soweit ein Ressort der Verpfl ichtung zur Über-
nahme nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres nach-
kommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren 
unbeschadet neu entstehender Verpfl ichtungen bestehen.

(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im 
Haushaltsvollzug

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zugunsten des abgebenden Ressorts bis zu 30 Planstellen 
mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich 
eingerichtet werden

1.  für den Fall einer Vermittlung an einen anderen 
Dienstherren oder

2.  für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb 
der Landesverwaltung zum Zweck der Erprobung 
oder Qualifi zierung für eine anderweitige Verwen-
dung.

Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Ab-
satz 2 kann diese mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforder-
lichen Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung (§  17 
Absatz 5 Satz 1 Landeshaushaltsordnung) umgewandelt 
werden. Im Fall der Umwandlung ist die Planstelle mit 
einem Rückumwandlungsvermerk („ku mit Freiwerden 
dieser Planstelle“) zu versehen.

(5) Unterrichtung des Landtags

Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haus-
halts- und Finanzausschuss des Landtags zum 31. März 
des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr er-
folgte Projektumsetzung.

§ 7
Personalausgaben

(1) Deckungsfähigkeiten

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind inner-
halb der einzelnen Kapitel einschließlich der Titelgrup-

pen – mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen 
auch kapitelübergreifend innerhalb des Einzelplans – 
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 
441 und 446 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig 
deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 412 und 443, 
der Obergruppe 45, der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppen 529 und 531) und der Obergruppe 81 dürfen bis 
zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der Gruppen 
422, 427 und 428 innerhalb desselben Kapitels über-
schritten werden.

(2) Verstärkungen

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus

Zuschüssen für die berufl iche Eingliederung schwerbe-
hinderter Menschen sowie aus Minderleistungsausglei-
chen bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
und

Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeits-
beschaffung

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 
zu. Die Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Perso-
nalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vi-
vento – (Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dür-
fen zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausga-
ben bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für 
Zuschüsse an Landesbetriebe herangezogen werden.

§ 8
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen 
im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbrin-

gung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur 
Entlastung der Kommunen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür 
zusätzliche Finanzhilfen des Bundes zweckgebunden zur 
Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansät-
zen noch nicht berücksichtigt sind. Entsprechendes gilt 
bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des 
Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für 
die Verausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haus-
haltstitel, sofern diese noch nicht vorhanden sind, einzu-
richten.

§ 9
Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten,
Weitergeltung von Verpfl ichtungsermächtigungen

(1) Übertragbarkeit bei Personalausgabenbudgetierung

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind über-
tragbar. In Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruch-
nahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minder-
ausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besol-
dungs- und Tariferhöhungen können Ausgabereste 
gebildet werden.

(2) Übertragbarkeit bei Haushaltsfl exibilisierung

Soweit außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung 
nach § 25 Absatz 2 und 4 Ausgaben der Hauptgruppe 5 
durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt wur-
den, können in Höhe von 50 Prozent der nach Inan-
spruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden 
Minderausgaben Ausgabereste gebildet werden. Der hier 
bestimmte Prozentsatz zur Höhe der Bildung von Ausga-
beresten geht entgegenstehenden Haushaltsvermerken 
vor (Konkurrenzregel).

(3) Weitergeltung von Verpfl ichtungsermächtigungen bei 
Miet- und Bauausgabenbudgetierung

Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Miet- und 
Bauausgabenbudgetierung veranschlagten oder nach 
§ 11 Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpfl ich-
tungsermächtigungen gelten abweichend von §  45 Ab-
satz  1 Satz  2 der Landeshaushaltsordnung fort, soweit 
sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Die Inan-
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spruchnahme nicht ausgeschöpfter Verpfl ichtungser-
mächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen.

§ 10
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung 

von Sachausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen – 
Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen sind in-
nerhalb der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausga-
ben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 
547 der sächlichen Verwaltungsausgaben gegenseitig de-
ckungsfähig. Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der 
Mietausgabenbudgetierung bei den Titeln 518 01 und 
518 04 veranschlagten oder nach §  11 Absatz  3 in die 
Einzelpläne umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen 
sind innerhalb des jeweiligen Kapitels gegenseitig de-
ckungsfähig.

§ 11
Umsetzung von Ausgaben und Verpfl ichtungsermächti-

gungen

(1) Strukturhilfegesetz

Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förde-
rung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte 
nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finan-
zen auf Grund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezem-
ber 1988 (BGBl.  I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen für andere förderungsfä-
hige Zwecke umsetzen. Gemäß §  38 Absatz  1 der Lan-
deshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligun-
gen für Strukturhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in 
künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausga-
beresten ausgesprochen werden.

(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien

Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der De-
ckung des Raumbedarfs des Landes durch Erwerbsmaß-
nahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, 
durch Immobilienleasing oder durch Mietkauf ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen 
Ministerium Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigun-
gen, die für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 
(Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 
veranschlagt sind, zu einem von ihm einzurichtenden 
Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S.  806) geändert 
worden ist, sowie Globalhaushalten im Bereich des Ein-
zelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 im selben 
Kapitel umzusetzen. Dasselbe gilt für eine Umsetzung 
der bei Kapitel 20  020 Titel 821  70 veranschlagten Ver-
pfl ichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Ein-
zelplan ausgebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder 
Gruppe 891 für Generalübernehmer-/Generalunterneh-
mermaßnahmen oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen 
im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie 
Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 
685 10 und 894 30 – oder 821 für die in Satz 1 genannten 
Erwerbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen im Rahmen der 
Miet- und Bauausgabenbudgetierung

Zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen im 
Rahmen der Miet- und Bauausgabenbudgetierung zur 
Deckung des Raumbedarfs des Landes wird zugelassen, 
dass

1.   das Ministerium der Finanzen die bei Kapitel 20 020 
Titelgruppe 75 veranschlagten Ausgaben und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen 
Einzelplan ausgebrachten oder dort von ihm noch 
einzurichtenden Titel umsetzt,

2.   die in den Einzelplänen veranschlagten oder nach 
Nummer 1 umgesetzten Ausgaben und Verpfl ichtungs-
ermächtigungen im Benehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen in dem jeweiligen Einzelplan innerhalb 
eines Kapitels sowie von einem Kapitel in ein anderes 

und – insoweit abweichend von § 25 Absatz 3 – inner-
halb einer Budgeteinheit sowie von einer Budgetein-
heit in eine andere zu einem vorhandenen oder noch 
einzurichtenden Titel umgesetzt werden können.

Die Ermächtigungen nach Satz 1 beziehen sich

1.   allgemein auf Titel der Gruppen 518 und 546, die Titel 
der Hauptgruppe 7 sowie die Titel der Gruppen 821, 
823 und 891,

2.   entsprechend für Hochschulen im Sinne von § 1 Ab-
satz  2 Hochschulgesetz und Globalhaushalte im Be-
reich des Einzelplans 06 auf die Titel 685 10, 685 57 
und die Titel der Gruppe 894 sowie

3.   entsprechend bei Schulen im Sinne von §  124 Ab-
satz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 
(GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S.  404) geändert 
worden ist, im Bereich des Einzelplans 05 auf Titel 
der Gruppe 685.

Bei der Inanspruchnahme von nach Satz 1 umgesetzten 
Verpfl ichtungsermächtigungen sind mit der Maßgabe der 
Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den 
ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

(4) Öffentlich Private Partnerschaften

Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung 
von Öffentlich Privaten Partnerschaften ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzu-
richtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben Ka-
pitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach 
Satz  1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig.

(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.
BANK

Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der 
fi nanziellen Abwicklung beziehungsweise Durchführung 
von Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben 
und Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm 
einzurichtenden Festtitel 546  05 im selben Einzelplan 
umzusetzen.

§ 12
Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus den 
von den Integrationsämtern für die Einrichtung behin-
dertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungs-

regelungen für den Haushaltsplan

§ 13
Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpfl ichtungsermächtigung 
5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme 
der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Für 
Verpfl ichtungsermächtigungen, die zur Umsetzung der 
Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagt wer-
den, gilt dies nur, wenn eine einzelne Inanspruchnahme 
der veranschlagten Verpfl ichtungsermächtigung den Be-
trag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet.

§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben

und Verpfl ichtungsermächtigungen

Der gemäß §  37 Absatz  1 Satz  2 der Landeshaushalts-
ordnung zu bestimmende Betrag wird auf 
5  000  000  Euro festgesetzt, für Verpfl ichtungsermächti-
gungen gemäß §  38 Absatz  1 Satz  2 in Verbindung mit 
§  37 Absatz  1 Satz  2 der Landeshaushaltsordnung als 
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Jahresbetrag im Sinne von § 16 der Landeshaushaltsord-
nung. Für Verpfl ichtungsermächtigungen ist maßgeblich, 
dass der jeweilige voraussichtlich kassenwirksame Jah-
resbetrag in keinem Jahr den Betrag von 5 000 000 Euro 
überschreitet.

§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung

von Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen

Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeut-
schen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des 
Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf 
Grund der zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regie-
rungsabkommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen.

(2) Software

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass vom Land entwickelte oder 
in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwen-
derprogramme (Software) unentgeltlich an juristische 
Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU Gene-
ral Public License (GNU GPL) veröffentlicht wird. Ver-
tragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Ver-
bundentwicklung bleiben hiervon unberührt.

(3) Grundstücke

Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags dürfen Grundstücke

1.  direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung

 a)  an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehr-
heitlich kommunale Gesellschaften für die Erfül-
lung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung 
von öffentlich gefördertem Wohnraum im Sinne 
des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 
(WFNG NRW) vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 772), das zuletzt durch das 2. WFNGÄndG NRW 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S.  970) geän-
dert worden ist, oder

 b)  an Studierendenwerke (Anstalten öffentlichen 
Rechts) für deren gesetzlich festgelegte Zwecke, 
insbesondere für die Errichtung von studentischem 
Wohnraum, oder

2. im öffentlichen Ausschreibungsverfahren

 a)  unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich 
zur Realisierung städtebaulich oder wohnungspo-
litisch förderungswürdiger Vorhaben verpfl ichten, 
oder

 b)  mit der Aufl age, dass in angemessenem Umfang öf-
fentlich geförderter Wohnraum errichtet wird,

veräußert werden.

(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Ab-
satz  4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentli-
ches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Ge-
meindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell-
schaften für die Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dür-
fen oder ein Erbbaurecht bestellt werden darf. Dies gilt 
abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung 
auch dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Part-
nerschaft von Land und Erwerber zur Erfüllung ihrer je-
weiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Reali-
sierungsprozess können auch Dritte beteiligt werden. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist 
unverzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbe-
stellung zu unterrichten.

(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrie-
ben des Landes

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensge-
genstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und 
Einrichtungsgegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei 
Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben durch 
eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder 
verbilligt überlassen werden können, soweit dies im In-
teresse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpfl egung 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist.

(5) Verwaltungsdaten

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Daten des Lan-
des unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden 
können, soweit dem nicht andere gesetzliche Regelungen 
entgegenstehen.

(6) Einzelfälle

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der 
Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass

1.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ver-
äußert werden dürfen:

 a)  Grundstücke in Aachen mit einer Gesamtfl äche 
von zusammen 175 000 Quadratmetern, bestehend 
aus den Grundstücken Gemarkung Aachen, Flur 3, 
Flurstücke 113, 137 und eine noch zu vermessende 
Teilfl äche von rund 48 300 Quadratmetern des 
Flurstücks 173, Gemarkung Aachen, Flur 4, Flur-
stücke 162, 163 und 180 sowie eine noch zu ver-
messende Teilfl äche von rund 52 500 Quadratme-
tern des Grundstücks Gemarkung Laurensberg, 
Flur 22, Flurstück 891,

 b) - frei -

 c) - frei -

 d)  Grundstück in Düsseldorf, Gemarkung Stadt, 
Flur 9, Flurstücke 116, 160, 181 und 193 mit einer 
Größe von zusammen 3 325 Quadratmetern sowie 
Gemarkung Altstadt, Flur 10, Flurstück 52 mit 
einer Größe von circa 936 Quadratmetern, soweit 
im Gegenzug eine noch zu bestimmende Teilfl äche 
aus den Grundstücken in Düsseldorf, Gemarkung 
Neustadt, Flur 1, Flurstück 500 und Gemarkung 
Hamm, Flur 39, Flurstücke 112, 113, 118 und 206, 
vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 
Nordrhein-Westfalen erworben wird,

 e) - frei -

 f)  Grundstück in Bad Driburg, Gemarkung Driburg, 
Flur 24, Flurstücke 2596 und 2654 mit einer Größe 
von zusammen 54 378 Quadratmetern an die Stadt 
Bad Driburg,

 g)   Grundstücke in der Stadt Köln, Gemarkung Ron-
dorf, Flur 51, Flurstücke 30/1, 31/7, 31/8, 31/9, 
31/11, 31/12, 32/3, 32/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 
56/1, 57/1, 57/4, 560, 561, 799, 817, 819, 820, 
821/818, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 
1143, 1158, 1160, 1161, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 
1374, 1375, 1376, 1377, 1381, 1658, 1659, 1756, 1757, 
1798, 1799, 1804, 1805, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 
2443/32, 2444/52, 3450/30, 4611/30, 4844/30, 
4845/30, 4876/30, 4957/86, 5279/52, 5493/55, 
5762/52, 6108/55, 7000/86, 7004/86 mit einer 
Größe von insgesamt 86 871 Quadratmetern an die 
Stadt Köln mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen,

2.  an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken di-
rekt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung ein Erbbaurecht bestellt werden darf:

 a)  Teilfl äche des Grundstücks in der Stadt Aachen, 
Gemarkung Laurensberg, Flur 25, Flurstück 459 
mit einer Größe von circa 1 400 Quadratmetern,

 b) - frei -
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3.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung 
wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt 
werden dürfen:

 a)  Teilfl äche des Grundstücks in der Gemeinde Dort-
mund, Gemarkung Barup, Flur 6, Flurstücke 746 
und 747 sowie Teile der Flurstücke 748 und 749 
mit einer Größe von insgesamt circa 3 400 Quad-
ratmetern,

 b)  Teilfl äche des Grundstücks in der Gemeinde Bonn, 
Gemarkung Endenich, Flur 2, Flurstück 2748 mit 
einer Größe von circa 3 200 Quadratmetern,

4.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke mit Ein-
willigung des Ministeriums der Finanzen direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung 
wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt 
werden dürfen:

 a) - frei -

 b) - frei -

 c)  Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung 
Münster, Flur 38, Flurstück 326 mit einer Größe 
von 2 695 Quadratmetern an das Universitätsklini-
kum Münster AöR,

 d) - frei -

 e)  Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung 
Münster, Flur 37, Flurstück 499 mit einer Größe 
von 1 907 Quadratmetern an das Universitätsklini-
kum Münster AöR.

(7) Grundstücke und Gebäude

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Grundstücke 
und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für 
die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum 
der Überlassung endet, wenn die Überlassung von 
Grundstück und Gebäude für die Zwecke nach Satz  1 
nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei 
der Beendigung von entsprechenden Nutzungen auf-
grund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen 
bei Liegenschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden.

(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klima-
schutzes

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass an Gemeinden und Gemein-
deverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen 
im Rahmen des Klimaschutzes für Software zur Ermitt-
lung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden 
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ 
unentgeltlich abgegeben werden können.

§ 16
Weiterbildungsgesetz

(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden

Gemäß § 13 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.  April 2000 (GV. 
NRW. S. 390), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden 
ist, werden folgende Durchschnittsbeträge festgesetzt:

1.  für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuf-
lich besetzte Stelle 51 130 Euro,

2.  für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen 
zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 
der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbil-
dung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 
2015 (GV. NRW. S.  547, ber. S.  550) geändert worden 
ist, hauptamtlich oder hauptberufl ich durchgeführte 
Unterrichtsstunde 66,50  Euro und nebenamtlich be-
ziehungsweise nebenberufl ich durchgeführte Unter-
richtsstunde 23 Euro und

3.  für eine sonstige im Pfl ichtangebot durchgeführte Un-
terrichtsstunde 19,20 Euro.

(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag

Gemäß § 16 Absatz 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes 
wird der Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag auf 
25 Euro festgesetzt.

(3) Höchstförderbeträge

Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiter-
bildungsgesetzes im Jahr 1999 der Volkshochschule ge-
zahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß §  16 
Absatz 5 des Weiterbildungsgesetzes für die Einrichtung 
möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß § 12 
Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 
2001 (GV. NRW. S.  876) möglichen Höchstförderbetrag. 
Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperatio-
nen von Einrichtungen werden die jeweiligen Höchstför-
derbeträge zusammengefasst.

§ 17
(frei)

Abschnitt 5
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 

Haftungsfreistellungen

§ 18
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften für Kredite an die Wirtschaft und die freien 
 Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 
900 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags

Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Er-
mächtigung in Absatz  1 bedarf es der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt 
für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und 
Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 
11.  August 1988 (MBl. NRW. S.  1314), zuletzt geän-
dert  durch Runderlass des Finanzministeriums vom 
11.  Mai  2017 (MBl. NRW. S.  463), als allgemein erteilt. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist zu 
informieren, wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsan-
trags von über 2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften

Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf inner-
halb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium 
der Finanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbe-
sondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stüt-
zung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen 
Gebieten. Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten.

§ 19
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Finanzierung von Unternehmen, an 
denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, 
und mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittel-
baren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land 
verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher 
sein als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale 
Anteil der Beteiligung.
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§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien und 

sonstige Gewährleistungen

(1) Förderung des Sportstättenbaus

Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen zur 
Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen 
Bürgschaften und Gewährleistungen zugunsten der 
NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportver-
eine und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 
45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu übernehmen.

(2) (frei)

(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungen und Rückbürgschaften zugunsten der 
Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kredit-
garantiegemeinschaft -, Neuss, bis zu 100 000 000 Euro 
zu übernehmen.

(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften zugunsten der NRW.BANK für Darlehen zur 
Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5  000  000 
Euro, zur Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Woh-
nungsbau und zur Gründung von Wohnungsbaugenos-
senschaften Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 
Euro zu übernehmen.

(5) Kooperative Baulandentwicklung

Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen 
an die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, 
Düsseldorf, zur Vorfi nanzierung von Grunderwerb und 
Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauf-
trag von Kommunen zur Gewinnung von Grundstücken 
mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungs-
baus bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu übernehmen.

§ 21
Gewährleistungen

(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungsverpfl ichtungen des Landes nach § 14 Ab-
satz  2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1122) 
geändert worden ist, sowie nach § 3 Absatz 1 und § 4 Ab-
satz  1 bis 6 Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verord-
nung vom 25. Januar 1977 (BGBl.  I S.  220), die zuletzt 
durch Artikel 20 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1966) geändert worden ist,

1.  zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jü-
lich, bis höchstens zu einem Betrag von 25  000  000 
Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsge-
sellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich, bis höchs-
tens zu einem Betrag von 45  000  000 Euro zu über-
nehmen und

2.  zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 
Hochschulgesetz bis höchstens zu einem Betrag von 
insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen.

Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchst-
beträge werden die auf Grund der Ermächtigungen frü-
herer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleis-
tungsverpfl ichtungen angerechnet, soweit das Land aus 
diesen noch in Anspruch genommen werden kann.

(2) Stiftung Zollverein

Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung Zollverein für 
den Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 
geltenden Finanzierungsvereinbarung zum unentgeltli-
chen Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein 
Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der 
jährlich mit dem Grundstückseigentum verbundenen 

Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 500 000 Euro zu ver-
pfl ichten.

(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich

Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen 
gemäß § 105 des Schulgesetzes NRW, die Beteiligte in der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
sind, im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschul-
trägers die Haftung für alle Gegenwerte, die aufgrund 
des Ausscheidens des Ersatzschulträgers beziehungs-
weise einer von ihm getragenen Ersatzschule aus der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
entstehen.

(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammen-
arbeit“

Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/
Nds-EU-Programm „Europäische territoriale Zusam-
menarbeit“ zu verpfl ichten, für die Förderperiode 2014 
bis 2020 Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommis-
sion bis zu einem Betrag von 30 000 000 Euro zu über-
nehmen.

(5) Gewährträgerschaft für Flächen des Nationalen Na-
turerbes

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz wird ermächtigt, sich im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium gegenüber dem 
Bund nach dessen Maßgaben zur Übernahme der Ge-
währträgerschaft für die Flächen des Nationalen Natur-
erbes in Nordrhein-Westfalen zu verpfl ichten, die vom 
Bund kostenlos in das Eigentum von Stiftungen und Ver-
einen des Naturschutzes übertragen werden. Die Ge-
währträgerschaft umfasst zukünftige Haftungsrisiken 
für eventuelle Altlasten- und Kampfmittelsachverhalte 
auf ehemals militärisch genutzten Liegenschaften und 
Personalkontingente (Bundesforst) bis zu einem Betrag 
von 5  000  000 Euro, die im Falle der Liquidation oder 
Aufl ösung der übernehmenden Stiftungen und Vereine 
des Naturschutzes wirksam werden können.

§ 22

Garantien

(1) Kunstausstellungen

Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen

1.  aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stif-
tung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur 
Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,

2.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 
700 000 000 Euro und

3.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der 
Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe von insge-
samt 10 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen ge-
genüber der Bundesrepublik Deutschland eine Rückga-
rantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes 
an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 
Euro, zu übernehmen, durch die der Bund bei Inan-
spruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammen-
hang mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen Rake-
tenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird.
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(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt,

1.  im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer 
Unternehmen Garantien bis zu 50  000  000 Euro für 
die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu überneh-
men. Diese Garantien können auch als Rückgarantien 
gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen 
GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, über-
nommen werden;

2.  im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 
neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürg-
schaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
bis zu 350  000  000 Euro zur Risikoentlastung von 
Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen 
Kapitalsammelstellen zu übernehmen.

§ 23
(frei)

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen

§ 24
Weitere Ermächtigungen – Infl uenza-Pandemie

Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen und mit Zustimmung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses des Landtags im Falle einer Infl uen-
za-Pandemie einen Pandemie-Impfstoff, das notwendige 
Impfzubehör sowie ergänzende Impfl eistungen bis zu 
dem für die Versorgung der Bevölkerung des Landes 
Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang zu beschaf-
fen.

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25
Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW

Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens wird in der Landesverwaltung schritt-
weise die Integrierte Verbundrechnung mit den Kompo-
nenten Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Kosten- 
und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung als Basis 
einer produktorientierten Haushaltssteuerung einge-
führt. Die Landesregierung legt hierfür die entsprechen-
den Bereiche der Landesverwaltung fest (Budgeteinhei-
ten). Die Budgeteinheiten umfassen in der kameralen 
Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines Ka-
pitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeordneten 
weiteren Kapitel, ausgenommen Titel der Gruppen 441, 
461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haus-
haltsvermerk für einzelne Titel zugelassen werden. Die 
Landesregierung bestimmt auch die Bereiche, die an dem 
EPOS.NRW-Modellversuch zur Erprobung des fachli-
chen Rahmenkonzeptes zur Einführung der Integrierten 
Verbundrechnung teilnehmen (Modellbehörden).

(2) Gesamtausgabenbudgetierung

In den Budgeteinheiten und Modellbehörden sind die 
Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit 
Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowohl innerhalb 
der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgrup-
pen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den Ti-
teln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa-
rungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 über-
schritten werden. Die Deckungsfähigkeit in den 
Budgeteinheiten bestimmt sich bezogen auf die Ausga-
beansätze der Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach 
den vorstehenden Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit 
nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Vor-
schrift etwas anderes bestimmt ist oder es sich um Aus-
gaben handelt, denen zweckgebundene Einnahmen ge-
genüberstehen. Satz 3 gilt nicht für Budgeteinheiten im 
Jahr der Umstellung.

(3) Umsetzung von Mitteln

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Ausnahmefällen Mittel von einer Budget-
einheit in eine andere umgesetzt werden.

(4) Übertragbarkeit

In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 übertragbar. In Höhe von 50 
Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähig-
keiten verbleibenden Minderausgaben einschließlich der 
Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen 
können Ausgabereste gebildet werden. Bei den Modell-
behörden ist für Minderausgaben der Hauptgruppe 5 ein 
reduzierter Prozentsatz von 25 anzuwenden.

Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare 
juristische Personen des öffentlichen Rechts, 

Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 

Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur De-
ckung der eigenfi nanzierten Investitionen Kredite bis zur 
Höhe von 250 000 000 Euro aufzunehmen. Darüber hin-
aus wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem 
BLB NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die 
veranschlagten Verpfl ichtungsermächtigungen hinausge-
henden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt füh-
ren, und für Investitionsmaßnahmen, deren Abwicklung 
schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditauf-
nahme bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu gestatten, 
soweit die Summe der Ausgaben für eigenfi nanzierte In-
vestitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehe-
nen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen

Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsord-
nung bedarf es zum Abschluss von Mietverträgen keiner 
Verpfl ichtungsermächtigung, soweit die Summe der in 
dem jeweiligen Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 
518  04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um die 
Verpfl ichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren abzudecken und zuvor das Benehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. 
Satz 1 gilt für Titel 685 10 der Hochschulen im Sinne von 
§  1 Absatz  2 des Hochschulgesetzes sowie für Global-
haushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maß-
gabe, dass es der Herstellung des Benehmens mit dem 
Ministerium der Finanzen nicht bedarf. Weitergehende 
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen

Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW an-
gemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Haus-
halt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für 
Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – 
herangezogen werden.

(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 
519 03

Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ein-
gesetzt werden.

(5) Pilotprojekt Photovoltaik

Die Ressorts werden ermächtigt, im Rahmen des Pilot-
projektes Photovoltaik Vereinbarungen mit dem BLB 
NRW zum Bezug von Strom aus Photovoltaikanlagen ab-
zuschließen, soweit die im jeweiligen Kapitel oder der 
Budgeteinheit veranschlagten Ausgabemittel für Bewirt-
schaftungskosten (Titel 517 04) ausreichend sind, um die 
daraus entstehenden Verpfl ichtungen zur Leistung von 
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken. Ab-
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weichend von §  38 Absatz  1 der Landeshaushaltsord-
nung sind in diesen Fällen keine Verpfl ichtungsermächti-
gungen erforderlich.

§ 27
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 

im Hochschulbereich

Abweichend von §  63 Absatz  3 und 4 der Landeshaus-
haltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensgegen-
stände des Landes, die den früheren Medizinischen Ein-
richtungen der Hochschulen zugeordnet waren, den Uni-
versitätskliniken im Sinne des §  31a des Hochschul-
gesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden 
können.

Abschnitt 9
Besondere Regelungen für Zuwendungen

und die fachbezogene Pauschale

§ 28
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen

Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen für Zu-
wendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsord-
nung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines 
nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle au-
ßerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förde-
rung) sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschafts-
plan der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwen-
dungsempfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt 
worden ist. Abweichungen von Haushalts- und Wirt-
schaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen der 
Veranschlagung der Ausgabe für die Zuwendung zu-
grunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der 
Sperre dessen Einwilligung.

(2) Besserstellungsverbot

Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung dürfen nur mit der Aufl age bewilligt 
werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zu-
wendungsempfänger ihre beziehungsweise seine Be-
schäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehalt-
lich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung 
dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart 
werden als sie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt 
bei Zuwendungen zur Projektförderung an Zuwendungs-
empfängerinnen oder Zuwendungsempfänger, deren Ge-
samtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öf-
fentlichen Hand bestritten werden, mit der Maßgabe, 
dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben 
nicht zuwendungsfähig sind. Mit Einwilligung des Mi-
nisteriums der Finanzen können bei Vorliegen zwingen-
der Gründe Ausnahmen zugelassen werden. Sind ver-
gleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Landes nicht vorhanden, ist die Einwilligung des Minis-
teriums der Finanzen zum Abschluss des Anstellungs- 
oder Arbeitsvertrages erforderlich. Die Einwilligung soll 
mit der Maßgabe verbunden werden, dass nur ein Teil 
der aus dem Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsver-
trages erwachsenden Ausgaben zuwendungsfähig ist. 
Dieser Absatz gilt nicht für die Universitätskliniken im 
Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes.

(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Ei-
genanteils

Abweichend von Nummer 2.3.3 und Nummer 2.4 VVG zu 
§  44 Landeshaushaltsordnung (Verwaltungsvorschriften 
zur Landeshaushaltsordnung – RdErl. d. Finanzministe-
riums vom 30. September 2003, MBl. NRW. S.1254, zu-
letzt geändert durch RdErl. d. Ministeriums der Finan-
zen vom 11. Mai 2018, MBl. NRW. S. 360) kann der För-
derrahmen bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben betragen. Zweckgebundene Spenden und ein-
geworbene Sponsorenmittel können für die Bemessung 
der Zuwendung außer Betracht bleiben und insoweit den 
verbleibenden Eigenanteil des Zuwendungsempfängers 
ersetzen. Die Regelungen nach den Sätzen 1 und 2 gelten 

ausschließlich für Kommunen ohne ausgeglichenen 
Haushalt und ohne genehmigtes Haushaltssicherungs-
konzept (Nothaushaltskommunen einschließlich über-
schuldeter Kommunen), für Kommunen ohne ausgegli-
chenen Haushalt mit genehmigtem Haushaltssicherungs-
konzept und für Kommunen, die Konsolidierungshilfen 
nach dem Stärkungspaktgesetz erhalten. Im Rahmen von 
Bundes- und/oder Landesförderungen im Bereich der 
Breitbandversorgung und der Digitalisierung kann ab-
weichend von den Sätzen 1 und 2 der kommunale Eigen-
anteil vollständig aus Landesmitteln übernommen wer-
den, soweit entsprechende Förderrichtlinien des Bundes 
oder des Landes dies zulassen. Diese Regelungen gehen 
abweichenden Bestimmungen bezüglich der Erbringung 
des kommunalen Eigenanteils in den Förderrichtlinien 
zu den vorstehenden Förderbereichen vor.

§ 29
Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale

Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kom-
munale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form 
zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale).

(2) Regelung im Haushaltsplan

Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivier-
baren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich fest-
gelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
verteilt. §  41 der Landeshaushaltsordnung bleibt unbe-
rührt.

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale

Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemein-
deverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen aus-
gezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufga-
benbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den 
Einsatz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haus-
haltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Be-
stätigung nach. Auf besondere Anforderung ist der 
Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entspre-
chend der verbindlichen Gliederung des kommunalen 
Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffenden Teil-
rechnungen des Jahresabschlusses zu führen.

(5) Rückzahlung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht 
verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel 
bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurück-
gezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rück-
zahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuer-
schutzsteuer gewährte Investitionspauschale ist abwei-
chend von Satz  1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweck-
bestimmung in den Folgejahren zu verwenden.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale

Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale ge-
währt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderrege-
lungen außer Kraft.

(7) Träger der freien Jugendhilfe

Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
politik können fachbezogene Pauschalen auch den nach 
§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch 
Artikel 10 Absatz 10 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 
(BGBl. I S. 3618) geändert worden ist, anerkannten Trä-
gern der freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Ab-
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sätze 1 bis 4, 5 Satz 1 bis 3 und Absatz 6 sind entspre-
chend anzuwenden.

§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch 

 Glücksspieleinnahmen

(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspielein-
nahmen

Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie 
„KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“, der Losbriefl otterie 
mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien 
„Spiel 77“ und „PLUS 5“ wird für Zwecke im Sinne von 
§  10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-
vertrag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S.  524), das 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) geändert worden ist und aus den Einnahmen aus 
Oddset-Wetten wird für Zwecke im Sinne von § 21 Ab-
satz 2 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-
vertrag ein Festbetrag in Höhe von 87  300  000 Euro 
zweckgebunden verausgabt.

(2) Regelung im Haushaltsplan

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln 
sind die zweckgebundene Verausgabung, der Vorwegab-
zug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Des-
tinatäre sowie der Verteilungsschlüssel verbindlich fest-
zulegen.

(3) Verweisung

Die Ausgaben können entsprechend §  29 Absatz  3, 4, 5 
Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur Verfügung gestellt wer-
den.

(4) Eigenmittel

Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmit-
tel.

Abschnitt 10
Schlussvorschriften

§ 31
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 9 gelten nach Ablauf des 31. Dezem-
ber 2019 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2020 
weiter.

§ 32
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung

Nordrhein-Westfalen
Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Justiz

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Dr. Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 32 vom 28. Dezember 2018 815

Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2019

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T

( Mio EUR )

I. HAUSHALTSVOLUMEN 77.928,9

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1. Ausgaben 77.720,2
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen 77.653,7
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo -66,5

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 15.964,4

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 15.844,4

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 120,0

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen 150,0

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 204,2

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 0,7

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren —

9. Finanzierungssaldo -66,5

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 120,0

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 15.844,4

Kreditermächtigung (brutto) 15.964,4

K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N

( Mio EUR )

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. —
vom Kreditmarkt (brutto) 15.964,4

Zusammen 15.964,4

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 151,0
am Kreditmarkt 15.844,4

Zusammen 15.995,4

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. -151,0
am Kreditmarkt 120,0

Zusammen -31,0

– GV. NRW. 2018 S. 804
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Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung 

des Landesamtes für Finanzen und zur Ablösung 
und Änderung weiterer Gesetze

Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung des 

 Landesamtes für Finanzen und zur Ablösung 
und Änderung weiterer Gesetze

Artikel 1
Änderung des Gesetzes über die Errichtung des 

Landesamtes für Finanzen

Das Gesetz über die Errichtung des Landesamtes für Fi-
nanzen vom 16. Juli 2013 (GV. NRW. S.  482) wird wie 
folgt geändert:

1.  In §  1 Satz  1 wird das Wort „Finanzministerium“ 
durch die Wörter „für Finanzen zuständigen Ministe-
rium“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:

   „Die beim Ministerium angesiedelte Landeshaupt-
kasse wird Teil des Landesamtes für Finanzen. Die 
Landeskasse Düsseldorf wird zeitgleich in die 
Landeshauptkasse überführt. Die Landeshaupt-
kasse nimmt die ihr und der bisherigen Landes-
kasse Düsseldorf nach §  79 Absatz  1 Nummer  1 
der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 
S.  158) in der jeweils geltenden Fassung vom Mi-
nisterium zugewiesenen Aufgaben wahr.“

 b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden die Wörter „landesweiten 
und länderübergreifenden“ durch die Wörter 
„Personalgewinnung sowie bei der landeswei-
ten“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

     „Dazu betreibt es das Karriereportal des Lan-
des Nordrhein-Westfalen.“

  cc)  Satz 3 wird aufgehoben.

 c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

   „(5) Das Landesamt für Finanzen nimmt ab dem 1. 
Juli 2019 die ihm durch die UVG-Durchführungs-
verordnung vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle] in der jeweils geltenden Fassung 
übertragenen Aufgaben der Geltendmachung und 
Vollstreckung der nach §  7 des Unterhaltsvor-
schussgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), das zu-
letzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 14. August 
2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden ist, auf das 
Land Nordrhein-Westfalen übergegangenen Un-
terhaltsforderungen wahr. Das Landesamt für Fi-
nanzen verfolgt und ahndet Ordnungswidrigkeiten 
nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 des Unterhaltsvor-
schussgesetzes.“

 d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird aufgehoben.

 b) Absatz 2 wird Absatz 1 und wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden die Wörter „und sonstigen 
Daten der Beschäftigten der“ durch die Wör-
ter „für die“ und die Wörter „automatisierter 
Abrufverfahren“ durch die Wörter „eines Da-
tenabrufs im Wege des automatisierten Ver-
fahrens“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 werden die Wörter „§ 9 Absatz 2 Da-
tenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 
2000 (GV. NRW. S.  542), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 
(GV. NRW. S. 338),“ durch die Wörter „§ 6 Ab-
satz  2 des Datenschutzgesetzes Nordrhein- 
Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244, 
ber. S. 278 und S. 404)“ ersetzt.

 c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Verfahren der Geltendmachung und Voll-
streckung der nach § 7 des Unterhaltsvorschussge-
setzes auf das Land Nordrhein-Westfalen überge-
gangenen Unterhaltsforderungen erfolgt im Rah-
men der datenschutzrechtlichen Regelungen, 
soweit sie für die Wahrnehmung der in §  2 Ab-
satz 5 bezeichneten Aufgaben erforderlich ist.“

4. § 7 wird aufgehoben.

Artikel 2 
Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

§ 1
Finanzierung

(1) Von den Geldleistungen, die gemäß §  8 des Unter-
haltsvorschussgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Juli 2007 (BGBl.  I S.  1446), das zuletzt 
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122) geändert worden ist, vom Land zu tra-
gen sind, tragen die gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2 des Un-
terhaltsvorschussgesetzes und §  1 Absatz  1 der UVG- 
Durchführungsverordnung vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle] in der jeweils geltenden 
Fassung zuständigen Gebietskörperschaften die Hälfte.

(2) Die gemäß §  9 Absatz  1 Satz  2 des Unterhaltsvor-
schussgesetzes und §  1 Absatz  1 der UVG-Durchfüh-
rungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung zu-
ständigen Gebietskörperschaften werden an den nach 
§  7 des Unterhaltsvorschussgesetzes eingegangenen Be-
trägen, soweit sie dem Land zustehen, mit fünf Sechsteln 
beteiligt. Abweichend hiervon stehen Beträge, die vom 
Landesamt für Finanzen eingezogen werden, in vollem 
Umfang dem Land zu.

§ 2
Datenerhebung und -übermittlung, 

Verordnungsermächtigung

Die gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2 des Unterhaltsvorschuss-
gesetzes und §  1 Absatz  1 der UVG-Durchführungsver-
ordnung zuständigen Gebietskörperschaften erheben 
Daten, die für die Geltendmachung und Vollstreckung 
nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes benötigt wer-
den, und übermitteln diese unverzüglich dem Landesamt 
für Finanzen. Das für Finanzen zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Familie 
zuständigen Ministerium die zu erhebenden und zu 
übermittelnden Daten und die Art ihrer Übermittlung 
durch Rechtsverordnung festzulegen.

§ 3
Bericht an den Landtag

Die Landesregierung berichtet dem Landtag spätestens 
bis zum 31. März 2019 mit dem Ziel, den Bedarf für eine 
Anpassung der in § 1 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 ge-
troffenen Regelungen an die tatsächliche Belastung der 
betroffenen Kostenträger unter Berücksichtigung aller 
kostensteigernden und -senkenden Faktoren zu ermit-
teln, wobei die Kommunen gegenüber dem Stand vom 
31. Dezember 2016 nicht stärker mit Kosten belastet 
werden sollen. Gegenstand des Berichts sind die Auswir-
kungen der in § 1 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 getroffe-
nen Regelungen, insbesondere die Entwicklung der Leis-
tungsausgaben und der nach §  7 des Unterhaltsvor-
schussgesetzes eingegangenen Beträge sowie von 
Entlastungstatbeständen.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvor-
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schussgesetzes vom 17. Dezember 1998 (GV. NRW. 
S.  750), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 825) geändert worden ist, 
außer Kraft.

Artikel 3
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle desHaushaltsbegleitgesetzes 2019] geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird 
die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 16“ wie 
folgt geändert:

 a)  Die Wörter „Direktorin, Direktor des Landesamtes 
für Finanzen 3)“ werden gestrichen.

 b)   Die Angaben „4)“ bis „10)“ werden jeweils die An-
gaben „3)“ bis „9)“.

 c)  Die Fußnote 3) wird gestrichen.

 d)  Die Fußnoten 4) bis 10) werden die Fußnoten 3) bis 9).

2.   Die Anlage 2 (Landesbesoldungsordnung B) wird wie 
folgt geändert:

 a)   In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 2“ 
werden vor den Wörtern „- als die ständige Ver-
tretung der Direktorin oder des Direktors des Lan-
desbetriebs Geologischer Dienst -“ die Wörter 
„- als die ständige Vertretung der Direktorin oder 
des Direktors des Landesamtes für Finanzen -“ 
eingefügt.

 b)   In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 4“ 
werden nach dem Wort „Versorgung“ die Wörter 
„Direktorin, Direktor des Landesamtes für Finan-
zen“ eingefügt.

3.  In Anlage 14 wird die Zeile „nach Fußnote 3 zur Be-
soldungsgruppe A 16 225,67“ gestrichen.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2018 S. 818

Gesetz
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan des Landes 
Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018
(Nachtragshaushaltsgesetz 2018 – NHHG 2018)

Vom 18. Dezember 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2018

(Nachtragshaushaltsgesetz 2018 – NHHG 2018)

Artikel 1

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018 
(Haushaltsgesetz 2018) vom 18. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 51)

wird wie folgt geändert:

1.   In §  1 wird die Angabe „74  458  503  000“ durch die 
Angabe „74 780 503 000“ ersetzt.

2.   In § 2 Absatz 1 wird die Angabe „151 200 000“ durch 
die Angabe „0“ ersetzt.

3.   Der dem Haushaltsgesetz 2018 beigefügte Gesamt-
plan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht 
und Kreditfi nanzierungsplan) wird durch den diesem 
Nachtrag beigefügten Gesamtplan ersetzt.

4.   Der dem Haushaltsgesetz 2018 beigefügte Haushalts-
plan wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefüg-
ten Nachtrags geändert.

Artikel 2
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Justiz

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r
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Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Dr. Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r

– GV. NRW. 2018 S. 819
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